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1. Einführung

1.1  Das Problem

Neue medizinische Techniken und veränderte Einstellungen zu menschlichem
Leben und Tod haben in den vergangenen Jahrzehnten eine Reihe brisanter
ethischer Fragen aufgeworfen, die unter dem Oberbegriff „Bioethik“ sowohl
in der Fachphilosophie als auch in der Öffentlichkeit die Gemüter erhitzen.1

Abtreibung, Forschung an Embryonen, Euthanasie, Organtransplantation und
andere Praktiken werfen die Frage auf, wie mit den betroffenen menschlichen
Wesen umgegangen werden soll. Betroffen sind Embryonen, Föten, Säuglin-
ge, geistig Schwerstbehinderte, Altersdemente. Insbesondere ihr Recht auf
Leben steht zur Diskussion. Haben diese Wesen, die die spezifisch menschli-
chen Fähigkeiten noch nicht, nicht mehr oder niemals besitzen, ein Recht auf
Leben? Viele Autoren verneinen diese Frage und destruieren somit die für die
heutige Kultur zentrale Idee allen Menschen gleichermaßen zukommender
Menschenrechte.

Diese Auffassung, daß alle Menschen, unabhängig sowohl von ihren
individuellen Charakteristika als auch von ihren ethnischen, sexuellen, reli-
giösen und sonstigen Zugehörigkeiten, über gewisse fundamentale und un-
veräußerliche Rechte wie dem Recht auf Leben verfügen, die nur in extremen
Ausnahmefällen verletzt werden dürfen,2 ist heute psychologisch und vor al-
lem rechtlich in unserem Kulturkreis verankert.3 Die Idee einer dem Men-
schen innewohnenden Würde, in der sich die Überzeugung von einer einzig-
artigen moralischen Stellung ausdrückt, hat sich in keiner anderen Epoche der
Geschichte einer größeren (zumindest verbalen und ideellen) Anerkennung
erfreut als in unserer. Doch worauf gründet sich diese moralische Ausnahme-
stellung des Menschen? Gründet sie nur darin, daß wir den Angehörigen un-
serer eigenen Gattung eine Vorrangstellung gewähren, weil es unsere eigene
ist?4 Das wäre eine sozio-biologische Erklärung, aber keine Begründung des
normativen Geltungsanspruchs.

                                          
1 Zum Charakter der bioethischen Diskussion vgl. MERKEL 1993, MORSCHER 1994.
2 Hinsichtlich des Lebensrechtes gilt dies z. B. für Notwehr, Krieg, Tyrannenmord, tradi-

tionell auch für die Todesstrafe.
3 In der Bundesrepublik Deutschland bildet diese Idee sogar den Artikel 1,1 des Grundge-

setzes: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ GRUNDGESETZ 1999, S. 13. Ebenso hat der Be-
griff der Menschenwürde Eingang in die Verfassungen von Griechenland, Irland, Italien,
Kanada, Portugal, Spanien, Schweden und der Schweiz gefunden. Vgl. BALZER U.A.
1998, S. 21.

4 Der Ausdruck „Gattung“ ist zoologisch freilich nicht korrekt, in der Philosophie als Al-
ternative für „Art“ aber üblich.
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Gegen die Bestreitung des Lebensrechtes wird oft, gerade in der nicht-
philosophischen Öffentlichkeit, mit Nachdruck darauf verwiesen, daß es sich
bei den betroffenen Wesen um Menschen handele.5 In biologischer Hinsicht
ist das unbestreitbar der Fall, in diesem Sinne gehören auch Embryonen zur
menschlichen Spezies. Doch der emphatische Appell an das Menschsein be-
zieht sich nicht auf biologische Tatsachen, sondern hat vielmehr einen starken
normativen Sinn, der einer Begründung bedarf.

Ihre historischen Wurzeln hat die Idee einer allen Menschen eigenen un-
veräußerlichen Würde in der christlichen Überzeugung der Gottesebenbild-
lichkeit des Menschen und der Liebe Gottes zu jedem menschlichen Individu-
um.6 Doch abgesehen davon, daß die Genese einer Idee prinzipiell nicht ihre
Geltung zu begründen vermag, ist dieser religiöse Glaube heute nicht mehr
allgemein zustimmungsfähig. Es bedarf einer Begründung, die den morali-
schen Umgang mit Menschen für alle rational einsichtig machen kann. Hier
ist die Philosophie aufgerufen.

Zur Begründung eines moralischen Tötungsverbots hat sie zahlreiche
Argumente entwickelt. Vielfach wird die Tötung von Menschen mit dem
Hinweis auf die negativen Auswirkungen auf andere abgelehnt.7 Gegen die
Tötung von schwerstbehinderten Säuglingen kann man vorbringen, daß dies
zu einer Verrohung der Akteure führe.8 Gegen die verbrauchende Embryonen-
forschung wurde eingewendet, daß dies ein Dammbruch für den Umgang
auch mit anderen Menschen darstelle und deshalb moralisch unzulässig sei.9

Das Verbot der Tötung Altersdementer wurde gefordert, weil die Aussicht,
daß das eigene Leben in einem eventuell eintretenden dementen Zustand nicht
geachtet wird, für jeden unerträglich sein müsse.10

All dies sind pragmatische Argumente sozialhygenischer und gesell-
schaftspolitischer Art. Ihnen gemeinsam ist ein nur indirekter Bezug auf die
betroffenen Wesen. Deren Leben soll nicht um ihrer selbst willen, sondern
lediglich aus extrinsischen Gründen geschützt werden. Solche Argumente
sind nicht besonders stark und treffen auch nicht den Sinn, der der Rede von
einem Lebensrecht eigen ist. Dieser Sinn intendiert einen intrinsischen Grund
für diesen ausgezeichneten moralischen Status. Der Grund dieses Rechtes soll
im Rechtsträger selbst liegen. Gibt es etwas am Menschen, das legitimiert,
ihm ein Recht auf Leben einzuräumen? Eine prominente Rolle bei der Beant-
wortung dieser Frage spielt der Begriff der Person.

                                          
5 Vgl. z. B. VOGT 1989, S. 286.
6 Vgl. PANNENBERG 1979, S. 408.
7 Vgl. z. B. SINGER 1994, S. 173.
8 Vgl. z. B. HARRIS 1995, S. 70.
9 Vgl. z. B. ebd., S. 71 f.
10 Vgl. z. B. BIRNBACHER 1997, S. 22.
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Der Personbegriff, der das Individuum in seiner menschlichen Eigenart
bezeichnet und „für alle unsere Verständigungsversuche über uns selbst und
die Welt basal und unhintergehbar“11 ist, soll die normative Dimension des
Menschseins artikulieren. Am Person-Status werden von sehr vielen bioethi-
schen Theoretikern grundlegende moralische Rechte festgemacht. Eine Per-
son zu sein, kennzeichnet den Anspruch, auf eine besondere Weise respektiert
zu werden. Personen gelten als Träger der höchsten und meisten Rechte, wozu
als dem fundamentalen das Recht auf Leben gehört. Sie verfügen über eine
ausgezeichnete Schutzwürdigkeit, die das strikte Verbot ihrer Tötung begrün-
det, was über keine anderen Wesen verhängt wird. In bezug auf diese norma-
tive Leistung des Begriffs der Person, die sich auch in unserer Rechtsordnung
widerspiegelt12, besteht weitgehende Einigkeit. Doch was ist eine Person?
Wer ist als Person anzusehen? Wodurch wird das Personsein konstituiert?
Diese Fragen hingegen, die die deskriptive Seite des Personbegriffs betreffen,
werden äußerst divergent beantwortet. Der Begriff „Person“ hat einen des-
kriptiv-normativen Doppelcharakter13, wobei die normative Funktion des Per-
sonbegriffs weithin anerkannt wird, sein deskriptiver Gehalt hingegen frag-
lich ist. Der Begriff der Person wird in uneinheitlicher Weise semantisch be-
stimmt und ist daher hochgradig umstritten.14

Von dieser Bestimmung des Personbegriffs hängt seine Extension ab.
Das heißt, sie entscheidet über die Frage, ob alle Menschen oder nur Men-
schen mit bestimmten Eigenschaften Personen sind. Wenn die genannten
Sonderfälle menschlichen Daseins ebenfalls Personen wären, hätten sie den-
selben moralischen Status und damit denselben Anspruch auf Leben, körper-
liche Unversehrtheit und würdigen Umgang wie andere Menschen auch. Wä-
ren sie keine Personen, wäre dies nicht oder nur eingeschränkt der Fall. Der
Begriff der Person hat die Funktion einer Grenzziehung. Die Frage, ob alle
Menschen Personen sind, entpuppt sich somit als ausschlaggebend für die Lö-
sung der genannten bioethischen Probleme.15

                                          
11 CRAMER 1996, S. 129.
12 Vgl. Coing 1950; Lampe 1998; Nass 1964, S. 31-48.
13 Dieser Doppelcharakter des Personbegriffes wird von vielen Autoren beschrieben, z. B.

von Ricken 1998, S. 148: „Es handelt sich nicht um einen bloßen Begriff, vielmehr ent-
hält der Begriff ein moralisches Prinzip von größtem Gewicht, denn der Begriff ent-
scheidet darüber, ob ein Wesen ein Recht auf Leben hat oder nicht. Der Begriff der Per-
son enthält einen beschreibenden und einen normativen oder wertenden Bestandteil.“
Vgl. Feinberg 1980, S. 260; Koller 1993, S. 72; Quante 1996, S. 107; Wils 1996, S. 26.

14 Diese die Diskussion erschwerende Bedeutungsvielfalt wird ebenfalls von zahlreichen
Autoren konstatiert; vgl. dazu Birnbacher 1997, S. 24; Dreyer 1998, 21 f.; Dworkin
1994, S. 35; Leder 1999, S. 34-48; Siep 1993, S. 33; Steigleder 1995, S. 98; Spaemann
1996a, S. 13 f.; Ricken 1998, S. 148; Theunissen 1966, S. 461 f.; Warnock 1990, S.
215-218.

15 Auch Kobusch sieht diese Frage als die entscheidende an, vgl. Kobusch 1997, S. 266.
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Diese moralisch entscheidende Frage läßt von ihrer logischen Struktur
her nur zwei Antworten zu: ja oder nein. Dementsprechend stehen sich in der
Kontroverse zwei diametral entgegengesetzte Auffassungen gegenüber: Wäh-
rend die einen Theoretiker davon ausgehen, Personalität komme allen Men-
schen prinzipiell unabhängig von ihren Qualitäten und ihrem aktuellen Zu-
stand zu, betonen die anderen, Personalität bestehe in bestimmten Eigenschaf-
ten, über die nicht alle Menschen in allen Phasen ihres Lebens verfügen, wes-
halb nicht alle Menschen zeit ihres Lebens Personen seien. Die zwei konträ-
ren Positionen werden variantenreich ausgestaltet und mit einer Vielfalt von
Argumenten begründet und kritisiert.

1.2  Die Aufgabe

Dieser problematische Zusammenhang von Menschsein und Personalität ist
das Thema der vorliegenden Arbeit. Die ethisch ausschlaggebende Frage, ob
alle Menschen Personen sind oder nicht, liegt ihr als Leitfrage zugrunde. Um
sie einer Antwort zuzuführen, möchte ich im Hauptteil dieser Arbeit die bei-
den genannten Positionen einer systematischen Untersuchung unterziehen, bei
der die divergenten Personkonzepte herausgeschält, in ihren wesentlichen Ar-
gumentationen analysiert und auf ihre Überzeugungskraft hin überprüft wer-
den. Eine solche Untersuchung kann im Rahmen dieser Arbeit angesichts des
Umfangs der bioethischen Personalitäts-Diskussion selbstverständlich nur die
wesentlichen Grundzüge erfassen und nicht alle Verzweigungen im Detail
aufzeigen.

Eine solche systematische und kritische Rekonstruktion der bisherigen
bioethischen Diskussion um die Personalität des Menschen existiert trotz im-
menser diesbezüglicher Literatur bisher nicht. Dieser Mangel ist auch daran
ersichtlich, daß keine adäquate und wertneutrale Begrifflichkeit zur Erfassung
der konträren Standpunkte bereitsteht.16 Diejenige Position, die bestimmte
Menschen von der Gemeinschaft der Personen ausschließt, möchte ich als

                                          
16 Begriffe wie „reduktionistischer Personbegriff“ (HONNEFELDER 1993, S. 257) sind pejo-

rativ konnotiert und lassen nicht erwarten, daß dem so bezeichneten Standpunkt eine
sachlich-fundierte Auseinandersetzung widerfährt. Corradini spricht von der
„empiristischen“ und der „ontologischen“ Personkonzeption (CORRADINI 1994, S. 36).
Doch auch diese Ausdrucksweise geht an der Sachlage vorbei, denn beide Personkon-
zepte tragen gewisse ontologische Aspekte in sich. Empirismus und Ontologie stehen
auf unterschiedlichen logischen Ebenen; das eine benennt eine bestimmte Methode bzw.
Anschauung, das andere eine bestimmte philosophische Disziplin. Birnbacher führt die
Begriffe „Äquivalenz-Doktrin“ und „Nichtäquivalenz-Doktrin“ ein (BIRNBACHER 1997,
S. 9f). Diese Bezeichnungen sind nicht völlig inakzeptabel, allerdings etwas umständ-
lich.
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Exklusionstheorie bezeichnen, die Gegenposition, die alle Menschen zu den
Personen zählt, als Inklusionstheorie.17

Am Personsein wird eine Reihe moralischer Rechte festgemacht, insbe-
sondere jedoch das grundlegende Recht auf Leben, ohne dessen Erfüllung die
Erhebung weiterer Rechtsansprüche keinen Sinn ergibt. In der bioethischen
Person-Debatte, in der es um die Grenzen menschlichen Lebens geht, steht es
im Zentrum der Aufmerksamkeit. Auch ich werde mich bei der Untersuchung
der menschlichen Personalität in ihrer normativen Hinsicht auf die Frage be-
schränken, inwieweit durch sie alle menschlichen Wesen oder nur die meisten
das Recht auf Leben haben, und die Frage nach anderen Rechten außen vor
lassen.18 Ebenso unberücksichtigt bleiben die Fragen nach konkreten morali-
schen Normen, z. B. für Konfliktfälle,19 oder gar gesetzlichen Regelungen. Es
geht ausschließlich um das prinzipielle moralische Lebensrecht. Die Leitfrage
richtet sich auf die Gleichgewichtung von Menschen, nicht auf ihre Gleichbe-
handlung. Ebensowenig darf im folgenden die Rede vom Lebensrecht in der
Weise mißverstanden werden, daß damit die Aufrechterhaltung eines
menschlichen Lebens unter allen Umständen und mit allen Mitteln intendiert
sei. Es geht um das Lebensrecht, nicht um eine Lebenspflicht.

Die Untersuchung zielt jedoch nicht auf die Frage, ob es überhaupt so
etwas wie ein Lebensrecht gibt, was in die grundlegende ethische Debatte
darüber hineinführen würde, inwiefern es überhaupt moralische Rechte geben
kann und ob und wie moralische Verpflichtungen zu begründen sind. Die mo-
ralphilosophischen Ansätze, die mit den jeweiligen Personbegriffen in Ver-
bindung stehen, wie z. B. den utilitaristischen und den deontologischen, wer-
de ich weitgehend außer Betracht lassen und nur soweit heranziehen, wie es

                                          
17 Ergänzend dazu führe ich die Ausdrücke „exklusionistisch / inklusionistisch“ und

„Exklusionisten / Inklusionisten“ ein.
18 Eine analytische Klärung des Rechtsbegriffs hat hier keinen Platz. Festgehalten seien

nur die selbstverständlichen Tatsachen, daß es sich bei dem Recht auf Leben im hier be-
handelten Sinne innerhalb der unterschiedlichen Formen von Rechten erstens um ein
moralisches, kein legales Recht, und zweitens um ein Anspruchs-, kein Freiheitsrecht,
handelt. Vgl. dazu KOLLER 1993, S. 75 f. Mit der Rede von einem moralischen Recht
soll hier keine Vorentscheidung für die eine oder andere Persontheorie gefällt werden.
Tatsache ist, daß der Begriff des moralischen Rechtes in manchen Theorien in einem
stärkeren und in anderen in einem schwächeren Sinne gebraucht wird. Im Rahmen von
Singers utilitaristischer Ethik z. B. ist der Begriff des moralischen Rechtes lediglich ein
„Kürzel, um auf fundamentale moralische Erwägungen zu verweisen“ die Interessen
und Präferenzen beträfen (SINGER 1994, S. 130). Er spricht wie viele andere eher vom
„Tötungsverbot“ als vom Lebensrecht. Diese Unterscheidung ist für unseren Zusam-
menhang jedoch nicht von belang, maßgeblich ist vielmehr, daß stets von einem intrin-
sischen Grund für den wie auch immer genannten herausgehobenen Schutzstatus ausge-
gangen wird.

19 Z. B. wenn unter bestimmten Umständen das Lebensrecht der schwangeren Frau gegen
das (fragliche) Lebensrecht des ungeborenen Menschen steht.
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zur Beleuchtung der jeweiligen Persontheorie vonnöten ist. In meiner Unter-
suchung der bioethischen Persontheorien setze ich die Wirklichkeit morali-
scher Verpflichtungen voraus. Weniger die Verbindlichkeit moralischer For-
derungen wird behandelt als vielmehr ihre Reichweite. Nicht die Frage, ob
menschliche Personen Objekte besonderer moralischer Verpflichtung sein
sollen, steht im Zentrum der Untersuchung, sondern die Frage, welche Indivi-
duen der menschlichen Spezies zu dieser Gemeinschaft der Personen gehören.

Die Antwort hängt von Kriterien ab, die sich auf die spezifische Seinsart
der betroffenen menschlichen Individuen beziehen. Das heißt, die Frage, wel-
ches menschliche Leben moralische Relevanz hat, ist zwar eine Wertfrage,
gründet aber auf unserer Sichtweise menschlichen Lebens. Somit ist die Lö-
sung des ethischen Problems an anthropologische Überlegungen gebunden
und kann nicht unmittelbar, sondern nur über den anthropologisch-
persontheoretischen Umweg erreicht werden. Das vorliegende theoretische
Unternehmen siedelt sich also an der Schnittstelle zwischen Ethik und An-
thropologie an.20

Dieser Nexus von Ethik und Anthropologie, allgemein von Normativem
und Faktischem, Sollen und Sein, galt und gilt bisweilen als anrüchig. Insbe-
sondere Kant hat durch seine Forderung nach einer apriorischen, von aller
Anthropologie freien Grundlegung der Ethik die Gründung ethischer Normen
in jeglicher Faktizität in Verruf gebracht.21 Seit George Edward Moore spricht
man bei der Ableitung von Aussagen aus der Tatsachenwelt auf die Wertsphä-
re vom „naturalistischen Fehlschluß“.22 Doch in jüngster Zeit haben verschie-
dene Autoren herausgearbeitet, daß diese absolut anthropologiefreie Durch-
führung der Ethik gar nicht möglich ist, daß Ethik vielmehr immer auf fun-
damentalen anthropologischen Annahmen fußt.23 Anstatt diese Annahmen
innerhalb der praktischen Vernunft zu ignorieren, sollten sie vielmehr kritisch
reflektiert werden.

Gerade die Bioethik bedarf dieser anthropologischen Grundlagenreflexi-
on in besonderem Maße, da von ihr wegen des außergewöhnlich sensiblen

                                          
20 In diesem Sinne bemerkt auch Schick, daß „das Thema Person die eingespielten Revier-

grenzen zwischen theoretischer und praktischer Philosophie überschreitet“ (SCHICK

1998, S. 256).
21 Vgl. KANT 1994, S. 27-31.
22 MOORE 1970, S. 41, 44 f., 49-52.
23 Vgl. REHBOCK 1997, S. 81; RENTSCH 1990, S. 42; SIEP 1996; WIMMER 1995. Bei Kant

z. B. ist die Annahme des Vernunftbesitzes der Menschen eine fundamentale anthropo-
logische Annahme, ohne die die kantische Ethik nicht denkbar ist. Zu den anthropologi-
schen Annahmen in der kantischen Ethik vgl. besonders RENTSCH 1990, S. 327; RICKEN

1993, S. 251. Wimmer sieht eine wechselseitige Angewiesenheit zwischen Ethik und
Anthropologie: Nicht nur sei Ethik auf Anthropologie angewiesen, sondern Anthropo-
logie auch auf Ethik ausgerichtet; „die Frage nach der Ethik“ sei die „Grundfrage der
Anthropologie“ (WIMMER 1995, S. 219).
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Themas – Tod und Leben – besondere Gründlichkeit gefordert ist und sie sich
vielfach mit neuartigen Grenzsituationen befaßt, bei denen die Neubesinnung
auf fundamentale anthropologische Charakteristika nötig ist. Die vorliegende
Arbeit ist dieser philosophisch-anthropologischen Grundlagenreflexion der
Bioethik zuzuordnen. Da Menschenbilder in Weltbilder eingeordnet sind,
müssen zusätzlich auch ontologische Fragen beleuchtet werden.

Um die Aufgabe dieser Arbeit noch deutlicher zu umreißen, sei kurz auf
das verwiesen, was alles nicht ihre Aufgabe ist: In der Bioethik kommt der
Personbegriff an diversen Stellen zum Tragen, so z. B. bei den Fragen, ob
eventuell auch die Individuen einiger Tierarten als Personen anzusehen und
entsprechend zu behandeln seien24 oder ob die Klonierung von Menschen ei-
ne Verletzung ihrer Personalität darstellen würde.25 Diese Probleme behandle
ich überhaupt nicht und richte stattdessen das Augenmerk ausschließlich auf
die Frage nach dem intensionalen und extensionalen Zusammenhang von Per-
sonalität und Menschsein.

Die Arbeit ist philosophischer Art und beschränkt sich in der Analyse
auf die philosophischen Thematisierungen des Problems. Die zahlreichen
theologischen Ansätze zur menschlichen Personalität26 ebenso wie die juristi-
schen Dimensionen des Themas27 werde ich nur am Rande berühren. Ich ver-
zichte auch großenteils auf die Darstellung der tiefgreifenden semantischen
Metamorphosen des Personbegriffs in der europäischen Geistesgeschichte
und beleuchte sie nur so weit, als sie zur Verdeutlichung eines gegenwärtigen
bioethisch-persontheoretischen Ansatzes unabdingbar sind.28 Dagegen ist eine
Eingrenzung auf eines der bioethischen Problemfelder wie Abtreibung, Eu-
thanasie, etc. nicht zweckmäßig, da das theoretische Problem der menschli-
chen Personalität sich nicht auf eines von ihnen beschränkt, sondern alle glei-
chermaßen betrifft.29

                                          
24 Vgl. dazu z. B. HARRIS 1995, S. 49-51; SINGER 1994, S. 147-158.
25 Vgl. dazu z. B. JONAS 1985b, HABERMAS 1998, WIMMER 1990.
26 Vgl. z. B. DIECKMANN 1995, KREß 1997, MÜLLER 1996, PANNENBERG 1979.
27 Vgl. dazu LAMPE 1998.
28 Die Begriffshistorie wird vielerorts thematisiert, eingehender z. B. bei FUHRMANN 1989;

KOBUSCH 1997; KONERSMANN 1993; MAUSS 1997; PANNENBERG 1979.
29 Eine Ausnahme möchte ich machen: Menschen mit irreversiblem Hirnausfall, sogenann-

te „Hirntote“. Hierbei handelt es sich um den Extremfall der Extremfälle, bei dem nicht
nur in Frage steht, ob es sich um personales Leben, sondern ob es sich überhaupt noch
um Leben handelt, da die Vitalfunktionen ihrer Organismen nicht mehr selbsttätig, son-
dern ausschließlich maschinell aufrechterhalten werden (vgl. dazu BIRNBACHER 1995).
Die Rede von einem Lebensrecht ergibt bei ihnen kaum noch einen Sinn. Eher könnte
man von einem Recht auf ungestörtes Sterben sprechen. Die Ausgrenzung dieses Pro-
blemgebietes bedeutet für die folgenden Überlegungen lediglich, daß sich die Frage, ob
alle Menschen Personen sind, nicht auf hirntote Menschen bezieht. Die in bezug auf
dieses spezielle Problem angestellten persontheoretischen Überlegungen, insbesondere
zum Zusammenhang von Person und Leib, sind jedoch nicht ausschließlich an ihren
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1.3  Die Methode

Die exklusions- und inklusionstheoretischen Ansätze sind Teil eines komple-
xen Diskurses, in dem sich die Argumentationen implizit und explizit auf
diejenige der Gegenseite beziehen. Um ein angemessenes Bild dieser brisan-
ten Diskussion zu vermitteln, müßten beide Richtungen zugleich dargestellt
und analysiert werden. Da dies jedoch kaum möglich ist, will man ein gewis-
ses Maß an Übersichtlichkeit behalten, werde ich die Diskussion im folgen-
den gewissermaßen entflechten und zuerst die Exklusionstheorie (2) und an
zweiter Stelle die Inklusionstheorie (3) behandeln.30 Dabei geht es nicht dar-
um, alle Vertreter der jeweiligen Theorie zu Worte kommen zu lassen, son-
dern die zentralen Standpunkte zu erfassen. Nicht Autoren stehen im Vorder-
grund der Untersuchung, sondern Positionen, Begriffe und Argumente. 31

Die Leitfrage lautet wie gesagt, ob alle Menschen Personen seien. In
Kapitel 2 und 3 wird eine Antwort mittels einer Untersuchung der bisherigen
Diskussion bioethischer Persontheorien angestrebt. Dabei wird die jeweilige
Persontheorie erstens immanent untersucht, indem analysiert wird, ob sie ihr
Begründungsziel auf der Basis ihrer begrifflich-theoretischen Voraussetzun-
gen erreicht. Ist dies der Fall, wird sie zweitens kritisch daraufhin überprüft,
ob in ihr bestimmte nicht-intendierte Implikationen liegen und ob aus ihnen
nicht-intendierte Konsequenzen theoretischer oder praktischer Art hervorge-
hen, die ihre Akzeptanz verringern müssen.

Damit sind die Untersuchungsperspektiven benannt. Die Beantwortung
der zentralen Frage nach der Personalität der Menschen hängt von dem zu-
grundegelegten Begriff der Person ab. Die Entscheidung für einen Personbe-
griff darf nicht der Willkür unterliegen, sondern muß nachvollziehbaren Kri-
terien folgen. Sich auf die Suche nach dem „richtigen“ Personbegriff zu be-
geben, kann lediglich bedeuten, ein konsistentes, plausibles, überzeugendes
Personkonzept zu suchen. Es führt in die Irre, wenn man glaubt, unter vielen
falschen gebe es den „eigentlichen“, „echten“ Personbegriff, der nur darauf
warte, von uns gefunden zu werden. Es existiert vielmehr eine Vielzahl vari-
ierender Bedeutungen, und alle diese haben auch ihre Referenzen in der All-
tagssprache.32 Der heutige Sprachgebrauch gibt somit keinen eindeutigen
Maßstab für die Richtigkeit eines bestimmten Personbegriffs an die Hand.

                                                                                                                                
Enstehungskontext gebunden, sondern auch für unsere Frage von Interesse und werden
deshalb mitberücksichtigt.

30 Nebenbei bemerkt entspricht dies der historischen Abfolge, da die exklusionistische
Theorie innerhalb der Bioethik zuerst auftrat und der Inklusionismus eine zeitlich etwas
spätere Gegenreaktion darstellt.

31 Insofern ist es auch von sekundärer Bedeutung, daß ich vorrangig die deutschsprachigen
Beiträge innerhalb dieser Debatte heranziehe.

32 Vgl. hierzu z. B. SPAEMANN 1996a, S. 13-15; THEUNISSEN 1966, S. 476-479.
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Auch die Begriffshistorie bietet keinen Weg zu einem „authentischen“ Per-
sonbegriff. Die historisch erste Bedeutung eines Begriffes ist nicht die
„richtige“.33

Ein weiteres denkbares Kriterium ist die Moralität der vorgeschlagenen
Personbegriffe. Die Vorgehensweise unter Maßgabe dieses Kriteriums ist in
der bioethischen Debatte seitens der Inklusionstheoretiker oft zu beobachten,
so z. B., wenn die Exklusionstheorie mit dem Argument zurückgewiesen
wird, daß sie der Idee der universal gültigen Menschenrechte widerspreche.34

Ich kann mich diesem Urteil zwar durchaus anschließen, doch hat eine solche
Vorgehensweise bei dem hier anstehenden Problem wenig Überzeugungs-
kraft, da gerade diese Intuitionen sich keiner allgemeinen Anerkennung er-
freuen, mithin keinen intersubjektiv gültigen Beurteilungsmaßstab abgeben
können. Die Persontheorien sollen ja erst die moralischen Verpflichtungen
allgemein einsichtig machen.

In den Kapiteln 2 und 3 wird die Plausibilität der gängigen Personkon-
zepte anhand verbindlicherer Kriterien beurteilt. Sie bewegen sich sowohl auf
der normativen als auch auf der deskriptiven Ebene des Personbegriffs. Zum
einen muß der Personbegriff die Aussicht bieten, daß durch ihn eine morali-
sche Unterscheidung ermöglicht wird. Er muß begründen, warum diese und
nicht jene Wesen besondere moralische Rücksicht verlangen.35 Ob der jewei-
lige Personbegriff dies leistet, ist das eine Kriterium für seine Beurteilung.
Zum anderen impliziert jedes Konzept der Person bestimmte philosophische,
vor allem anthropologische und ontologische Prämissen und Konsequenzen,
die vor dem Hintergrund eines in der sprachlichen Verständigung und in der
Praxis unseres Handelns verankerten menschlichen Selbstverständnisses und
einer ebensolchen lebensweltlich verankerten Alltagsontologie eine größere
oder geringere Plausibilität aufweisen. Sie bilden die zweite Richtschnur für
die Beurteilung der Personkonzepte. In diesem zweifachen Sinne wird im fol-
                                          
33 Dies ist gerade beim Begriff der Person zu beachten, denn die theatralische Urbedeutung

der römischen „persona“ (Maske, Rolle) hat mit den heutigen Personbegriffen kaum
mehr als die Wortgestalt gemein. Theunissen allerdings versucht im Gegensatz zu dieser
Auffassung, alle heutigen Begriffe auf den römischen Begriff der persona zurückzufüh-
ren, doch geht er dabei schon über den Bereich des Schauspiels hinaus, womit seine
These an Überzeugungskraft verliert. Vgl. THEUNISSEN 1966. Vgl. dazu FETZ 1988, S.
83-85.

34 Vgl. BAUMGARTNER U.A. 1997, S. 196, 205, 214; BECKMANN 1998, S. 249; HONNE-

FELDER 1993, S. 251-253; LÖW 1992, S. 295; SIEP 1993, S. 38; VOLLMANN 1992, S.
12 f.; WILS 1994, S. 139.

35 Dieses Kriterium ist nicht zu verwechseln mit dem soeben abgelehnten Kriterium der
Moralität. Im einen Fall handelt es sich um die Frage, ob der jeweilige Ansatz von ei-
nem bestimmten vorgegebenen Standpunkt als moralisch „gut“ beurteilt werden kann,
im anderen um die Frage, ob dem jeweiligen Personbegriff überhaupt das theoretische
Vermögen zukommt, die betroffenen Entitäten als moralisch relevant bzw. irrelevant
anzusehen.



16

genden von „Richtigkeit“ und „Falschheit“ der Personbegriffe gesprochen.
Freilich lassen sich auch diese im Alltagsverständnis verankerten substantiel-
len normativ-deskriptiven Aussagen philosophisch hinterfragen. Dann aller-
dings kommt denen die Beweispflicht zu, die diese Infragestellung vorneh-
men und alternative, zumeist kontraintuitive Sichtweisen präsentieren. Inso-
fern ist es gerechtfertigt, aus methodischen Gründen vorerst diese Grenze des
philosophischen Fragens zu ziehen und fundamentale lebensweltliche Vor-
stellungen zur Beurteilungsgrundlage zu machen.

Am Ende dieser beiden Kapitel (2 und 3) werden jeweils nur kurze Re-
sümees stehen. Die Aufgabe, die Ergebnisse der gesamten Untersuchung zu-
sammenzufassen, wird das Schlußkapitel übernehmen (4.1). In ihm werde ich
zudem die Diskussion der Persontheorien transzendieren und auf die bis dahin
ausgesparte Frage nach der Moralität der beiden Theorien, genauer: der von
ihnen gerechtfertigten Handlungsweisen zu sprechen kommen (4.2). Außer-
dem werde ich zwei ihrer paradigmatischen Voraussetzungen kritisch ins Au-
ge fassen, die die Antwort auf die Frage nach der menschlichen Personalität
maßgeblich bestimmen (4.3, 4.4). Es handelt sich um eine kleine ontologisch-
kulturphilosophische Positionierung des persontheoretischen Diskurses und
seines Resultates mit einem Ausblick auf mögliche Alternativen für diesen
Diskurs.



17

2. Die Exklusionstheorie

2.1  Einleitung: Speziesismus und Personbegriff

So viel heutzutage die emphatische Rede von der unveräußerlichen Men-
schenwürde ertönt – in der Bioethik stößt sie oftmals auf große Skepsis und
Ablehnung. Die Idee, daß allen Menschen aufgrund ihres bloßen Menschseins
Würde und darauf beruhende grundlegende moralische Rechte zukommen,
wird von vielen Bioethikern kategorisch abgelehnt. Dies gilt insbesondere für
die exklusionstheoretisch orientierten Theoretiker. So sieht z. B. Norbert Ho-
erster die weit verbreitete Idee der Menschenwürde als eine nur notdürftig
säkular verkleidete Form religiöser Überzeugungen an, die davon ausgehen,
daß ein Mensch von Beginn seiner Existenz an ein Recht auf Leben habe,
weil er Gottes Ebenbild sei und in ihm eine unsterbliche Seele lebe.36 Diese
Auffassungen seien „weder mit wissenschaftlichen noch mit philosophischen
Mitteln hinreichend begründbar“, sondern „außerrationale Glaubensannahmen
einer bestimmten Religionsgemeinschaft“, die nicht zur Grundlage allgemein
verbindlicher Normen gemacht werden dürften.37 Von diesen irrationalen, re-
ligiös-metaphysischen Annahmen möchte er insbesondere die Abtreibungsde-
batte gründlich säubern und auf eine „rationale, weltanschaulich neutrale Ba-
sis“ stellen.38

In expliziter Ablehnung aller metaphysisch und religiös fundierten An-
thropologien verstehen die Exklusionisten das Menschsein als eine biologi-
sche Tatsache. Ein Mensch zu sein bedeutet in dieser Perspektive nichts wei-
ter als die Zugehörigkeit zu der biologischen Spezies Homo sapiens. „Das
Spezieskriterium beruft sich auf die biologische Zugehörigkeit zu einer Klas-
se von Individuen, ohne die Relevanz dieser Zugehörigkeit selbst zu begrün-
den“, wie Anton Leist sagt.39 Insofern ist die Skepsis am Kriterium des
Menschseins durchaus berechtigt, denn rein biologische Fakten wie die Zuge-
hörigkeit zu einer bestimmten Spezies haben tatsächlich keine moralische
Relevanz. An der Spezieszugehörigkeit moralische Rechte wie das Lebens-
recht festmachen zu wollen, stellt eine willkürliche und irrationale Bevorzu-
gung einer bestimmten Gruppe dar und entspricht insofern anderen unmorali-
schen Privilegierungsideologien wie dem Rassismus oder Sexismus. In die-
sem Sinne wird die charakterisierte Haltung als „Speziesismus“ bezeichnet.40

                                          
36 Vgl. HOERSTER 1991, S. 114-118. Ganz ähnlich BIRNBACHER 1990, S. 266.
37 HOERSTER 1991, S. 119 f.
38 Ebd., S. 10.
39 LEIST 1990, S. 63.
40 Der Begriff wurde 1970 durch Ryder eingeführt (vgl. RYDER 1989, nach SINGER 1998,

S. 174), v.a. durch Peter Singer verbreitet und wird von den exklusionistischen Theore-
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Der umgangssprachliche Begriff des Menschen ist natürlich kein bloß
biologischer, sondern enthält auch eine starke normative Dimension. Wenn
wir sagen: „er ist doch ein Mensch!“ heben wir nicht hervor, daß der betref-
fende Mensch in einem Abstammungszusammenhang mit uns steht, sondern
daß er einen bestimmten moralischen Respekt verdient. Dieser moralische
Status beruht nach Ansicht der exklusionistischen Theoretiker auf bestimmten
Eigenschaften. Diese Eigenschaften haben die meisten, jedoch nicht alle
Menschen. Der Begriff der Person dient dazu, die Träger dieser Eigenschaften
zu bezeichnen, ohne den mehrdeutigen Begriff des Menschen zu gebrauchen.
Es handelt sich um typisch menschliche Eigenschaften, was jedoch nicht
heißt, daß nur Menschen über sie verfügen, und auch nicht, daß alle Men-
schen über sie verfügen. Der Personbegriff nimmt keinen Bezug auf die bio-
logische Spezies, er ist speziesneutral: „Es könnte eine Person geben, die
nicht Mitglied unserer Spezies ist. Es könnte auch Mitglieder unserer Spezies
geben, die nicht Personen sind.“41 Wie sieht dieser Begriff der Person aus?
Welche Eigenschaften sind maßgeblich? Worauf gründet der moralische Sta-
tus der Personen?

Da die meisten Exklusionstheoretiker in den wesentlichen Theoremen
weitgehend homogen sind, bietet es sich an, zuerst einige exemplarische Ver-
suche, den Personbegriff exklusionistisch zu bestimmen, vorzustellen und zu
analysieren und sodann eine kritische Diskussion anzuschließen. Die Auswahl
der Autoren bemüht sich, einen möglichst weiten Kreis theoretischer Ansätze
zu repräsentieren.

2.2  Personen und Nicht-Personen

Michael Tooley war es, der die exklusionistische Verwendung des Personbe-
griffs im bioethischen Kontext in die Wege geleitet hat.42 In seiner Argumen-
tation zur Abtreibungsfrage geht er vom Begriff des Rechtes aus: Ein Indivi-
duum könne nur ein Recht auf ein x haben, wenn es einen Wunsch nach die-
sem x habe. Um das Recht auf Leben zu haben, müsse es sich wünschen, in
der Zukunft fortzuleben.43 Dies sei nur möglich, wenn es „über den Begriff
des Selbst als eines fortdauernden Subjektes von Erfahrungen verfügt und (...)
glaubt, selbst ein solches Wesen zu sein.“44 Dies nennt Tooley „die Bedin-
                                                                                                                                

tikern vielfach verwendet. Vgl. zum Begriff des Menschen und zur Kritik des Spezie-
sismus z. B. KUHSE 1994, S. 258 f.; SINGER 1994, S. 82-114, 121 f.

41 SINGER 1994, S. 120.
42 Vgl. TOOLEY 1990. Der Aufsatz erschien bereits 1972 unter dem Titel „Abortion and

Infanticide“, aber erst 1990 auf deutsch.
43 Ebd., S. 165 f. Später spricht Tooley statt von Wünschen von Interessen, vgl. TOOLEY

1983, S. 118-120.
44 TOOLEY 1990, S. 167.
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gung des Selbstbewußtseins“,45 und Wesen, die dieser Bedingung genügen,
sind seiner Definition nach Personen.

Deutlich kommt in Tooleys Argumentation und Ausdrucksweise die
Loslösung vom Begriff des Menschen zum Tragen. Er folgt der scharfen
Disjunktion von biologischem Menschsein und mentaler Personalität. Für die
Zubilligung des Lebensrechtes sei Menschsein keine relevante Bedingung46,
sondern allein die Personalität, das heißt der Besitz von Selbstbewußtsein.
Abtreibung sei deshalb in allen Phasen moralisch zulässig, da Embryonen und
Föten keine Personen seien und deshalb auch kein Recht auf Leben hätten.47

Der moralische Status von Ungeborenen ist zwar der Ausgangspunkt von
Tooleys ethischen Überlegungen, doch ihr Ergebnis hat auch Konsequenzen
für Kinder nach der Geburt: Da sie noch einige Zeit nach der Geburt hinsicht-
lich ihres Selbstbewußtseins keinen signifikanten Unterschied zu Föten auf-
weisen, seien auch sie keine Personen und ihre Tötung folglich moralisch
ebenso erlaubt.48 Damit vermeidet er die übliche Inkonsequenz moderater
Abtreibungsbefürworter, die die Tötung Ungeborener akzeptieren, aber die
Tötung von Neugeborenen als unmoralisch verurteilen, obwohl zwischen ih-
nen offensichtlich kein moralisch gravierender Unterschied auszumachen ist.

An Tooleys interessenorientierten Personbegriff knüpfen sehr viele Au-
toren an.49 So meint z. B. auch Norbert Hoerster, daß aufgrund rationaler Ar-
gumentation ausschließlich solchen Wesen ein Lebensrecht eingeräumt wer-
den könne, die ein individuelles Interesse an ihrem Weiterleben haben: das
seien Personen.50 Eine Person sei ein Wesen, das „das Bewußtsein seiner
Identität im Zeitablauf besitzt“ und „einen Begriff von einem Ich oder Selbst
hat, das im Zeitlauf identisch bleibt.“51 Ein Embryo oder Fötus habe kein sol-
ches Selbstbewußtsein, kein Überlebensinteresse, sei keine Person und besitze
deshalb auch kein Lebensrecht.52 Die Koppelung des Lebensrechtes an die
Zugehörigkeit zur menschlichen Spezies lehnt Hoerster also strikt ab.53 Er

                                          
45 Ebd., S. 164.
46 Vgl. ebd., S. 160-162, 176.
47 Vgl. ebd., S. 157, 164.
48 Vgl. ebd., S. 157-159.
49 Wie gesagt kann hier nur eine Auswahl vorgenommen werden. Denselben oder ganz

ähnlichen persontheoretischen Ansatz verficht z. B. LOCKWOOD 1985: „A person is a
being that is conscious, in the sense of having the capacity for conscious thought and
experiences, but not only that: it must have the capacity for reflective consciousness and
self-consciousness“ (ebd., S. 10). Deshalb gelte: „You and I are persons, but a foetus is
not a Person“ (ebd., S. 11). Vgl. auch FEINBERG 1985; KUHSE 1994, S. 262-266;
PUCETTI 1982.

50 Vgl. HOERSTER 1989a, S. 175f ; HOERSTER 1991, S. 19-21, 70.
51 HOERSTER 1991, S. 75. Vgl. HOERSTER 1989a, S. 175.
52 Vgl. HOERSTER 1991, S. 80.
53 Vgl. ebd., S. 55-65.
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weitet konsequent wie Tooley die Nicht-Personalität über Ungeborene hinaus
aus und erklärt auch Neugeborene und kleine Kinder zu Nicht-Personen.54 In
rechtlicher Hinsicht allerdings möchte er die Tötungserlaubnis nur bis zur
Geburt gewähren, um einigen praktischen Schwierigkeiten zu entgehen, wie
z. B. der, den genauen Beginn von Personalität festlegen zu müssen.55 Das
sind jedoch keine prinzipiellen ethischen, sondern lediglich pragmatisch be-
gründete Bestimmungen, bei denen es nicht um ein intrinsisches Lebensrecht
der betroffenen Menschen geht.

Auch Peter Singer gebraucht den Begriff der Person „in der Bedeutung
eines rationalen und selbstbewußten Wesens“.56 Ein solches personales We-
sen sei in seinem Empfinden nicht völlig dem Jetzt verhaftet, sondern habe
ein Bewußtsein seiner Vergangenheit und seiner Zukunft, es begreife sich als
eine in der Zeit fortbestehende Entität.57 Deshalb sei es fähig, in bezug auf
seine Zukunft Wünsche zu haben. Töte man solch eine Person, „durchkreuzt
man damit seine Wünsche für die Zukunft“.58 Das Tötungsverbot gründet also
auf der mit der Tötung einhergehenden Zerstörung der Möglichkeit der Ver-
wirklichung von Zukunftswünschen. Solche Wünsche könnten nur selbstbe-
wußte Wesen, das heißt Personen, haben.

Dies ist der Grund, der für Singer speziell gegen die Tötung von Perso-
nen spricht. Dessen ungeachtet hält er generell die Tötung von empfindungs-
fähigen Wesen für problematisch, egal ob sie Personen sind oder nicht. Die
Argumente gegen Tötung auf der Basis der Empfindungsfähigkeit bezeichnet
er jedoch selbst als schwächer. Personalität markiert für Singer also den
Kernbereich des Tötungsverbots. Empfindungsfähige Wesen, vor allem höhe-
re Tiere, haben ihm zufolge ein Recht auf Vermeidung von Schmerzen. Er
weist ihnen jedoch kein Lebensrecht im strikten Sinn zu.59 Über ein solches
verfügen ihm zufolge nur Personen in der gekennzeichneten Bedeutung. Auch
manche Tiere hält er für Personen, wie z. B. Schweine und Menschenaffen.60

Auch Singer folgt der strikten Disjunktion des biologischen Gattungsbe-
griffs des Menschen von einem rein psychologisch definierten Begriff der
Person, aus der sich die Eingrenzung des Lebensrechtes auf Menschen mit
Selbstbewußtsein ergibt. Gegen die klassisch humanistische Auffassung des

                                          
54 Vgl. ebd., S. 79 f.
55 Vgl. ebd., S. 132-143. In HOERSTER 1990, S. 233-236 gibt er noch weitere pragmatische

Gründe an, wie z. B. den der leichteren Erkennbarkeit der Geburtsgrenze.
56 SINGER 1994, S. 120; vgl. S. 123. Vgl. SINGER 1998, S. 181.
57 Vgl. SINGER 1994, S. 123.
58 Ebd.
59 Vgl. ebd., S. 125, 158-176.
60 Vgl. ebd., S. 147-158.
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gleichen Wertes aller Menschen setzt er „das erste neue Gebot: Erkenne, daß
der Wert menschlichen Lebens verschieden ist.“61

Singers Verdienst ist es, die moralischen Folgen dieser Persontheorie
durch provokante Formulierungen drastisch illustriert zu haben. Föten sind
demnach selbstverständlich keine Personen62, und „wenn der Fötus nicht den-
selben Anspruch auf Leben wie eine Person hat, dann hat ihn das Neugebore-
ne offensichtlich auch nicht, und das Leben eines Neugeborenen hat für die-
ses weniger Wert als das Leben eines Schweins, eines Hundes oder eines
Schimpansen für das nichtmenschliche Tier.“63 Wenn man einer Person ohne
ihre Zustimmung das Leben nimmt, durchkreuze man ihre Zukunftswünsche,
aber „tötet man eine Schnecke oder einen 24 Stunden alten Säugling, so verei-
telt man keine Wünsche dieser Art, weil Schnecken und Neugeborene unfähig
sind, solche Wünsche zu haben.“64 Embryonen, Föten und Neugeborene zu
töten, sei nicht mit der Tötung von Personen wie älteren Kindern oder Er-
wachsenen gleichzusetzen.65

Singer befaßt sich nicht nur mit dem Anfang menschlichen Lebens, son-
dern darüber hinaus mit solchen Menschen, die zwar personale Eigenschaften
hatten, im Laufe des Lebens aber durch Unfall oder hohes Alter wieder verlo-
ren haben. Auch sie seien keine Personen, auch für sie habe das strenge Tö-
tungsverbot keine Geltung.66

Auffällig ist, daß das dem moralischen Status der Personalität zugrunde-
liegende Kriterium bei Tooley, Hoerster und Singer stets mentaler Natur ist.
Emotionale Fähigkeiten oder gar leibliche Merkmale spielen für die Perso-
nalität keine Rolle. Die mentalen Eigenschaften werden nicht bloß additiv ne-

                                          
61 SINGER 1998, S. 192.
62 „Da kein Fötus eine Person ist, hat kein Fötus denselben Anspruch auf Leben wie eine

Person“ (SINGER 1994, S. 197).
63 Ebd., S. 219; vgl. S. 181-186.
64 Ebd., S. 123.
65 Vgl. ebd., S. 219-221, 233. Gleichwohl sieht Singer die praktische Schwierigkeit, eine

eindeutige Zäsur anzugeben, ab der ein menschliches Kind Selbstbewußtsein hat. Aus
diesem Grund befürwortet er pragmatischerweise für gesunde Säuglinge die Aufrechter-
haltung eines rechtlichen Tötungsverbots für Menschen ab der Geburt (vgl. ebd., S.
222). „Da dieses Argument aber auf der Ebene der Rechtsordnung und Gesetzgebung
angesiedelt ist, ist es sehr wohl vereinbar mit der Ansicht, daß – aus rein moralischen
Gründen – das Töten eines Neugeborenen mit dem Töten eine älteren Kindes oder eines
Erwachsenen nicht vergleichbar ist“ (ebd.).

66 Entscheidend für die Rechtmäßigkeit ihrer Tötung sei die Frage, ob sie vor dem Verlust
dieser Fähigkeiten sich darüber geäußert haben, ob sie unter diesen Umständen weiter-
leben wollten, das heißt, ob es sich im Falle der Tötung um eine unfreiwillige (gegen
den früheren Willen der ehemaligen Person vorgenommene) oder lediglich nicht-
freiwillige Tötung handeln würde. Vgl. SINGER 1994, S. 244, 246-257. Zudem gebe es
noch extrinsische Gründe gegen die Tötung dieser Menschen wie die Wirkung auf An-
gehörige. Vgl. ebd., S. 173.
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beneinander gestellt, sondern konzentrieren sich in einer fundamentalen Ei-
genschaft: dem Selbstbewußtsein oder Ichbewußtsein. Allein durch das Be-
wußtsein, eine distinkte Entität zu sein, kann sich das in diesen Ethiken aus-
schlaggebende Interesse bilden, als solche Entität weiterleben zu wollen.
Auch wenn zusätzlich andere Kriterien genannt werden, wie z. B. von Singer
Rationalität und Selbstbewußtsein, ist das Selbstbewußtsein grundlegender,
da nur dank ihm ein Überlebenswunsch entstehen kann. Eine bloß rationale
Entität ohne Selbstbewußtsein (wie z. B. ein Computer) kann keinen Überle-
benswunsch entwickeln, weil es nicht die Vorstellung eines fortdauernden
Selbst zu bilden vermag.

Selbstbewußtsein ist auch bei John Harris die zentrale Kategorie, ob-
schon seine Argumentation vordergründig etwas modifiziert erscheint. Für
ihn ist die Frage ausschlaggebend, welches Leben Wert habe und welches
nicht. Diesen Lebenswert definiert er radikal subjektivistisch: Wert hätten al-
lein diejenigen Wesen, die ihr Leben selbst als wertvoll einschätzen.67 Das
Prinzip der individuellen Autonomie spielt also in Harris’ Ethik eine maßge-
bende Rolle. Ein wertvolles Leben sollte nicht absichtlich beendet werden,
das heißt, ein Wesen dürfe nicht getötet werden, wenn es sein Leben als wert-
voll ansieht.68 Die „Wesen, die die Fähigkeit besitzen, ihrer eigenen Existenz
einen Wert beizumessen“, nennt Harris Personen.69 Solche Personen, die ihr
Leben als wertlos ansehen und es beenden wollen, sollten in dieser Intention
unterstützen werden.70 Bei allen Menschen, die nach diesem Verständnis noch
nicht oder nicht mehr Personen sind, könne von Lebenswert gar nicht die Re-
de sein, folglich sei ihre Tötung auch nicht unmoralisch. 71

Insofern Harris die Autonomie ausdrücklich in den Mittelpunkt stellt,
weicht seine ethische Argumentation von der bisherigen etwas ab. Sein Per-
sonbegriff jedoch entspricht exakt dem bisher behandelten. Denn zur Selbst-
wertschätzung sind nur Menschen fähig, die ein Bewußtsein eben dieses
Selbst haben. Das maßgebende Kriterium für die moralische Personalität ist
also auch hier wiederum das Selbstbewußtsein. So sagt Harris denn auch, daß
Personsein darin bestehe, „sich seiner selbst als eines unabhängigen, zeitlich
erstreckten Bewußtseinszentrums gewärtig sein, das sowohl zu einer Vorstel-
lung seiner Zukunft fähig ist wie auch zu dem Wunsch, sie zu erleben.“72

                                          
67 Vgl. HARRIS 1995, S. 44-46.
68 Vgl. ebd., S. 46, 98, 125.
69 Ebd., S. 57; vgl. S. 46-48. Dieser Personbegriff habe zudem den Vorteil, daß er nur eine

ziemlich niedrige Stufe von Rationalität erforderlich mache und Personen von anderen
Wesen leicht unterscheidbar sein lasse (vgl. ebd., S. 44, 47).

70 Vgl. ebd., S. 123-127.
71 Vgl. ebd., z. B. S. 124, 228-230.
72 Ebd., S. 47.
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Einen anders gelagerten Personbegriff vertritt Klaus Steigleder: Nach
ihm ist für die Zuschreibung von Personalität die Handlungsfähigkeit aus-
schlaggebend. „Person“ definiert er „als jemand, der handlungsfähig ist.“73

Neben die rein mentale Fähigkeit des Selbstbewußtseins gesellt sich hiermit
erstmals eine praktische Kompetenz. Der moralische Status von Personen
konstituiert sich Steigleder zufolge dadurch, daß alles moralische Sollen
durch Handlungsfähige begründet werde. Er lehnt sich damit ausdrücklich an
die handlungstheoretische Ethik von Alan Gewirth an, wonach jeder Hand-
lungsfähige genötigt sei, für sich als Handlungsfähigen und damit auch für
jeden anderen Handlungsfähigen Würde und moralische Rechte zu beanspru-
chen, die mit bestimmten Pflichten korrespondieren. Dies gilt nicht für Nicht-
Handlungsfähige.74 Diese seien keine Personen, überhaupt kein „Jemand“.75

Unter Handeln will Steigleder strenger als im alltäglichen Sprachge-
brauch üblich nur „ein freiwilliges und zweck- beziehungsweise zielgerichte-
tes (intentionales) Tun und Lassen“ verstanden wissen.76 Ein solches Handeln
aber setzt wiederum die schon bekannten Bewußtseinsfähigkeiten voraus:
„Jemand, der in der Lage ist, im Sinne eines wissentlich-willentlichen Tuns,
sich Zwecke zu setzen und Ziele zu verfolgen, muß ein mit Rationalität be-
gabter, bewußter und selbstbewußter Träger dieser Fähigkeiten sein.“77 So
sind auch bei Steigleder Selbstbewußtsein und Rationalität die basalen Krite-
rien für Personalität. Zwar verfolgt er mit der handlungstheoretischen Be-
gründung der Rechtsfähigkeit einen anderen ethischen Ansatz, im Personbe-
griff koinzidiert er jedoch mit den anderen Theoretikern und unterscheidet
ebenso dezidiert zwischen „biologisch-menschlichem und personal-
menschlichem Leben“, die nicht dieselbe Extension hätten.78

Mary Anne Warren führt die mentalen und praktischen Kompetenzen zu-
sammen und entwickelt so ein komplexes fünfteiliges Personkonzept: Zum
Personsein gehöre 1. Bewußtsein und Schmerzempfindung, 2. Überlegungs-
und Problemlösungsfähigkeit, 3. selbstmotivierte Aktivität, 4. Kommunikati-
onsfähigkeit, 5. Begriff des individuellen oder Gattungsselbstes.79 Auch hier
ist Personalität im Bereich des rationalen Bewußtseins angesiedelt. Selbstbe-

                                          
73 STEIGLEDER 1995, S. 99.
74 Ebd.
75 Ebd., S. 100.
76 Ebd.
77 Ebd., S. 102.
78 Ebd., S. 103. In STEIGLEDER 1999 steht er nicht mehr auf dem exklusionistischen

Standpunkt, sondern wechselt auf der Basis seines handlungstheoretischen Ansatzes in
das inklusionistische Lager über (vgl. STEIGLEDER 1999, S. 181-190). Das berührt uns
nicht weiter, da es uns nicht um die Geradlinigkeit in der intellektuellen Biographie un-
serer Autoren geht, sondern allein um Positionen und Argumente.

79 Vgl. WARREN 1979, S. 45 (nach SCHWARZ 1992, S. 111).
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wußtsein steht allerdings nicht im Zentrum, stattdessen nimmt Warren die
weniger anspruchsvolle Eigenschaft bloßen Bewußtseins hinzu. Dies allein
aber konstituiere noch keine Personalität. Zusammengenommen bilden die
Personkriterien vielmehr eine hohe Hürde zum Eintritt in den Kreis der Per-
sonen. Wer außen vor bleibt, wie Föten, kleine Kinder und geistig Behinderte,
sei kein Mitglied der moralischen Gemeinschaft und habe nicht die morali-
schen Rechte, wie sie nur Personen zukämen.80

Bei allen Theoretikern setzen die angegebenen Bedingungen für den mo-
ralischen Status der Personalität – Überlebenswunsch, Interessen, Selbst-
schätzung, Handlungsfähigkeit – allein oder unter anderem aktuelles Selbst-
bewußtsein voraus. Ohne Bewußtsein seiner selbst gibt es keine auf dieses
Selbst und sein Fortleben gerichteten Wünsche, Interessen und Wertschätzun-
gen, kein gewußtes Handeln. Da das Selbstbewußtsein meistens allein maß-
geblich ist, in jedem Fall auch maßgeblich, und Rationalität bei Menschen für
gewöhnlich nicht ohne Selbstbewußtsein auftritt, können wir Selbstbewußt-
sein als das Personkriterium der Exklusionstheorie ansehen. Zwar gehört zu
einer Person selbstverständlich ein Leib – gerade ihr lebendiger Leib ist ja
von der fraglichen Entscheidung über Leben und Tod betroffen –, aber die
Personalität wird nicht durch diesen, sondern durch Selbstbewußtsein konsti-
tuiert. Selbstbewußtsein ist das Kriterium für die theoretische und praktische
Unterscheidung zwischen bloßen Menschen und Personen; nur Menschen mit
Selbstbewußtsein sind auch Personen, und nur Personen haben ein Recht auf
Leben.

Gemeinsam ist allen Exklusionstheoretikern auch die strikte Ablehnung
traditioneller metaphysischer Prämissen wie der, daß jeder Mensch eine un-
sterbliche Seele habe. Lebewesen sind das, was sie empirisch sind. Dazu ge-
hören auch Fähigkeiten des Bewußtseins, nicht jedoch eine irgendwie als da-
hinterstehend gedachte personale Substanz. Damit stehen die Exklusionstheo-
retiker auf dem Boden des naturwissenschaftlich geschulten Denkens der
Moderne und sind in ihrer Argumentation nicht abhängig von religiös veran-
kerten Glaubensvorstellungen.

Da die exklusionistischen Theorien in ihren moralphilosophischen An-
sätzen, ihren Begründungen und Gegenstandsgebieten teilweise divergieren,
aber in den Bestimmungen ihrer Personbegriffe sich sehr nahe stehen, ist es
gerechtfertigt, von dem exklusionistischen Personbegriff zu sprechen. Als
solchen werde ich die exklusionistischen Ansätze in der Konzentration auf
das Wesentliche behandeln und dabei die Differenzen als sekundär vernach-
lässigen. Zur Herausstellung des maßgeblichen Personkriteriums werde ich
ihn als den mentalistischen oder bewußtseinstheoretischen Personbegriff be-

                                          
80 Vgl. ebd., S. 43ff (nach SCHWARZ 1992, S. 110).
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zeichnen. Zwischen „Bewußtsein“ und „Selbstbewußtsein“ werde ich keinen
Unterschied machen, da es in unserem Kontext allein auf letzteres ankommt.
Bloßes Bewußtsein ist in den vorliegenden Argumentationen nicht relevant.
Um den Plural der relevanten mentalen Kompetenzen zu unterstreichen, wer-
de ich auch von den Bewußtseinsfähigkeiten sprechen.

2.3  Der bewußtseinstheoretische Personbegriff

Bei der Behandlung dieser Persontheorien mag das Bedürfnis entstehen, ihre
moralphilosophischen Grundlagen, ihre Antwort auf die Frage nach dem mo-
ralisch Guten einer kritischen Analyse zu unterziehen. So mag die ethische
Frage naheliegen, ob moralische Rechte von Menschen auf ihren Wünschen,
Interessen und Wertschätzungen oder auf der moralischen Struktur ihres Han-
delns gegründet werden sollten. Utilitaristische bzw. präferenzutilitaristische
Begründungen dominieren in der Exklusionstheorie, doch werden ebenso, wie
wir gesehen haben, deontologische Ansätze verfochten. Aber hier ist nicht der
Ort, um diese grundsätzliche ethische Debatte zu führen, um die Berechtigung
und Funktionstüchtigkeit des einen oder anderen Moralsystems zu erweisen.
Ich setze wie angekündigt voraus, daß sie einleuchtende Argumente für die
Gültigkeit der von ihnen aufgestellten Moralprinzipien vorbringen können,
und möchte stattdessen überprüfen, ob die von ihnen unternommene Untertei-
lung der Menschheit in Personen und Nicht-Personen plausibel ist.

In einer ersten Annäherung ist festzustellen, daß die exklusionistischen
Philosophen mit dem Selbstbewußtsein hinsichtlich der landläufigen Vorstel-
lung von Personalität sicher etwas Wesentliches erfaßt haben. Entitäten ohne
jeden Zusammenhang mit dem Auftreten von Selbstbewußtsein würde man
schwerlich als Personen bezeichnen. Tote Gegenstände oder Pflanzen als Per-
sonen zu bezeichnen, erschiene als völlig abwegig. Auch Tiere, die über
Empfindungsfähigkeit und einen natürlichen Überlebenstrieb verfügen, zum
Teil sogar eine gewisse praktische Intelligenz aufweisen, begreift man im all-
gemeinen nicht als Personen, weil sie sich nicht als ein Ich begreifen können.
Sie sind und haben kein Selbst im Sinne eines sich auf sich selbst beziehen-
den rationalen Bewußtseins.81

Auch in normativer Hinsicht hat der exklusionistische Personbegriff er-
kennbare Vorzüge. Zwar läuft die Unterscheidung zwischen biologisch-
menschlichem und personal-menschlichem Leben der gewöhnlichen Auffas-
sung zuwider, nach der die Menschenwürde und moralische Rechte an das

                                          
81 Ich gehe hier von der gewöhnlichen Auffassung aus. Ob vielleicht doch einige weinige

Tiere wie Schimpansen über Selbstbewußtsein verfügen, ist für die Frage dieser Unter-
suchung nicht von Belang. Vgl. dazu SINGER 1994, S. 147-155.
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Menschsein und nicht an bestimmte Eigenschaften gebunden werden. Doch
kann der exklusionistische Personbegriff für diese moralische Sonderstellung
der Betroffenen (Personen) eine plausible Begründung liefern, wie wir gese-
hen haben. Selbstbewußtsein und die daran geknüpften Fähigkeiten sind
fraglos von höherer moralischer Relevanz als das bloß biologische Faktum
eines menschlichen Organismus.

Auch ist Bewußtsein notwendig für den Besitz von Interessen, und diese
wiederum für die Zuschreibung von Rechten. Der Begriff des Rechtes und
damit auch der des Lebensrechtes ist konzeptionell mit dem des Interesses
verbunden. Auch wenn man Rechte nicht direkt aus Interessen ableiten will,
erscheint es „sinnlos, Entitäten, die keine Interessen haben, moralische Rechte
zuzuschreiben.“82 Ebenso verhält es sich mit dem Begriff des Handelns: Mo-
ralische Rechte korrespondieren mit moralischen Pflichten. Diese beziehen
sich stets auf Handlungen. Moralische Rechte solchen Wesen zuzusprechen,
die überhaupt keine Handlungstätigkeit erkennen lassen, bringt zumindest
erhebliche Schwierigkeiten mit sich, wie die Diskussion der Naturethik ge-
zeigt hat.83 Zwar befürworten gerade auch die utilitaristischen Vertreter der
Exklusionstheorie die Zuschreibung gewisser moralischer Rechte an nicht-
personale Tiere, doch diese Rechte werden auch von ihnen als weniger an-
spruchsvoll angesehen und beinhalten nicht das strikte Tötungsverbot, wie es
für Personen gilt.84 So liegt es nahe, bestimmten Menschen, die ebensowenig
personale Fähigkeiten haben wie Tiere, auch nur die für letztere vorgesehenen
Rechte (z. B. auf Leidensvermeidung) zuzugestehen.

Die Diversität der Menschen ist im allgemeinen leichter einsehbar als ih-
re Gleichheit. Das gilt auch für die moralisch relevanten Fähigkeiten. Ihre
ungleiche Extension innerhalb der Menschheit ist evident. Nicht alle Men-
schen verfügen über sie. So scheint sich die Unterscheidung zwischen
menschlichen Personen und menschlichen Nicht-Personen ganz natürlich zu
ergeben.

Mit dem am Selbstbewußtsein orientierten Personbegriff knüpfen die
exklusionistischen Autoren an die empiristische Persontheorie John Lockes
an.85 Für Locke ist die Person „ein denkendes, verständiges Wesen, das Ver-
nunft und Überlegung besitzt und sich selbst als sich selbst betrachten kann.
Das heißt, es erfaßt sich als dasselbe Ding, das zu verschiedenen Zeiten und

                                          
82 NIDA-RÜMELIN 1996, S. 857. Vgl. auch KOLLER 1993, S. 71, 75-79.
83 Vgl. z. B. HABERMAS 1997.
84 Vgl. z. B. SINGER 1994, S. 158-176.
85 Oft geschieht dies ausdrücklich: vgl. HARRIS 1995, S. 44; SINGER 1994, S. 120. Vgl. zu

Lockes Personbegriff auch SIEP 1992, S. 83-90.
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an verschiedenen Orten denkt.“86 Locke definiert die Person mithin als selbst-
bewußtes Wesen: „(...) ohne Bewußtsein (ist) keine Person.“87

Mit dieser Bindung der Personalität an das aktuelle Selbstbewußtsein
entfernen sich Locke und seine heutigen persontheoretischen Nachfolger weit
von dem älteren mittelalterlichen Personbegriff, der, obschon keineswegs ein-
heitlich, die Person stets als eine vernünftige Substanz verstand, wie es schon
in der maßgebenden klassischen Definition von Boethius zum Ausdruck kam:
„persona est naturae rationalis individua substantia“88 – „Person ist die unteil-
bare Substanz einer vernünftigen Wesensnatur.“ Die personale Substanz sei
demnach eine eigenständige Entität, die nicht mit den akzidentellen Eigen-
schaften identisch sei. Darüber hinaus sei die vernünftige Natur der Person
bedeutsam, so daß keine besonderen Bedingungen gestellt werden, inwieweit
diese Vernünftigkeit im Leben einer Person verwirklicht werden muß. Die
Personalität hänge folglich nicht vom faktischen Vorhandensein personaler
Eigenschaften ab.89 Dieses Konzept der Person wurde grundlegend für die
weitere Ausgestaltung des philosophischen Personbegriffs im Mittelalter,
auch wenn je nach Zeit und Autor verschiedene Aspekte in unterschiedlicher
Intensität betont wurden, wie z. B. die Substantialität, Individualität, Relatio-
nalität, Inkommunikabilität oder Würde der Person.90

Dieser substantialistische Personbegriff, der mehr als den Bewußtseins-
aspekt umfaßte, wurde in der Neuzeit unter dem neuen Paradigma des Selbst-
bewußtseins radikal transformiert. Schon René Descartes löste, allerdings oh-
ne den Ausdruck „persona“ zu gebrauchen, die Einheit der Person durch seine
strikte Disjunktion von res cogitans und res extensa auf. Das personale Sub-
jekt wird allein in das denkende Ich verlegt und einem nicht-personalen Kör-
per entgegengesetzt. Der cartesische Dualismus klammert die Leiblichkeit des
Menschen aus dem Ich ausdrücklich aus, die res cogitans ist das eigentlich
„Personale“.91 Locke führt dieses bewußtseinsorientierte Verständnis unter
Verwendung des Personbegriffs und ausdrücklicher Ablehnung des Sub-
stanzbegriffs fort, indem er die Person mit der um sich selbst wissenden Ver-
nunft identifiziert. Person bezeichnet nicht mehr den Menschen schlechthin,
sondern das selbstbewußte Ich.92

                                          
86 LOCKE 1981, S. 419.
87 Ebd., S. 432.
88 BOETHIUS 1988, S. 74. Zum Boethianischen Personbegriff vgl. ELSÄSSER 1973.
89 Vgl. CORRADINI 1994, S. 37.
90 Vgl. zur Entwicklung des Personbegriffs im Mittelalter FUHRMANN u.a. 1989, S. 279-

295; KONERSMANN 1993, S. 209-211; WILS 1994, S. 127 f.
91 Vgl. FUHRMANN u.a. 1989, S. 300 f.; SCHÜTT 1990; WILS 1994, S. 129 f.
92 Locke selbst schreibt auch den Menschen, die nach seinem eigenen Personbegriff nicht

als Personen anzusehen sind, moralische Rechte zu, allerdings unter der Annahme, daß
diese Eigentum Gottes seien und als solche entsprechend behandelt werden sollten. Vgl.



28

Diese historischen anthropologischen Wurzeln des heutigen exklusions-
theoretischen Personbegriffs werden mancherorts durch die Behauptung ver-
deckt, er sei eine rein moralische Kategorie. Tooley z. B. kündigt am Beginn
seiner Untersuchung an, er „werde den Begriff der Person als reinen Moral-
begriff verwenden, frei von jedem deskriptiven Inhalt.“93 Ähnlich denkt auch
Richard Hare, daß die Entscheidung, einen Menschen zu einer Person zu er-
klären, allein „eine moralische Entscheidung“ sei.94 Solche Behauptungen
sind jedoch einseitig und dadurch fehlerhaft. Zwar ist der Personbegriff in-
nerhalb der Bioethik auch ein moralischer, da er die Wesen benennt, die auf-
grund bestimmter ethischer Überlegungen moralische Rechte zugesprochen
bekommen. In der Exklusionstheorie fungiert er zudem sicher vorrangig als
moralischer Begriff, da anthropologische Überlegungen bei ihnen nur am
Rande vorkommen. Trotzdem kommen durch die Bedingungen, die für den
moralischen Status der Personalität angegeben werden, anthropologische
Komponenten zum Tragen. Mit der Exponierung der menschlich-personalen
Bewußtseinsfähigkeiten macht die Exklusionstheorie implizit Aussagen über
das Sein des Menschen. Diese anthropologisch-ontologische Dimension des
exklusionistischen Personbegriffs gilt es herauszuschälen, zumal sie eine der
Hauptangriffsflächen seiner Kritiker ist. Erste kritische Fragen sind ontologi-
scher Natur und richten sich auf die Bestimmung des Verhältnisses zwischen
der personalen Entität und ihren Eigenschaften.

2.4  Personalität und personale Eigenschaften

Den exklusionistischen Personbegriff, nach dem sich Personen durch Selbst-
bewußtsein konstituieren, attackiert Berthold Wald nach Maßgabe unserer
natürlichen Wahrnehmung: Es gehöre „eine beinahe gewaltsame Veränderung
unserer normalen Aufmerksamkeitsleistung dazu, nicht unmittelbar die Per-
son, sondern nur ein Ensemble von Eigenschaften zu sehen (...).“ Personale
Eigenschaften ließen sich nur in einer „künstlichen Perspektive isolieren und
wie etwas Eigenständiges betrachten.“ Es gebe keine „für sich existierenden
Eigenschaften.“95 Weil man im Umgang mit Menschen nicht Eigenschaften
erlebe, sondern immer menschliche Individuen als Träger dieser Eigenschaf-
ten, plädiert er dafür, diese Menschen und nicht künstlich isolierte Eigen-
schaften als moralisch relevante Entitäten anzusehen.

                                                                                                                                
LOCKE 1992, § 60, S. 236; § 66, S. 240. Die modernen Bioethiker teilen diesen theolo-
gischen Hintergrund nicht. Vgl. dazu SIEP 1992, S. 89 f.

93 TOOLEY 1990, S. 159. Später, in TOOLEY 1985, S. 35, rückt er davon ab und gesteht ein,
daß „Person“ stets auch einen deskripiven Inhalt hat.

94 HARE 1990, S. 135.
95 WALD 1996, S. 86.
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Sicher hat Wald darin recht, daß unsere Wahrnehmung nicht derart
strukturiert ist, daß wir statt Menschen bloß deren Eigenschaften zur Kenntnis
nehmen, wie wir auch im allgemeinen nicht isolierte Attribute anstelle von
Dingen wahrnehmen. Doch es fragt sich, ob eine solche Wahrnehmungsweise
erforderlich ist, will man Personen in dem beschriebenen exklusionistischen
Sinne verstehen. Auch die exklusionistischen Theoretiker sprechen unmiß-
verständlich von personalen Menschen, doch versuchen sie ja gerade zu erklä-
ren, worin deren moralische Stellung begründet liegt. Dazu halten sie be-
stimmte personale Qualitäten für entscheidend, die Menschen haben können,
aber nicht notwendig haben müssen. Das sich in unserer natürlichen Weltauf-
fassung ergebende Verhältnis von Menschen und ihren Eigenschaften wird
damit nicht aufgehoben. Menschen können somit problemlos als Menschen
wahrgenommen werden, während ihre Einschätzung als Objekte moralischen
Handelns von den ihnen eigenen Merkmalen abhängt, so wie wir ein Messer
stets als Messer wahrnehmen, sein Wert, d.i. hier seine Nützlichkeit, aber von
der Schärfe seiner Klinge abhängig gemacht wird. Walds Einwand beruht
mithin auf der Unterstellung einer ontologischen Hypostasierung der begriff-
lichen Differenzierungen innerhalb der ethischen Argumentation. Diese Un-
terstellung ist falsch, denn die Hypostasierung ist weder notwendig, noch läßt
sie sich bei den betroffenen Autoren finden.

Günther Pöltner unterzieht das Verhältnis von Menschsein und persona-
len Eigenschaften, wie es von den Exklusionisten gedacht wird, einer stärker
substanzontologisch orientierten Kritik. Er wirft ihnen eine
„Vulgärvorstellung des Substanz-Akzidenz-Unterschieds“ vor, nach der die
Substanz „als ein Wirklichkeitsklötzchen mit angeklebten Eigenschaften vor-
gestellt“ werde. Er moniert, daß damit „die Einheit des selbständigen Wesens“
unbegriffen liegen bleibe: „sie wird zu einer nachträglichen Zusammenset-
zung uminterpretiert. Ich selbst bin dann nichts anderes als die Summe meiner
Eigenschaften – ohne daß noch gesagt werden könnte, wer diese Selbstzu-
schreibung (meine Eigenschaften!) vornimmt.“96

Pöltner macht nicht wie Wald den Exklusionisten den Vorwurf, daß sie
keinen Träger der personalen Eigenschaften anerkennen, sondern kritisiert,
daß sie das Verhältnis von Träger und Eigenschaften, das Fundierungsver-
hältnis von Menschsein und menschlichen Eigenschaften verkennen. Denn
nach seiner Auffassung konstituieren die Eigenschaften „nicht das selbständi-
ge Sein eines Wesens, sondern gründen in ihm und manifestieren es.“97 Die
Eigenschaften sind nur aus dem Grunde von moralischer Relevanz, weil sich
in ihnen „ein Wesen von moralisch relevantem Selbständigsein manife-

                                          
96 PÖLTNER 1992, S. 17.
97 Ebd.
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stiert.“98 Das heißt, das personale Selbst entstehe nicht erst mit dem Auftreten
der Eigenschaften, sondern sei immer schon als selbständiges Wesen vorhan-
den, unabhängig von seiner Manifestation.

Sicher beruhen die personalen Eigenschaften auf dem Menschsein; das
Menschsein ermöglicht die Ausbildung ebendieser Eigenschaften. Das heißt
jedoch nicht, daß schon mit dem bloßen Menschsein die relevanten Eigen-
schaften gegeben sind und der Mensch qua seines Menschseins den morali-
schen Status der Personalität einnimmt – das wäre Speziesismus. Pöltner geht
jedoch weiter: Er lehnt die Vorstellung eines bloßen (biologischen) Mensch-
seins ab und behauptet, daß jeder Mensch ein Wesen, eine Substanz habe, die
unabhängig von der Ausbildung personaler Eigenschaften verborgen sei und
sich in ihnen nur ausdrücke. Pöltners Kritik beruht also nicht auf einer unbe-
rechtigten ontologischen Unterstellung und macht auch nicht von dem Spezi-
esargument Gebrauch. Seine Argumentation ist stringent – allerdings nur,
wenn man seine substantialistischen Prämissen teilt. Dieser Substantialismus
ist hinsichtlich der menschlichen Personalität eine in sich schlüssige Sicht-
weise, hat jedoch das im philosophischen Diskurs schwerwiegende Problem,
heute als weitestgehend obsolet zu gelten und nicht mehr durchsetzungsfähig
zu sein. Ich werde darauf in Kapitel 3 zurückkommen.

Weniger ontologisch, als vielmehr am Sprachgebrauch orientiert argu-
mentiert Johannes Rosado gegen die Art, wie das Verhältnis von Personalität
und personalitätskonstituierenden Eigenschaften in der Exklusionstheorie ge-
dacht wird. Personalität lasse sich, so Rosado, nicht als Eigenschaft fassen,
denn „‘Person’ ist ebensowenig wie ‘Mensch’ ein Prädikat-, sondern ein
Subjektausdruck, das heißt ein Ausdruck, der das Subjekt bestimmt, von dem
dann diverse Prädikate ausgesagt werden.“99

Diese Feststellung trifft sicherlich für den Großteil der alltäglichen Ver-
wendung des Personbegriffs zu, doch spricht das gegen den exklusionisti-
schen Personbegriff? Nein, vielmehr wird der Personbegriff durchaus in zwei
unterschiedlichen logischen Funktionen gebraucht, worauf Michael Quante
hinweist100: Einerseits dient er der Kennzeichnung eines Individuums, von
dem dann etwas prädiziert wird, so wie bei Rosado. Andererseits „dient der
Personbegriff auch dazu, den besonderen Status eines Individuums, nämlich
den des Personseins, auszudrücken (‘Flipper war eine Person, mein PC dage-
gen ist keine Person.’).“101 Diese prädikative Verwendung des Personbegriffs
tritt in der Alltagssprache zwar seltener auf, kommt aber dennoch vor. Sie

                                          
98 Ebd., S. 18.
99 ROSADO 1995, S. 227.
100 Vgl. QUANTE 1996, S. 109 f.
101 Ebd., S. 110.
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entspricht dem exklusionistischen Sprachgebrauch und im übrigen auch wei-
ten Teilen der inklusionistischen Personkonzeption.

Robert Spaemann sieht zwar ein, daß „Person“ die semantische Rolle ei-
nes Prädikates einnehmen kann, kritisiert jedoch auch, daß dieser Begriff kei-
ne Eigenschaft fasse, die man einer bereits anderweitig identifizierten Entität
zuspreche: „Es gibt keine Eigenschaft, die ‘Personsein’ hieße.“102 Doch in der
prädikativen Verwendung wird selbstverständlich etwas über das so bezeich-
nete Wesen ausgesagt, das heißt, es wird eine Eigenschaft zugeschrieben. Daß
das Personsein nicht unabhängig von bestimmten Eigenschaften ist, gesteht
auch Spaemann zu, wenn er sagt, „daß wir von Wesen aufgrund bestimmter
Eigenschaften, die wir zuvor identifiziert haben, sagen, sie seien Personen.“103

Nur will er darauf hinaus, daß man mit dem Prädikat nicht die Eigenschaft
selbst, sondern den Träger der Eigenschaften bezeichne.104 Diese Unterschei-
dung trifft für die gewöhnliche Sprache sicher zu. Wenn wir von einer Person
sprechen, meinen wir nicht das Selbstbewußtsein eines Menschen, sondern
den Menschen. Aber bezeichnen die Exklusionstheoretiker mit dem Per-
sonsein eine Eigenschaft? Es geht ihnen um „Wesen mit Selbstbewußtsein“,
das heißt um Träger einer Eigenschaft. Ob ein Mensch ein solcher Träger ist,
hängt selbstverständlich davon ab, ob der betreffende Mensch eben diese
bestimmte Eigenschaft „trägt“, das heißt besitzt.

Es zeigt sich, daß auch Rosados und Spaemanns sprachorientierte Kri-
tikpunkte nichts gegen den exklusionistischen Personbegriff ausrichten kön-
nen. Die diversen Kritikpunkte an dem exklusionistisch konzipierten Ver-
hältnis von Personalität und Eigenschaften können nicht bzw. nur unter nicht
allgemein zustimmungsfähigen Voraussetzungen überzeugen. Das Per-
sonsein, so ergibt sich daraus, kann im Rahmen einer nicht-essentialistischen
Anschauung durchaus im Besitz bestimmter Eigenschaften bestehen. Wenn
diese formale Kritik wenig aussichtsreich ist, liegt es nahe, sich stattdessen
der inhaltlichen Bestimmung der Personalität zuzuwenden: dem Selbstbe-
wußtsein.

2.5  Der Stellenwert des Selbstbewußtseins

Das Selbstbewußtsein ist fraglos eine der hervorragenden Fähigkeiten des
Menschen. Doch kann man es dermaßen von dem übrigen Menschen isolie-
ren, wie es in der Exklusionstheorie den Anschein hat? Wilhelm Vossenkuhl
kritisiert, daß dies eine unzulässige anthropologische Beschränkung sei. Be-

                                          
102 SPAEMANN 1996a, S. 14.
103 Ebd.
104 Vgl. ebd., S. 15.
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wußtsein bestehe nicht nur in wachem Selbstbewußtsein, sondern ebenso in
Unbewußtem und Unterbewußtem. Das Ichbewußtsein sei nur ein kleiner Teil
des Bewußtseins, das nicht willkürlich isoliert werden dürfe. 105

Jean-Pierre Wils faßt das noch genauer, indem er darauf hinweist, daß
das Selbstbewußtsein nur eine bestimmte Ausprägung einer umfassenderen
Selbstgegenwart sei. Es bilde eine Einheit mit einfacheren, ursprünglicheren
Formen des Selbstverhältnisses, die im Vertrautsein mit dem Leibe, in der
leiblichen Selbstgegenwart liegen. Die Personalität könne deshalb nicht auf
aktuelles Selbstbewußtsein verkürzt werden.106

Diese Hinweise sind wertvoll, um dem Selbstbewußtsein in anthropolo-
gischer Hinsicht seinen Ort zuzuweisen. Doch in der Exklusionstheorie wird
das Selbstbewußtsein an keiner Stelle als isolierte Kompetenz beschrieben.
Das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn ihre Frage lautet nicht, welche
Bestandteile der Mensch habe und wie sie sich zueinander verhielten, sondern
worauf sich sein Lebensrecht gründe. Ihre Frage ist nicht, was alles zu einer
menschlichen Person gehöre, sondern wodurch ein Mensch zu einer Person
werde. Insofern geht diese anthropologische Kritik vollständig an der Exklu-
sionstheorie vorbei: Es handelt sich um eine Verwechslung zwischen dem
normativen Stellenwert und dem anthropologischen Ort des Selbstbewußt-
seins.

Anhand der Stellung des Selbstbewußtseins innerhalb des Menschen läßt
sich also schwerlich eine Kritik an der Exklusionstheorie formulieren. Wie
aber verhält es sich mit der Beschaffenheit des Selbstbewußtsein? Es handelt
sich um das Bewußtsein eines Wesens, eine bestimmte, in der Zeit identische
Entität zu sein. Selbstbewußtsein besteht mithin im Bewußtsein der diachro-
nen Identität der Person. Wie aber kann diese diachrone Identität im Rahmen
der Exklusionstheorie gedacht werden? Wann ist eine Person zu einem frühe-
ren Zeitpunkt mit der Person zu einem späteren Zeitpunkt identisch? Der
Thematik der personalen Identität schenken die Exklusionisten keine Beach-
tung. Dennoch erscheint es sinnvoll, diesen Aspekt, der ihrem Personbegriff
an zentraler Stelle innewohnt und traditionell eine der wichtigsten Fragen im
Umkreis des Personbegriffs ist, zu erörtern.

2.6  Die diachrone Identität der Person I

Nach Locke, an den die Exklusionstheoretiker zur Bestimmung des Personbe-
griffs anknüpfen, wird die Identität der Person durch die Identität des Selbst-
bewußtseins konstituiert, das in Form des Gedächtnisses die früheren Erleb-

                                          
105 Vgl. VOSSENKUHL 1999, S. 49.
106 Vgl. WILS 1994, S. 143 f.
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nisse und Taten als die eigenen identifiziert: „Denn da das Bewußtsein das
Denken begleitet und jeden zu dem macht, was er sein Selbst nennt und wo-
durch er sich von allen anderen Wesen unterscheidet, so besteht hierin allein
die Identität der Person, das heißt, das Sich-Selbst-Gleich-Bleiben eines ver-
nünftigen Wesens.“107 Frühere Handlungen, Erlebnisse und Zustände gehören
dann zur Person, wenn diese sie sich mittels ihrer Erinnerung zuschreibt. Die
Person „zieht gewissermaßen selber die Grenze dessen, was zeitlich und
räumlich zu ihr gehört“, wie Ludwig Siep es ausdrückt.108

An dieser Konzeption personaler Identität hat sich eine umfangreiche
Debatte entzündet, die bis heute anhält.109 Fraglos bringt Lockes Identitäts-
konzeption gravierende Probleme mit sich, vor allem hinsichtlich der Zu-
schreibung von Verantwortung für Handlungen. Wäre nämlich die Identität
von der Selbstzuschreibung abhängig, könnte niemand zur Rechenschaft ge-
zogen werden, der sich nicht an seine Taten erinnert, und einer Person kämen
alle Verdienste zu, die sie sich selbst zurechnet.110

Entscheidend für die Exklusionstheorie ist nun, daß eine Reihe von Kri-
tikern den Einwand erhebt, daß der bewußtseinstheoretische Personbegriff
nicht nur fragwürdige Konsequenzen hinsichtlich der Handlungszuschreibung
hat, sondern mit seinem Identitätskonzept grundlegenden lebensweltlichen
Annahmen widerspreche und sich damit als in höchstem Maße kontraintuitiv
entpuppe. Diese unplausiblen Konsequenzen seien zwar schon bei Locke an-
gelegt, würden aber besonders deutlich in Derek Parfits konsequenter Weiter-
führung der Lockeschen Identitätstheorie.111 Parfit nimmt dezidiert Abschied
von der Vorstellung, die Person sei eine durchgehend existierende Entität. Da
die Person in Bewußtseinszuständen bestehe, die diskontinuierlich auftreten
und zwischen deren verschiedenen Phasen keine direkte Kontinuität, sondern
lediglich in Form von Erinnerung eine gewisse „psychological connected-
ness“ existiere, gebe es überhaupt keine Identität der Person. Eine Person be-
stehe somit nicht aus einem in der Zeit identischen Wesen, sondern nur aus

                                          
107 LOCKE 1981, § 9, S. 420.
108 SIEP 1992, S. 86.
109 Diese umfangreiche Diskussion kann hier nicht einmal ansatzweise skizziert werden.

Einen ersten Überblick über die Diskussion im 20. Jahrhundert vermitteln QUANTE

1999b und SIEP 1983. Angesichts der vielfältigen Bedeutungen von „Identität“ sei vor-
sorglich darauf hingewiesen, daß hier nicht die praktische Identität im Sinne eines prak-
tisch relevanten Selbstverhältnisses (diese Bedeutung des Begriffs ist heutzutage im all-
gemeinen Sprachgebrauch präsent), sondern allein die ontologische Identität in diachro-
ner Erstreckung verhandelt wird.

110 Vgl. SPAEMANN 1996b, S. 224. Vgl. SIEP 1992, S. 87.
111 So nennt z. B. Spaemann Parfit den „bei weitem gründlichsten Denker dieser Richtung“

(SPAEMANN 1996a, S. 10). Vgl. SPAEMANN 1991b, S. 138 f.; HONNEFELDER 1993, S.
256-261; HONNEFELDER 1998, S. 273 f.; BAUMGARTNER 1997, S. 207-210; RICKEN

1998, S. 158. Gemeinsamer Bezugspunkt ist PARFIT 1984.
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locker miteinander verknüpften „Personphasen“. Aussagen über personale
Identität können nach Parfit vollständig in impersonale Aussagen übersetzt
werden. Spätere Personphasen seien nicht ich, sondern gewissermaßen Nach-
folger von mir.112

An dieser Aufhebung der Ideen von personaler Identität und Personalität
überhaupt nehmen die Kritiker der Exklusionstheorie erheblichen Anstoß. So
meint Frido Ricken, daß Parfit „den Begriff der Person eliminiert.“113 Ludger
Honnefelder weist auf den Zusammenhang von personaler Identität und dem
gerade für den exklusionstheoretischen Personbegriff zentralen Überlebensin-
teresse hin: „die unser Planen und Handeln bestimmende Sorge um unser Le-
ben bezieht sich nicht darauf, daß den vorhandenen Phasen unseres Lebens
weitere hinzugefügt werden, sondern daß wir als die, die wir sind, in Zukunft
weiter existieren.“114 Dieses Phänomen spreche deutlich gegen die Annahme,
das Personsein bestehe aus Phasen oder Zuständen, die im Leben eines Men-
schen entstehen und wieder abklingen. Mit Parfits Theorie sei die Eigenart
des Überlebensinteresses überhaupt nicht verstehbar: „Nicht ob ich überlebe,
interessiert mich, sondern als was ich überlebe, nämlich als der, der ich
bin.“115 Nur am Überleben als identisches Ich sei ich interessiert. Spaemann
konstatiert, daß Parfit als konsequenter Vollstrecker der Exklusionstheorie
alle Individualität auflöse, wodurch so etwas wie Liebe und Freundschaft als
zentrale Bestandteile menschlich-personalen Lebens ihren Sinn verlören, da
sie gerade den Bezug auf ein gleichbleibendes Du voraussetzten. 116

Ohne Zweifel läßt die Reduktion der Person auf Phasen wesentliche Be-
reiche des Selbstverständnisses und Handelns von Personen unbegreiflich
werden. Es fragt sich, ob eine philosophische Theorie Berechtigung hat, die
sich derart weit von unserem normalen, lebensweltlichen Verständnis
menschlicher Personalität entfernt. In jedem Fall fällt die Beweislast dem zu,
der diese Abweichung vornimmt.117

Doch damit wollen wir uns gar nicht weiter aufhalten. Die Frage, die uns
interessiert, lautet: Was bedeutet das alles für die Kohärenz des exklusionisti-
schen Personbegriffs? Die Interpretation der Parfitschen Theorie als einer

                                          
112 Vgl. PARFIT 1989, S. 199-209. Ein ähnliche Auffassung von Personalität vertritt Gor-

dijn, vgl. GORDIJN 1996, S. 230.
113 RICKEN 1998, S. 1988, S. 158. Vgl. SPAEMANN 1991a, S. 135.
114 HONNEFELDER 1998, S. 274.
115 HONNEFELDER 1993, S. 259. Vgl. BAUMGARTNER 1997, S. 207 f. Vgl. auch die nicht-

bioethische Analyse der Angewiesenheit des Überlebensinteresses auf eine Identitäts-
konzeption bei WIGGINS 1999.

116 Vgl. SPAEMANN 1991b, S. 138 f.
117 Inwiefern Parfits These auf zweifelhaften ontologischen Grundlagen fußt, hat

RUNGGALDIER 1992/93 herausgearbeitet. Demnach beruhe die Theorie der Personpha-
sen auf einer Ereignisontologie, die Quine im Rückgriff auf das vierdimensionale
Raum-Zeit-System Minkowskis entwickelt habe. Vgl. ebd., S. 112-116.
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gründlichen Vollendung von Lockes Verständnis personaler Identität mag
richtig sein – entscheidend ist, daß Lockes Personbegriff nicht untrennbar mit
seinem Kriterium für personale Identität verbunden ist. Dies übersehen die
inklusionstheoretischen Kritiker, und darin besteht der Fehler ihrer Argumen-
tation gegen das Parfitsche Konzept personaler Identität. Auch wenn man
Personen als Wesen mit Selbstbewußtsein versteht, muß die Identität dieser
Personen nicht allein von der Identität dieses Selbstbewußtseins bestimmt
sein. Das Kriterium für Personalität ist nicht dasselbe wie das Kriterium für
personale Identität. Ob etwas eine Person ist und ob etwas eine Person ist,
sind zwei verschiedene Fragen.118 So knüpfen die Exklusionstheoretiker zwar
an Lockes Personbegriff an, sind jedoch nicht gezwungen, seine problemati-
sche Identitätstheorie ebenfalls zu übernehmen. Das läßt sich schon daran er-
sehen, daß in der Diskussion über personale Identität innerhalb der Analyti-
schen Philosophie alle Autoren Personen als selbstbewußte Wesen verstehen,
nicht alle jedoch Lockes Selbstbewußtseinskriterium für Identität folgen, son-
dern zum Teil auch die körperliche Identität für das maßgebliche Kriterium
halten.119

Für die Exklusionstheoretiker ist eine mentale Eigenschaft das Definiens
für moralische Personalität, das heißt aber nicht, daß eine Person für sie reine
mens sei. Vielmehr bedeutet auch bei ihnen, eine Person zu sein, weitaus
mehr, nämlich eine emotionale Seite und insbesondere einen Leib zu haben.
Das wird von ihnen zwar nicht eigens erörtert, doch erstens ist es selbstver-
ständlich, da Menschen leibliche Personen sind, und zweitens nimmt dieses
umfassendere Personverständnis implizit eine zentrale Stellung in ihrer
Theorie ein: Denn ihnen geht es ja um die Begründung des Lebensrechtes, das
heißt um die Begründung der Fortsetzung leiblichen Lebens. Ein nicht selbst-
bewußter menschlicher Organismus ist demnach zwar keine Person, doch
wenn dieser Mensch Selbstbewußtsein entwickelt, gehört selbstverständlich
auch der Körper zu der Person, obgleich er seine Personalität nicht konstitu-
iert. Das Kriterium des Selbstbewußtseins bestimmt nur, was ein Lebewesen
zusätzlich zu seinem Dasein als Lebewesen zu einer Person macht.

Die Exklusionisten gebrauchen sozusagen eine „abgespeckte“ Version
von Lockes Personbegriff. Sie ist von seiner Identitätskonzeption befreit.
Somit mag die mentalistische Definition der Personalität zwar einseitig und
moralisch verwerflich sein, die identitätstheoretischen Einwände jedoch sind
nicht gegen sie zu erheben, nicht die gegen Parfits und ebensowenig die ge-
gen Lockes Identitätskonzept. Sie werden der Exklusionstheorie unberechtig-

                                          
118 Gänzlich unabhängig von bioethischen Fragstellungen plädiert auch Quante für eine

präzise Unterscheidung der Fragen nach Personalität bzw. personaler Identität. Vgl.
QUANTE 1995, S. 51.

119 Vgl. z. B. WILLIAMS 1978.
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terweise unterstellt. Die bei den Inklusionisten weit verbreitete Kritik an dem
exklusionistischen Personbegriff via Parfit und Locke muß daher mißlingen.

Allerdings konkurriert der exklusionistische Personbegriff durchaus mit
dem lebensweltlichen Verständnis individuell-menschlicher Identität. Denn
wir setzen den Beginn unserer personalen Identität nicht in den Zeitpunkt, zu
dem wir Selbstbewußtsein errungen haben, sondern in den Beginn unseres
Lebens. So sagen wir z. B.: „Ich wurde dann und dann geboren.“ Der Beginn
dieses „Ich“ wird nicht vom Lebensbeginn separiert. Doch kann man aus ex-
klusionstheoretischer Perspektive erwidern, daß dies nur die Identität des
biologischen Menschen betreffe, nicht die der Person. Man kann beanspru-
chen, genauer hinsichtlich des moralischen Status von Menschen zu differen-
zieren, als es üblich ist. Wenn Wald behauptet, daß der bewußtseinsorientierte
Personbegriff „kein Verständnis unserer biographischen Identität als Person“
ermögliche,120 setzt er schon die Personalität des Menschen in allen Le-
bensphasen voraus. Diese ist nach exklusionistischem Verständnis jedoch von
dem Menschsein zu unterscheiden. Man kann sich demnach durchaus als
identisches Wesen verstehen, nämlich als identischen Menschen. Diese Un-
terscheidung läuft zwar dem natürlichen Sprechen über Identität zuwider, ist
aber nicht im eigentlichen Sinne falsch, wenn man die moralische Personalität
auf mentalistische Weise bestimmt. Ob man alternativ dazu anhand dieses
Alltagsverständnisses individueller Identität eine lebensumfassende Personali-
tät plausibel machen kann, werden wir später in Kapitel 3.3 sehen.

Aus dem moralischen Personbegriff der Exklusionstheorie geht also
nicht notwendig eine verkehrte Identitätstheorie hervor. Doch neue Fragen
bezüglich personaler Identität entstehen, wenn wir uns vergegenwärtigen, daß
die personalitätskonstituierende Eigenschaft, das Selbstbewußtsein, nicht
kontinuierlich im Leben eines Menschen vorhanden ist. Wenn Menschen in
diesen Phasen nicht als Personen gelten könnten, zöge dies weniger theoreti-
sche als vielmehr gravierende praktische Probleme nach sich.

2.7  Die Diskontinuität des Bewußtseins

Das für die Zuschreibung von Personalität erforderliche Selbstbewußtsein
bildet sich nicht nur erst im Laufe der menschlichen Ontogenese heraus, son-
dern auch innerhalb eines menschlichen Lebens gibt es zahlreiche Momente
und Phasen, in denen Menschen diese Eigenschaft nicht aufweisen. Zeitweilig
Bewußtlose wie z. B. narkotisierte Menschen, ja alle schlafenden Menschen
verfügen in diesen Phasen nicht über Selbstbewußtsein. Das Selbstbewußtsein
ist ein diskontinuierliches Phänomen. Ist auch das Personsein ein diskontinu-

                                          
120 WALD 1996, S. 84.
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ierlicher Zustand? Wenn aufgrund fehlenden aktuellen Selbstbewußtseins
Embryonen, Föten, Neugeborene, schwerst geistig Behinderte und schwerst
Altersdemente nicht als Personen gelten, müssen dann nicht auch diejenigen
Menschen als Nicht-Personen angesehen werden, die kurzfristig ihr Selbst-
bewußtsein verlieren, wie z. B. Ohnmächtige, Narkotisierte, Schlafende? Ih-
nen fehlt in diesen Zuständen das Bewußtsein ihrer selbst, somit verfügen sie
nicht über das darauf basierende bewußte Überlebensinteresse, nicht über
Handlungsfähigkeit und die Schätzung ihres Lebens. Kurzum: Darf man
Schlafende töten? Zahlreiche Gegner der exklusionistischen Theorie bringen
dieses Problem zur Sprache, setzen sich jedoch leider kaum mit der Gegenar-
gumentation seitens der Exklusionstheoretiker auseinander.121 Bewußtlosen
Menschen das Personsein und das daran gebundene Lebensrecht abzuspre-
chen, ist jedoch offensichtlich eine extrem unplausible, hochgradig kontrain-
tuitive Konsequenz, die auch für die Exklusionstheoretiker völlig inakzepta-
bel sein muß. Dementsprechend haben sie sich zu dieser Streitfrage geäußert.

Hoerster hält diesem Einwand entgegen, daß das Selbstbewußtsein bzw.
das Überlebensinteresse „vor der kritischen Zeitspanne existent war, und zwar
in der Form existent war, daß es sich auf gewisse Ereignisse innerhalb bzw.
nach dieser Zeitspanne ausdrücklich erstreckte.“122 Dieser Gesichtspunkt sei
für die Zuschreibung der moralischen Personalität ausschlaggebend. Das
heißt, das Interesse am Überleben erstrecke sich nicht nur auf die Phase des
Wachens bis zum nächsten Einschlafen, sondern darüber hinaus. Doch
menschliche Personen haben normalerweise viele Interessen, die sich auf
Zeitpunkte nach dem Ende ihrer Existenz beziehen. Gerade auch die Überle-
benswünsche weisen oftmals über die reale Lebensdauer hinaus. Das kann
nicht heißen, daß sie auch nach ihrem Tode noch Personen sind; andernfalls
wären wir gleichsam von vielen virtuellen Personen umgeben. Wenn Überle-
bensinteresse das Kriterium für Personalität sein soll, können also nicht seine
zeitlichen Bezugspunkte, sondern nur seine aktuelle Präsenz gemeint sein.
Damit ergibt sich aber die oben genannte kontraintuitive Konsequenz.

Tooley versucht dem Problem zu entgehen, indem er bestimmt, daß „das
Recht eines Individuums auf x nicht nur verletzt werden kann, wenn es x
wünscht, sondern auch, wenn es x jetzt wünschte (...)“, wäre es nicht bewußt-
los.123 Wenn das aber der Fall ist, haben auch Ungeborene und Kleinkinder
ein Recht auf Leben, da man auch bei ihnen davon ausgehen kann, daß sie

                                          
121 Vgl. z. B. BAUMGARTNER 1997, S. 206, 225 f.; BECKMANN 1998, S. 242; HONNEFELDER

1993, S. 256; HÖSLE 1997, S. 358; LENZEN 1990; NOGRADI-HÄCKER 1994, S. 73;
SPAEMANN 1991b, S. 140 f.; WILS 1994, S. 140. Eine Ausnahme hinsichtlich der Aus-
einandersetzung mit der Gegenargumentation stellt RICKEN 1998, S. 165f dar.

122 HOERSTER 1991, S. 77. Ebenso SINGER 1994, S. 133 f.
123 TOOLEY 1990, S. 169.
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sich ihr Weiterleben wünschen würden, wenn sie ein Bewußtsein von sich
selbst und ihrer Zukunft hätten. Tooleys Modifikation seines eigenen Person-
kriteriums hebt dieses also wieder auf.

Steigleder vermeidet dieses Problem, indem er lediglich von der Hand-
lungsfähigkeit spricht und damit eine „dispositionelle Kompetenz“ meint, die
solange als existent anzunehmen sei, solange die gegenwärtige Bewußtlosig-
keit eines Menschen „nicht gegen die Erwartung spricht, daß er wieder aktuell
handlungsfähig werden kann“.124 Eine dispositionelle Fähigkeit ist ja tatsäch-
lich nicht eine bloße Anlage zu einer Fähigkeit, wie sie z. B. auch bei kleinen
Kindern vorhanden ist, sondern eine schon entwickelte, aber nicht in jedem
Augenblick aktualisierte Fähigkeit.

Im gleichen Sinne nennt Harris nur die Fähigkeit zur Selbstwertschät-
zung als Voraussetzung für Personalität. Eine schlafende Person könne zwar
zu diesem Zeitpunkt ihrem Leben keinen Wert beimessen, sie habe jedoch
nicht die Fähigkeit dazu verloren. „Menschliche Fähigkeiten können Indivi-
duen auch zu einem Zeitpunkt zugeschrieben werden, zu dem sie diese Fähig-
keiten nicht ausüben.“125 Er verdeutlicht diese Überlegung am Beispiel von
Fremdsprachenfähigkeiten: Französisch sprechen könne man auch, wenn man
diese Fähigkeit gerade nicht ausübe. Eine Person müsse nicht immerzu fran-
zösisch sprechen, um ihr berechtigterweise diese Fähigkeit zuschreiben zu
können. Das gleiche gelte für die Fähigkeit, seinem Leben Wert beizumessen.
Fähigkeit bedeutet also auch für Harris wie für Steigleder lediglich eine dis-
positionelle Fähigkeit, die zu unterscheiden ist von bloßem Potential, wie es
z. B. kleinen Kindern zukommt. Zwischen diesen beiden Qualitäten sehen sie
die entscheidende moralische Differenz: Wer das Potential dazu habe, sein
Leben wertzuschätzen bzw. sich seiner bewußt zu sein, habe noch nicht die
Fähigkeit dazu, und allein die Fähigkeit konstituiere Personalität. 126

Somit haben zwar nicht alle exklusionistischen Autoren eine Lösung für
das Problem gefunden, doch Steigleders und Harris’ Vorschlag läßt sich ohne
weiteres auf die Ansätze der anderen Theoretiker transferieren. Bei dem dis-
positionellem Besitz einer Fähigkeit und der bloßen Anlage zu dieser Fähig-
keit handelt es sich zweifellos um zwei unterschiedliche Dinge. Und wenn der
Besitz der Fähigkeit für Personalität maßgeblich ist, dann kann man nicht sa-
gen, allein die Fähigkeit, die Fähigkeit zu erwerben, reiche aus. 127

Soweit erscheint die exklusionistische Position hinsichtlich dispositio-
neller Fähigkeiten einleuchtend. Allerdings ist die Differenzierung zwischen
Disposition und Anlage lediglich eine begriffliche Präzisierung, und es fragt

                                          
124 STEIGLEDER 1995, S. 101 f.
125 HARRIS 1995, S. 57.
126 Vgl. ebd., S. 58. Ebenso BIRNBACHER 1996a, S. 119.
127 Vgl. BIRNBACHER 1997, S. 16.
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sich, mit welchem Recht allein die dispositionelle Fähigkeit zum moralisch
maßgeblichen Faktum erkoren wird. Mit dem Kriterium der dispositionellen
Fähigkeit geht die Exklusionstheorie schon über die reine Aktualität des Be-
wußtseins hinaus. Harris und Steigleder berufen sich auf ein bloßes Können
anstelle eines tatsächlichen, gegenwärtigen Tuns. Sowohl bei der dispositio-
nellen Fähigkeit als auch bei der Anlage handelt es sich um Formen der Mög-
lichkeit, wie schon Aristoteles in seiner Unterscheidung zwischen hexis und
dynamis verdeutlicht hat.128 Warum soll die eine von moralischem Gewicht
sein, die andere aber nicht? Frido Ricken kritisiert zu Recht: „Wenn die Fä-
higkeit moralisch relevant ist, dann ist es nicht konsistent, hier abzubrechen
und dem Potential die moralische Relevanz abzusprechen.“129 Potentielles
personales Leben hat in der Exklusionstheorie nicht die moralische Relevanz,
wie sie Personen zukommt. Andernfalls hätten z. B. auch Föten ein indivi-
duelles Lebensrecht, dies aber wird im Rahmen dieser Theorie bekanntlich
strikt abgelehnt. Die moralische Wertschätzung richtet sich allein auf den Au-
genblick der intendierten Tötung, einzig die Aktualität der personalen Eigen-
schaften ist von Bedeutung. Es ist kein Argument erkennbar, warum bei zeit-
weilig bewußtlosen Menschen eine Ausnahme gemacht werden dürfte.

Man könnte noch weiter gehen und den Begriff der Fähigkeit im Rah-
men der Exklusionstheorie selbst in Frage stellen. Denn es ist sogar fraglich,
ob man auf einem streng empiristischen Standpunkt in der Lage ist, die Re-
deweise „‘man’ hat eine Fähigkeit auch dann, wenn ‘man’ gerade nicht bei
Bewußtsein ist“ sinnvoll zu explizieren. Denn „wo“ ist denn diese Fähigkeit,
wenn kein Bewußtsein vorhanden ist? Allenfalls könnte man sagen, es seien
gewisse Hirnstrukturen vorhanden, in denen die Fähigkeit „abgespeichert“
sei. Doch sind Synapsenverbindungen Fähigkeiten? Und vor allem: Sind sie
von moralischer Relevanz? Diese Frage zu bejahen, erschiene unplausibel,
betonen die Exklusionstheoretiker doch eindringlich die fehlende moralische
Relevanz biologischer Fakten.

Sieht man von diesem theoretischen Problem ab, läßt sich in jedem Fall
feststellen, daß die Exklusionstheorie mit der dispositionellen Fähigkeit zwar
die absurde Konsequenz der Nicht-Personalität momentan bewußtloser Men-
schen vermeidet, ihr ursprünglich sehr klar begründetes Kriterium der aktuel-
len Präsenz des Selbstbewußtseins aber erheblich aufweicht. Die ganze ethi-
sche Begründung, die auf der Aktualität der Personalität beruht, gerät ins
Wanken. Ein Weg, wie die moralisch relevante Scheidelinie überzeugend
zwischen Fähigkeit und Potentialität gelegt werden könnte, ist nicht erkenn-
bar. Somit steht die Exklusionstheorie vor der Alternative, entweder hoch-

                                          
128 Vgl. ARISTOTELES 1959, S. 33f (II 5, 417a 21-32).
129 RICKEN 1998, S. 166.
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gradig absurde moralische Konsequenzen ertragen oder eine erhebliche Inko-
härenz in der ethischen Begründung hinnehmen zu müssen.

Die Bindung der moralischen Personalität an das Selbstbewußtsein führt
auch auf anderem Gebiete zu fragwürdigen Folgerungen. Dann nämlich, wenn
nicht die diachrone, sondern die synchrone Identität bestimmter Personen in
Betracht gezogen wird.

2.8  Die synchrone Identität der Person

Die exklusionstheoretische These beinhaltet genau betrachtet zwei Teilthesen:
erstens daß ausschließlich Personen über das Lebensrecht verfügen, zweitens
daß auch alle Personen das Lebensrecht haben. Ralf Stoecker argumentiert
gegen den zweiten Teil der These und weist damit indirekt Schwächen des
zugrundegelegten Personbegriffs auf.130 Wenn man das exklusionistische
Kriterium für Personalität heranziehe, so sein Argument, müßten auch eine
Reihe von Bewußtseinssystemen als Personen angesehen werden, die nicht
nur keine menschlichen Individuen, sondern überhaupt keine (auch keine tie-
rischen, elektronischen) Individuen im herkömmlichen Sinne sind, nämlich
Korporationen und fragmentale Personen.

Der letztere Fall ist für unsere Frage nach der Identität von Menschen
und Personen besonders interessant. Unter fragmentalen Personen versteht
Stoecker die Bewußtseinsentitäten, die bei einer sogenannten multiplen Per-
sönlichkeit auftreten. Bei dieser Krankheit habe es den „Anschein, als teilten
sich verschiedene Persönlichkeiten einen Körper. Diese Persönlichkeiten
können nacheinander oder nahezu gleichzeitig zum Vorschein kommen.“131

Sie haben unterschiedliche Identitäten, Namen, Eigenschaften und Fähigkei-
ten und stehen untereinander in komplizierten interpersonalen Beziehungen.
Die personalisierende Redeweise ist nicht metaphorisch, sondern entspricht
den Kriterien eines selbstbewußten Wesens, das sein Leben schätzen und In-
teressen bezüglich seiner Zukunft haben kann. Sie entspricht auch der Tatsa-
che, daß sie die einzigen Systeme sind, denen gegenüber man eine intentiona-
le, personale Haltung einnehmen kann. „Gegenüber dem Patienten insgesamt
wird die Intentionale Einstellung dagegen immer wieder radikal scheitern.“132

Nach dem exklusionistischen Kriterium haben diese fragmentalen Perso-
nen allesamt ein Recht auf Leben. Ihre Elimination anzustreben wäre dem-
nach genauso verwerflich wie eine sonstige Person zu töten. Diese Konse-
quenz ist von den Verfechtern des exklusionistischen Personbegriffs nicht

                                          
130 Vgl. STOECKER 1997.
131 Ebd., S. 266. Die Charakterisierung der Krankheit entnehme ich Stoeckers Darstellung.
132 Ebd., S. 267.
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intendiert, geht jedoch aus ihm hervor. Sie erscheint als abwegig, ja geradezu
als absurd und widerspricht nicht ohne Grund der heutigen therapeutischen
Praxis, in der es gerade darum geht, dem Patienten zu einer Persönlichkeit zu
verhelfen, und das heißt, mindestens eine der fragmentalen „Personen“ zu
vernichten. Multiple Persönlichkeitsstörung, das „Bewohnen eines Körpers“
durch mehrere Personen, wird als schwere Krankheit angesehen.133

Für Stoecker ergibt sich aus diesen Überlegungen der Zweifel an der mo-
ralischen Relevanz personalen Lebens.134 Diese Folgerung ist jedoch nicht
zwingend, vielmehr liegt es mindestens genauso nahe, den zugrundegelegten
exklusionistischen Personbegriff in Frage zu stellen. Moralische Personalität
scheint sich in unserem lebensweltlich vertrauten Personverständnis nur unter
Inkaufnahme unplausibler Konsequenzen auf den mentalen Aspekt des Men-
schen beschränken zu lassen. Personalität ist demnach – soll fundamentalen
lebensweltlichen Intuitionen entsprochen werden – nicht ohne den Begriff
eines leiblichen Individuums, nicht ohne den Zusammenhang eines Selbstbe-
wußtseins mit einem dazugehörigen Leib zu denken.135 Man könnte zwar sei-
tens der Exklusionstheorie diesen Individualitätsaspekt zum bisher entwickel-
ten Begriff der Person hinzufügen. Dabei würde es sich jedoch um eine theo-
retische Zusatzannahme handeln, die nicht aus dem moralisch begründeten
Personbegriff hervorgeht und für die meines Erachtens innerhalb des exklu-
sionistischen Horizontes auch keine Begründung in Sicht ist. Es fehlt also die
Begründung, warum ein Mensch nur eine Person sein kann, bzw. warum mul-
tiple „Personen“ kein Lebensrecht haben sollen.

Somit hat der exklusionistische Personbegriff ein doppeltes Problem
hinsichtlich der Extension von Personalität: Einerseits erweist er sich als zu
eng, andererseits als zu weit. Man kann nun fragen, ob er ungeachtet der be-
gründungstheoretischen und moralischen Probleme, die er mit sich trägt, we-
nigstens praktisch verwendet werden kann.

                                          
133 Vgl. ebd., S. 268 f. Wie gesagt orientiere ich mich – wie auch Stoecker in seiner Argu-

mentation – am lebensweltlich verankerten Verständnis von menschlicher Individualität.
Auch die Auffassung, Persönlichkeitsspaltung sei eine Krankheit, kann kritisch hinter-
fragt und als kontingente, kulturell geprägte Einstellung, als ein Ausschlußverfahren auf
der Grundlage bestimmter historisch gewachsener Machtverhältnisse angesehen werden.
An dieser Stelle jedoch ist es angebracht, wie in der Einleitung angekündigt, eine me-
thodisch begründete Grenze des Nachdenkens ziehen, ohne damit die Geltung des na-
türlichen Verständnisses verabsolutieren zu wollen.

134 Vgl. ebd., S. 269.
135 Spaemann kommt ebenfalls anhand des Problems der multiplen Persönlichkeit zu einem

ähnlichen Ergebnis. Vgl. SPAEMANN 1996a, S. 44-46; SPAEMANN 1996b, S. 224.
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2.9  Die Erkennbarkeit der Personalität

Die Unterscheidung zwischen Personen und bloßen Menschen ist zwar eine
begriffliche Unterscheidung, hat jedoch eine eminent praktische Bedeutung,
muß also praktikabel sein. Wir haben oben gesehen, daß die Exklusionstheo-
rie zur Vermeidung abwegiger moralischer Konsequenzen dispositionelle
Fähigkeiten heranziehen muß, die von bloßen Potentialitäten zu sondern sind.
Dann stellt sich aber die Frage, ob die begriffliche Unterscheidung von Fä-
higkeit und Anlage in der Wirklichkeit eindeutig realisierbar ist. Anders ge-
fragt: Wann ist etwas eine dispositionelle Fähigkeit und wann nur eine bloße
Anlage? Gibt es einen eindeutigen Unterschied zwischen vorübergehendem
Verschwinden aktualer personaler Eigenschaften, bei dem man noch von dis-
positionellen Fähigkeiten sprechen kann, und dem langfristigen, irreversiblen
Verlust? Wo ist die Grenze zu ziehen? Der Unterschied zwischen dispositio-
neller Fähigkeit und Potential ist wohl eher gradueller Natur. Der exklusio-
nistische Personbegriff hat mithin nicht nur ein Begründungsproblem, son-
dern auch ein ernsthaftes praktisches Abgrenzungsproblem.

Man muß dazu nicht auf den Begriff der dispositionellen Fähigkeit re-
kurrieren. Auch unabhängig davon ist es eine unbeantwortete Frage, wie sich
das Kriterium des Selbstbewußtseins in der Realität operationalisieren läßt.
Das heißt: Wie lassen sich die Zeitpunkte empirisch bestimmen, von denen an
der einzelne Mensch eine Person zu sein beginnt und wann er dies nicht mehr
ist?

Stephen Schwarz denkt, daß wir generell nicht wissen könnten, ob ein
Neugeborenes über die personalen Eigenschaften verfügt, und somit nicht mit
Sicherheit sagen könnten, daß es keine Person ist. Er hält es für möglich, daß
ein Mensch über sie verfügt, sie aber nicht zeigen kann.136 Dieses Problem
mag in den seltenen Fällen totaler Lähmung auftreten. Doch über die
menschliche Entwicklung sind heute genug Fakten bekannt, um sagen zu
können, daß Menschen in frühen Phasen ihrer Ontogenese nicht über so etwas
wie Selbstbewußtsein verfügen. Wenn Personalität sich in bestimmten Ver-
haltensweisen ausdrückt, wovon wir im gewöhnlichen Leben selbstverständ-
lich ausgehen und ausgehen müssen, kann es keine prinzipiellen Zweifel an
der Erkennbarkeit der Personalität geben.

Dennoch gibt es ein Problem der Erkennbarkeit der Personalität: Zwar
sind die frühen Stadien eines Menschen im Embryonal-, Fötal- und auch
Säuglingsalter nach dem exklusionistischen Kriterium des gegenwärtigen
Selbstbewußtseins sicher als nicht-personal aufzufassen, andere Phasen eines
menschlichen Lebens dagegen unstreitig als personal. Doch zwischen diesen
eindeutig zuzuordnenden Phasen liegen Zeitspannen, in denen die Personali-

                                          
136 Vgl. SCHWARZ 1992, S. 129.



43

tät bzw. Nicht-Personalität nicht mit Zuverlässigkeit zu bestimmen ist, da sich
die personalen Eigenschaften kontinuierlich entwickeln und in unterschiedli-
chen Graden auftreten.137 Das gleiche gilt auch beim Verlust der Personalität
durch das Verschwinden personaler Eigenschaften z. B. bei fortschreitender
Altersdemenz. Es erscheint kaum möglich, innerhalb der kontinuierlichen
Ontogenese die präzise Disjunktion von Personen und Nicht-Personen vorzu-
nehmen, die doch für den moralisch angemessenen Umgang mit den Betroffe-
nen erforderlich ist.138 Der exklusionistische Personbegriff ist von defizitärer
Operationalisierbarkeit. Eine Festlegung wäre weitgehend arbiträr.

Harris ist bemüht, ein eindeutiges Kriterium zur Unterscheidung von
Personen und Nicht-Personen an die Hand zu geben, das jedem einsichtig ist,
nämlich das Vorhandensein von Sprache.139 Selbst wenn die Annahme zuträ-
fe, daß Personalität bzw. Selbstbewußtsein mit dem Beginn des Sprechens
zusammenfiele, ist auch dieses Kriterium nur begrifflich klar, nicht jedoch in
der praktischen Anwendung. Denn: Wo beginnt Sprache? Wann verfügt ein
Kind über Sprache? Wann spricht ein altersdementer Mensch nicht mehr? Die
Ontogenese von der Sprachlosigkeit zur Sprachlichkeit weist keine eindeutige
Zäsur auf, eine Festlegung erschiene auch hier willkürlich.

Das Problem ist also kein begriffliches, sondern eines der Praktikabili-
tät. Die Möglichkeit der auf den gegebenen begrifflichen Unterscheidungen
beruhenden Erkenntnispraxis ist unsicher, und damit ist eine auf ihr basieren-
de moralische Praxis äußerst fragwürdig. Folglich handelt es sich bei dem
bewußtseinstheoretischen Personbegriff nicht um ein „handhabbares und
nützliches Konzept der Person“, wie Harris behauptet.140 Manche Autoren
räumen selbst ein, daß es sich um willkürliche Festlegungen innerhalb einer
kontinuierlichen Entwicklung handelt, nehmen diese Willkür aber explizit in
Kauf141, womit sie jedoch das Kriterium der Personalität relativieren und an
seine Stelle pragmatische Gesichtspunkte stellen. So schlägt Tooley für die
Zeit, bis die psychologischen Untersuchungen zu einem sicheren Ergebnis

                                          
137 Vgl. MÜTZEL 1995, S. 174 f.
138 Dieses Problem wird angesprochen z. B. bei ACH 1993, S. 112 f.; BECKMANN 1998, S.

238, 243; RAGER 1996, S. 262 f.; WUERMELING 1993, S. 101.
139

 „Das Vorhandensein von Sprache kann also als endgültiger Beweis dafür gelten, daß
Wesen, die über sie verfügen, Personen sind“ (HARRIS 1995, S. 51). Singer betont im
Gegensatz dazu, daß Sprache kein notweniges Zeichen für Personalität sei, vgl. SINGER

1994, S. 151 f.
140 HARRIS 1995, S. 59.
141 HOERSTER 1989a, S. 173: „Die Tatsache, daß es zwischen zwei Extrempunkten in der

Realität keine deutlichen Einschnitte, sondern lediglich fließende Übergänge gibt,
schließt keineswegs die Möglichkeit aus, unter dem Gesichtspunkt bestimmter Zielvor-
gaben gewisse Markierungspunkte festzulegen, die zwar in in ihrer präzisen Fixierung
einer gewissen Willkür unterliegen, trotzdem aber in etwa durch die Zielvorgaben de-
terminiert sind.“
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gekommen sind, vor, einfach eine recht knappe Zeitspanne nach der Geburt
zu wählen, z. B. eine Woche nach der Geburt.142 Diese willkürliche, pragmati-
sche Bestimmung steht in auffälligem Kontrast zu der Sorgfalt seiner sonsti-
gen philosophischen Argumentation. Später, nach der Rezeption einschlägiger
fachpsychologischer und neurobiologischer Erkenntnisse, meint er, frühestens
mit zehn bis zwölf Wochen, habe ein neugeborener Mensch die für das Le-
bensrecht relevanten Fähigkeiten.143 Um der Schwierigkeit zu entgehen, eine
genaue Grenze anzugeben, nehmen Hoerster und Singer ihre ethisch begrün-
dete Einschätzung von Säuglingen als Nicht-Personen in rechtlicher Hinsicht
wieder zurück und schlagen die Geburt als rechtlich maßgebliche Zäsur
vor.144 Damit umgehen sie die durch ihren Personbegriff produzierten prakti-
schen Probleme mit Mitteln, die nicht mehr persontheoretischer, sondern
pragmatischer Natur sind; das heißt, es geht nicht mehr um ein intrinsisches
Lebensrecht.

2.10  Die Bedeutung des Personbegriffs / Resümee

Wir können konstatieren, daß die Exklusionstheorie ihren Personbegriff in
Anlehnung an wesentliche Elemente des alltagssprachlichen Begriffs be-
stimmt und zentrale menschliche Fähigkeiten für die Begründung der morali-
schen Stellung von Personen und ihre Unterscheidung von Nicht-Personen
heranzieht. Die von den inklusionistischen Gegnern vorgebrachte Kritik hat
sich hingegen in vielerlei Hinsicht als unzutreffend erwiesen, da sie auf einer
fehlerhaften Interpretation der Exklusionstheorie beruhen. Als maßgebliches
Mißverständnis läßt sich die Präsumtion ausmachen, die Exklusionstheorie
identifiziere die Person mit dem Selbstbewußtsein. Diese Gleichsetzung läßt
sich nirgendwo innerhalb der Exklusionstheorie finden und ist im Rahmen
ihrer Argumentation auch völlig unnötig. Die Kritik verkennt den Unterschied
zwischen der notwendigen Bedingung für moralische Personalität und zu-
sätzlichen, nicht notwendigen, aber beim Menschen vorhandenen Charakte-
ristika. Sie erheben eine ethische Unterscheidung zu einer vollständigen onto-
logischen Trennung. Die gesamte anthropologische und ontologische Kritik
kann daher nicht überzeugen.

                                          
142 Vgl. TOOLEY 1990, S. 187.
143 Vgl. TOOLEY 1985, S. 357-407.
144 Vgl. HOERSTER 1991, S. 132-143; HOERSTER 1990, S. 233-236; SINGER 1994, S. 222.

Auch eine solche Festlegung führt wegen der natürlichen und vor allem der heutigen
medizinischen Relativierung des Geburtszeitpunktes zu kontraintuitiven Konsequenzen
in der Weise, daß ein im siebten Monat frühgeborenes Kind schon ein Recht auf Leben
hätte, während ein Fötus im neunten Monat kurz vor der Geburt noch getötet werden
dürfte.
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Das heißt keineswegs, daß die Exklusionstheorie nicht auf bestimmten
anthropologischen Annahmen fußt. Auch ihr liegt ein bestimmtes Men-
schenbild zugrunde. Sie geht selbstverständlich davon aus, daß Menschen
kein unabhängig von empirischen Eigenschaften bestehendes personales We-
sen in sich tragen, sondern das sind, was empirisch feststellbar ist. Zwar ha-
ben die meisten Menschen bestimmte mentale, geistige Fähigkeiten. Doch die
beruhen auf einer bestimmten physischen Organisation, und wenn diese un-
terentwickelt oder lädiert ist, gibt es auch keinen Geist im Menschen, den es
zu achten gälte. Nun handelt es sich hierbei nicht um den entlegenen, aus dem
Rahmen fallenden Einfall einer weltanschaulichen Minorität. Ich möchte es
vielmehr als den selbstverständlichen Hintergrund der meisten Anthropologi-
en unserer Zeit ansehen. Bisher habe ich vom mentalistischen und bewußt-
seinstheoretischen Personbegriff gesprochen. Um das ontologisch-
anthropologische Fundament dieser Theorien ins rechte Licht zu rücken, wäre
vom naturalistischen oder materialistischen Menschenbild zu sprechen. Dies
ist zwar kritikfähig, und eine stichhaltige Kritik müßte hier auch ansetzen, sie
hätte jedoch vermutlich auf absehbare Zeit – zumindest innerhalb der Philo-
sophie – wenig Wirkung. Ich werde darauf in Kapitel 4 noch einmal zurück-
kommen.

Dennoch ist die Exklusionstheorie bei der Diskussion der inklusionisti-
schen Kritik nicht ungeschoren davon gekommen. Die alleinige moralische
Exponierung der Bewußtseinsfähigkeiten ist fragwürdig, weil sie, wie wir ge-
sehen haben, in extreme, inakzeptable moralische Konsequenzen führt, die
ihre Vertreter nicht intendiert hatten. Ihr Personalitätskriterium erweist sich
einerseits als zu eng und führt so zum irrsinnigen Ausschluß aller Menschen
während bestimmter Phasen, andererseits als zu weit und führt so zum abwe-
gigen Einschluß von Entitäten, die man wohl kaum als Personen mit Lebens-
recht ansehen möchte. Diese moralischen Konsequenzen können von der Ex-
klusionstheorie, so wie es aussieht, nur unter Inkaufnahme einer Aufhebung
ihres streng mentalistisch-aktualistischen Begründungsfundamentes verhin-
dert werden. Ob es womöglich einen Ausweg aus diesem Dilemma gibt, ist
nicht abzusehen. Die heutigen Exponenten der Exklusionstheorie bieten je-
denfalls keinen.

Schließlich zeigt der exklusionistische Personbegriff in seiner Anwen-
dung auf die menschliche Individualentwicklung eine erhebliche Unprakti-
kabilität, insofern mit seiner Hilfe keine eindeutige Scheidung zwischen In-
habern und Nicht-Inhabern des Lebensrechtes zu vollziehen ist. Damit wird
seine Berechtigung weiter in Zweifel gezogen.

Anzumerken ist noch, daß die massive anthropologische Kritik trotz ih-
rer Mißverständnisse dazu geführt hat, daß „Person“ in der Exklusionstheorie
eher ein zweitrangiger Begriff geworden ist. Mancher Autor, der früher dem
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Begriff der Person eine wichtige theoretische Stellung eingeräumt hatte, hat
ihn sogar in späteren Schriften aus seinem philosophischen Vokabular gestri-
chen, wie z. B. Hoerster.145 Natürlich ist die Exklusionstheorie nicht notwen-
dig auf den Begriff der Person angewiesen. Vielmehr gibt es zahlreiche bio-
ethische Autoren, die ebenso wie die hier behandelten Autoren nicht allen
Menschen das Lebensrecht gewähren wollen, allerdings schon immer ohne
den Personbegriff zu gebrauchen. Sie machen die Zuschreibung des moralisch
relevanten Status von Menschen allein von den relevanten Eigenschaften ab-
hängig, wie z. B. Interessen, Präferenzen, etc.146 Oftmals wird dem Personbe-
griff höchstens eine Abkürzungsfunktion für die dem Tötungsverbot zugrun-
deliegenden ethischen Überlegungen zugestanden. 147

Was bedeutet das für die Relevanz unserer Untersuchung? Quälen wir
uns unnötig mit einem Begriff, auf den man getrost verzichten kann? Nein,
die Möglichkeit des Verzichts zeigt nur einmal mehr, daß der Personbegriff
innerhalb der Exklusionstheorie nicht so sehr ein anthropologischer, sondern
ein primär moralischer Begriff ist, so daß eine anthropologisch-
persontheoretische Kritik an dem ontologischen Verhältnis von Eigenschaften
und Person, der Stellung des Selbstbewußtseins im Gesamtgefüge des Men-
schen, der personalen Identität, scheitern muß. Nichtsdestotrotz bleiben die
gravierenden moralischen Schwierigkeiten bestehen, in die der bewußtseins-
theoretische Personbegriff hineinführt, wenn man statt seiner bloß von Inter-
essen, Präferenzen, Wertschätzungen, etc. spricht. Die Vermeidung des Wor-
tes „Person“ ändert nichts an der grundsätzlichen Konzeption der Exklusions-
theorie.

Abgesehen davon ist es fraglich, ob es tatsächlich sinnvoll ist, auf den
Begriff der Person zu verzichten. Dieter Birnbacher fordert ausdrücklich, den
Personbegriff aus den bioethischen Debatten weitgehend zu verbannen, da
ohne ihn eine viel differenziertere Zuweisung moralischer Rechte möglich
sei.148 Sicher ist Birnbacher darin recht zu geben, daß die einzelnen bioethi-
schen Problemfelder einer differenzierten Analyse bedürfen und die Bewer-
tung moralischer Fragen nicht allein durch das Operieren mit allgemeinen

                                          
145 HOERSTER 1996, S. 885: „Für eher irreführend halte ich es in diesem Zusammenhang,

den Begriff der Person in die Diskussion einzuführen. Nach meiner Auffassung kommt
es für das Lebensrecht nämlich ausschließlich auf das Überlebensinteresse, nicht jedoch
auf zusätzliche, mit der Personalität eines Wesens zusammenhängende Eigenschaften
an.“

146 So z. B. DWORKIN 1994; HARE 1990; LEIST 1990; SCHÖNE-SEIFERT 1990a, SCHÖNE-
SEIFERT 1990b, WESSELS 1992.

147 Vgl. z. B. LEIST 1990, S. 77: das Personsein ist lediglich „eine Sammel- oder eine Stell-
vertreterbezeichnung für bestimmte andere Kriterien, die eigentlich wichtig sind.“ Vgl.
DWORKIN 1994, S. 36; HARE 1990, S. 136.

148 Vgl. BIRNBACHER 1997, S. 23.
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ethischen Oberbegriffen erfolgen kann. Dennoch fragt sich, ob die Bioethik
auf den Personbegriff verzichten sollte. Wir bedürfen eines Begriffes, der den
einzelnen Menschen in jener Ausgezeichnetheit erfaßt, die seine Stellung als
Objekt besonderer moralischer Rücksicht begründet. Dazu eignet sich der Be-
griff der Person in hervorragender Weise. Die zahlreichen anderen, von Birn-
bacher propagierten differenzierten Erwägungen bezüglich des Tötens oder
Nicht-Tötens von Menschen sind solche, die nicht auf ein intrinsisches Le-
bensrecht abzielen. Vielmehr handelt es sich um pragmatische Argumente, die
das Wohl anderer Menschen im Blick haben, nicht dasjenige der betroffenen
Menschen.149 Insofern spricht sehr viel für die Beibehaltung des Personbe-
griffs als zentraler ethischer Kategorie, um die sich andere, weniger zentrale
Überlegungen gruppieren mögen.

Darüber hinaus handelt es sich bei den bioethischen Theorien nicht um
spezielle fachwissenschaftliche Erörterungen, bei denen es nebensächlich ist,
von welcher Terminologie sie geprägt wird, sondern um die Behandlung der
fundamentalen, alle Menschen betreffenden philosophischen Frage, wer in
moralischer Hinsicht zu uns gehört, deren Beantwortung in der Anerkennung
grundlegender moralischer Rechte ihren Ausdruck findet. In einer solchen
grundsätzlichen ethischen Angelegenheit erscheint es mir angemessener, sich
in bezug auf die zentralen Konzepte einer Begrifflichkeit zu bedienen, die le-
bensweltlich verankert ist und daher allen Menschen unmittelbar eingängig
sein kann. Es ist zweifelhaft, ob artifizielle Begriffe wie „Inhaber eines
Selbstbewußtseins“, „Individuum mit Überlebensinteresse“, etc. diese Anfor-
derung erfüllen. Der Begriff der Person hingegen ist ein basales semantisches
und lexikalisches Element vieler Bereiche unserer Kultur.

So bleibt es bei dem Rang des Personbegriffs als Begründungszentrum
für das menschliche Lebensrecht innerhalb der Exklusionstheorie. Somit
bleibt es auch bei der Ambivalenz des Ergebnisses seiner Analyse. Mit dieser
Ambivalenz ist allerdings noch nichts darüber gesagt, welche Persontheorie
mehr Überzeugungskraft für sich in Anspruch nehmen kann. Womöglich hat
auch die Inklusionstheorie Schwierigkeiten, ihr Konzept menschlicher Perso-
nalität plausibel zu machen. Oder gelingt es ihr, ihren umfassend-integrativen
Begriff menschlicher Personalität überzeugend zu vertreten?

                                          
149 Vgl. Kapitel 1, S. 149.
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3. Die Inklusionstheorie

3.1  Einleitung: Die Suche nach einem erweiterten Personbegriff

Kann die These plausibel begründet werden, daß nicht nur die meisten, son-
dern alle Menschen Personen sind? Welcher Personbegriff liegt einer solchen
inklusionistischen Position zugrunde? Von manchem ihrer Vertreter wird der
Begriff der Person schlicht mit dem des Menschen gleichgesetzt,150 doch das
kommt einer Aufhebung des Personbegriffs gleich und läßt die normative
Stellung des Menschen unbegründet – ein Speziesismus im Gewande des Per-
sonbegriffs. Die meisten Inklusionstheoretiker hingegen akzeptieren die Kri-
tik am Speziesismus.151 Sie sehen ein, daß die bloße Zugehörigkeit zur biolo-
gischen Spezies Homo sapiens noch keine normativen Aussagen erlaubt. Ihr
Widerstand richtet sich aber gegen die Auffassung, daß irgendein Mensch nur
ein Homo sapiens sein könne. Sie akzeptieren nicht die strikte Disjunktion
zwischen biologischem Substrat und personalen Eigenschaften, wie sie von
den Exklusionisten propagiert wird, und versuchen, die normative Dimension
des Menschseins und damit das Lebensrecht aller Menschen mit einem vom
biologischen Begriff des Menschen spezifisch unterschiedenen Begriff der
Person zu begründen.

Dabei ist die Semantik ihrer Personbegriffe keine vollständig andere.
Den Kern der Personalität bilden auch in der Inklusionstheorie die für den
Menschen typischen höheren Bewußtseinsfähigkeiten wie Selbstbewußtsein,
Rationalität, Interessenfähigkeit, etc. Neben diese rein mental-kognitiven Fä-
higkeiten treten allerdings auch praktische Fähigkeiten wie die der sittlichen
Autonomie und der sozialen Anerkennung, wie wir unten sehen werden. Da
die bioethische Problematik darin liegt, daß nicht alle Menschen über diese
Fähigkeiten verfügen, muß es – sollen alle Menschen Personen sein – unter-
schiedliche Formen der Teilhabe an der Personalität geben. Personalität muß
über den aktuellen, empirischen Besitz personaler Eigenschaften hinausgehen.
Sie muß auf irgendeine Weise die raum-zeitlich gebundene leibliche Existenz
des Menschen mit umfassen. Die Aufgabe der Inklusionstheorie ist also, die
Begründung dafür zu erbringen, inwiefern alle Menschen auf differierende
Weise an der Personalität partizipieren, so daß die umfassende Extension des
Personbegriffs gerechtfertigt ist.152

                                          
150 So spricht Wald vom „synonymen Gebrauch der Ausdrücke ‘Mensch’ und ‘Person’“,

vgl. WALD 1996, S. 83.
151 Die explizite Ablehnung findet sich z. B. bei BAUMGARTNER U.A. 1997, S. 212.
152 So wird auch von Siep die Aufgabe der Inklusionstheorie charakterisiert. Vgl. SIEP

1993, S. 40.
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Die inklusionistischen Personkonzepte stellen einen theoretischen Ab-
wehrkampf gegen die Bedrohung der herkömmlichen Idee der Menschenwür-
de durch die Exklusionstheorie dar. In diesem philosophischen Diskurs leisten
die inklusionistischen Persontheorien hinsichtlich der Komplexität und Re-
flexivität ihrer Argumentation sehr unterschiedliche Beiträge. Von ausgefeil-
ten Anthropologien, denen der Rang einer eigenen Philosophie zukommt, bis
zu bloß tentativen Argumentationsfragmenten findet sich alles. 153

Fast allen gemeinsam ist aber, daß sie in stärkerem Maße als ihre philo-
sophischen Kontrahenten ihr theoretisches Ziel mit einem höheren Anteil an-
thropologisch-ontologischer Argumentation zu erreichen versuchen. Bei den
Exklusionisten ist der Personbegriff in erster Linie ein moralischer Begriff mit
theoretischen Implikationen, bei den Inklusionisten ein anthropologisch-
ontologischer mit praktisch-moralischer Ausrichtung. Oder anders gesagt: Bei
den Exklusionisten liegen die anthropologischen Prämissen in ihrem primär
moralischen Personbegriff verborgen, bei den Inklusionisten werden sie ex-
pliziert. Sie gehen viel intensiver der Frage nach, was es heißt, ein menschli-
ches Individuum zu sein. Auf den Antworten gründen auch vielfach die Ar-
gumente für die menschheitsumfassende Extension der Personalität. Es lassen
sich meines Erachtens sieben zum Teil sehr unterschiedliche Argumente her-
ausfiltern, die zudem noch einige Binnendifferenzierungen aufweisen.154 Ob-
wohl sachlich-logisch vielfach eng miteinander verknüpft, bestimmt zweck-
mäßigerweise ihre Segregation die Struktur der folgenden Untersuchung.

3.2  Person und Potentialität

Wie wir in Kapitel 2.7 gesehen haben, führt die ausschließliche Bindung der
Personalität an das aktuelle Vorhandensein des Bewußtseins zu inakzeptablen
Konsequenzen. Wenn bloße dispositionelle Fähigkeiten die Bedingung der
Personalität sein sollen, befindet man sich schon jenseits der Gegenwart und
zieht das Moment der Möglichkeit heran. So betonen viele Vertreter der In-
klusionstheorie, daß auch die bloße Möglichkeit eines menschlichen Wesens,
Personalität oder personale Eigenschaften auszubilden, eine Person konstitu-
iert bzw. den moralischen Schutzstatus begründet. Auch den Menschen, die
die personalitätsrelevanten Eigenschaften noch nicht ausgebildet haben, soll
demnach jener Rechtsschutz gewährt werden, der Personen vorbehalten wird.
Dieses Argument der Potentialität ist das am häufigsten vorgebrachte inklu-

                                          
153 Diese nicht-systematischen Diskussionsbeiträge sind Legion. Als Beispiele für das ande-

re Ende der Skala sind SPAEMANN 1996 und SEEL 1995 zu nennen.
154 Je nach Differenzierungsgrad und Umfang der Analyse wurden bisher unterschiedlich

viele Argumente gezählt, zumeist nur drei (vgl. BAUM 1995, S. 62) oder vier (vgl.
BIRNBACHER 1997, S. 15-18).



51

sionistische Argument und hat vor allem für die Abtreibungsdiskussion eine
große Bedeutung.155

Das Potentialitätsargument kennt mehrere Varianten, die oftmals nicht
genügend voneinander unterschieden werden. Eine geht von dem Lebensrecht
„potentieller Personen“ aus.156 Mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzel-
le entsteht ein genetisch unverwechselbares Lebewesen, das unter normalen
Umständen die Chance hat, sich zu einer Person zu entwickeln. Obwohl der
Embryo noch keine Person ist, ist er auf dem Wege zum Personsein und, so
die Argumentation, müsse deshalb auch schon den moralischen Schutz einer
Person erhalten, wie z. B. Naomi Gilchrist meint: „The fact that the embryo
can become one person is sufficient to accord it protection (...).“157 Günter
Rager versteht Personen im Kantischen Sinne als autonome, selbstgesetzge-
bende Subjekte mit Selbstzweckcharakter158 und hält die Tatsache, daß ein
Mensch „in seiner pränatalen Lebenszeit potentiell Person sei“ für ausrei-
chend, um ihm Würde und Lebensrecht zuzubilligen.159

Diese Variante des Potentialitätsargumentes zeichnet sich zumeist durch
eine auffällige Absenz argumentativer Begründung aus.160 Rager argumentiert
immerhin, daß alles menschliche Dasein sich in Entwicklung vollziehe und
die Entwicklung von der Nicht-Personalität zur Personalität nur einer von
vielen Entwicklungsschritten sei. Somit ständen Embryonen und Föten auf
einer Stufe mit Personen.161 Er übersieht jedoch die triviale Tatsache, daß
Embryonen und Föten, wenn sie getötet werden, eben keine Entwicklung zur
Person erleben werden und somit auch niemals den Status von Personen er-
halten können.

                                          
155 Auch im Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Schwangerschaftsabbruch aus dem

Jahre 1975 wird es verwendet: „Die von Anfang an im menschlichen Sein angelegten
potentiellen Fähigkeiten genügen, um die Menschenwürde zu begründen“
(BUNDESVERFASSUNGSGERICHT 1993, 39,1, S. 388).

156 Insofern gehört diese Position in ihrer deskriptiven Hinsicht gar nicht zu der Inklusion-
stheorie, sondern nur in normativer Hinsicht, da die betreffenden menschlichen Entitä-
ten noch gar nicht für Personen gehalten werden, aber als solche behandelt werden sol-
len.

157 GILCHRIST 1990, S. 59.
158 RAGER 1996, S. 255 f.
159 Ebd., S. 275. Vgl. RAGER 1994, S. 95: „Der Embryo ist angelegt auf personales Dasein,

somit der Möglichkeit nach Person.“
160 Sogar in einem solch voluminösen und ambitionierten Werk wie dem von Hösle geht

die dürftige Argumentation kaum über die Feststellungen hinaus, daß zwar
„Potentialitätsargumente erläuterungsbedürftig“ seien (HÖSLE 1997, S. 358), aber
„kaum ein Zweifel darüber bestehen (kann), daß auch potentielle Personen – also
menschliche Kinder, Föten, Embryonen – Rechtssubjekte sind“ (ebd., S. 806). Vgl. ebd.,
S. 166.

161 Vgl. RAGER 1996, S. 272 f.
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Zweifellos haben die frühen Stadien menschlichen Lebens unter norma-
len Umständen die Potentialität, zu einer Person zu werden. Das wird auch
von den Gegnern dieses Argumentes nicht in Frage gestellt. Nur reicht diese
Tatsache nicht für die Begründung des Lebensschutzes von Embryonen und
Föten aus. Die Tatsache, daß ein Wesen ein X werden kann, ist kein guter
Grund, es so zu behandeln, als wäre es bereits ein X.162 Alle Menschen wer-
den sterben, doch niemand kommt auf die Idee, sie jetzt schon als Tote zu be-
handeln. Diese Version des Potentialitätsargumentes leidet schlichtweg daran,
daß die betroffenen Menschen eben noch keine Personen sind, und deshalb
auch nicht den moralischen Status der Personen haben können.163 Es handelt
sich um „vorpersonale Wesen“164, die keine personalen Wesen sind. Wenn
die Personalität den herausgehobenen moralischen Status stiftet, dann kann
man nicht postulieren, das gleiche gelte für die Vorpersonalität. Das Problem
liegt in einer illegitimen Gleichsetzung der Kategorien der Möglichkeit und
der Wirklichkeit. So unterstreicht Tooley, daß der wesentliche Punkt darin
liege, „daß, wenn es ernsthaft moralisch falsch ist, etwas zu töten, der Grund
nicht sein kann, daß der Gegenstand später Eigenschaften entwickelt, die ihm
ihrerseits ein Lebensrecht verleihen.“165 Aber auch viele Inklusionstheoretiker
halten diese Art des Potentialitätsargumentes für völlig unplausibel, wie z. B.
Johannes Rosado: Die Potentialität, eine Person zu werden „reicht grundsätz-
lich nicht aus, die Rechte der Person zu begründen, einfach deswegen, weil
das Subjekt, das zu einer Person werden könnte, eben zum gegenwärtigen
Zeitpunkt noch keine Person ist.“166

Neben diesem theoretischen Begründungsproblem führt dieses Poten-
tialitätsargument auch zu abwegigen Konsequenzen hinsichtlich der Extensi-
on des Schutzstatus, ähnlich wie beim exklusionistischen Personbegriff hin-
sichtlich fragmentaler Personen. Denn nicht nur Embryonen sind potentiell
Personen, sondern auch Ei- und Samenzellen können sich unter bestimmten
Bedingungen zu Personen entwickeln, sind also potentielle Personen und

                                          
162 Ach unterscheidet vier Unterformen dieses Potentialitätsarguments: X wird 1. mögli-

cherweise, 2. unter normalen Umständen, 3. wahrscheinlich, 4. natürlicherweise zu einer
Person. Vgl. ACH 1993, S. 119-122. Abgesehen von zusätzlichen spezifischen Schwie-
rigkeiten haben sie das Kernproblem dieses Argumentes gemeinsam, weshalb ich ihnen
hier nicht weiter nachgehe.

163 Vgl. BIRNBACHER 1996b, S. 236: „Im allgemeinen ist man nicht berechtigt, die Eigen-
schaften aktualer Wesen auch ihren Vorstufen als potentielle Wesen zuzuschreiben.“
Vgl. auch ACH 1993, S. 118-122; BIRNBACHER 1997, S. 16 f.; FEINBERG 1982, S. 169 f.;
HARRIS 1995, S. 39; HOERSTER 1991, S. 96-103; SINGER 1994, S. 198-202; TOOLEY

1990, S. 176-184.
164 HOERSTER 1991, S. 85.
165 TOOLEY 1990, S. 184. Vgl. SINGER 1994, S. 199.
166 ROSADO 1995, S. 226.
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hätten folglich ein Recht auf Leben.167 Diese Konsequenz ist offensichtlich
absurd. Es entstände eine moralische Gleichwertigkeit von Abtreibung und
Nichtzeugung, ja ein Zeugungsgebot. Mit Hans-Martin Sass möchte man dies
als „ethische Unsinnsforderung“ bezeichnen168, die wohl niemand ernsthaft
befürwortet169.

Wenn die Potentialität zur Begründung des Lebensrechtes herangezogen
werden soll, darf es sich nicht um eine Potentialität handeln, die auf die erst
entstehende Personalität bezogen ist. Vielmehr müssen die betroffenen
menschlichen Wesen schon Personen sein, die aber noch nicht ihre personalen
Merkmale aktualisiert haben. Die Lebensphasen, in denen die personalen Ei-
genschaften nicht ausgebildet sind, sondern nur potentiell existieren, müssen
in die Personalität integriert werden: „personale Potentialität“ statt
„potentieller Personalität“.170

Einen solchen Ansatz vertritt z. B. Jan P. Beckmann. Er will nicht „Natur
ausschließlich dem Biologischen und Person ausschließlich dem Geistigen
zuordnen.“171 In diesem Sinne versteht er Personalität ausdrücklich als ein
dynamisches Geschehen, „Person“ dementsprechend als einen
„Prozeßbegriff“.172 Diese prozessual verstandene Personalität stehe in unauf-
löslichem Zusammenhang mit einer ebenso prozessual verstandenen Natur.
Prozeßhafte Natur und Person bildeten die zwar in sich unterscheidbare, aber
nicht auflösbare Einheit des Menschen, so daß der Mensch zu allen Zeitpunk-
ten seines Lebens als Person gelten muß.173 Hier liegt die Kritik nahe, die
auch gegen das exklusionistische Verständnis von Personalität als Einheit von
Personphasen vorgebracht wurde: daß die Person nicht als Prozeß aufzufassen
ist. Doch versteht Beckmann die Person nicht dermaßen ereignisontologisch,
was unserem lebensweltlichen Selbstverständnis kraß zuwiderlaufen würde.
Es kommt ihm lediglich darauf an, den Entwicklungsaspekt der Personalität
hervorzuheben, was der Realität des personalen Daseins durchaus angemes-
sen erscheint.

Worin aber besteht nun die dynamische Personalität in Beckmanns Sin-
ne? Als Naturwesen sei der Mensch „ein Werdender und zugleich ein Verge-

                                          
167 Dieser Vorwurf gegen das inklusionistische Potentialitätsargument findet sich bei sehr

vielen Kritikern, vgl. HARRIS 1995, S. 39 f.; HOERSTER 1991, S. 102; LEIST 1990, S.
85 f.; LOCKWOOD 1990, S. 247; SASS 1989, S. 175 f.; SCHÖNE-SEIFERT 1990b, S. 107.

168 SASS 1989, S. 175.
169 Genau genommen gibt es doch jemanden: Hare nimmt ein Zeugungsgebot in Kauf, al-

lerdings nicht auf der Grundlage eines durch ein absolutes Potentialitätsargument be-
gründetes Lebensrecht, sondern auf der Grundlage einer Erweiterung der Goldenen Re-
gel, vgl. HARE 1990, S. 143-154.

170 BAUM 1995, S. 74.
171 BECKMANN 1998, S. 242. Ebenso in BECKMANN 1996, S. 282 f.
172 BECKMANN 1998, S. 237, 249-252.
173 Vgl. ebd., S. 242 f.
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hender“174 und damit eine „Aufgabe“. Ihm stelle sich die „Aufgabe, das zu
werden, was er ist.“ Mit diesem Prozeß des Werdens sei nicht „der der Natur-
kausalität unterworfene biologische Entwicklungsprozeß gemeint, sondern
der auf der Freiheit der Selbstbestimmung beruhende Prozeß des Menschen
als Individuum.“ Der Mensch steuere und reflektiere seine Aufgabe der
Selbstwerdung mit Hilfe seiner Vernunft.175 Beckmanns entwicklungsbezoge-
ner Personbegriff zielt auf die sukzessive Verwirklichung einer kantisch ge-
dachten Autonomie: Der Mensch als Person „ist primär Prozeß des sich unter
Vernunftgründen Selbstfindens und Selbstbestimmens.“176

Kann man auch gegenüber solch einem erweiterten Ansatz des Poten-
tialitätsarguments einwenden, daß demnach der Prozeß der Personwerdung
schon vor der Befruchtung beginne, die Potentialität mithin auch die nicht-
verschmolzenen Ei- und Samenzellen umfasse und so die Überlegung wieder-
um in jene absurden ethischen Forderungen münde? In der exklusionistischen
Kritik wird dieser Einwand gegen jede Form des Potentialitätsarguments er-
hoben.177 Dagegen wird vielfach darauf hingewiesen, daß man ungeachtet des
moralischen Status die Gameten mit der befruchteten Eizelle nicht auf eine
ontologische Stufe stellen könne. Antonella Corradini z. B. beharrt darauf,
daß mit der Befruchtung eine grundlegende strukturelle Veränderung stattfin-
de, „aufgrund derer ein neuer Organismus entsteht.“ Die neue Form, die der
Embryo erhält, sei weder auf die Ei- noch auf die Samenzelle zurückzuführen:
„Der Embryo ist nicht bloß die Summe seiner Komponenten, sondern kraft
der Strukturveränderung, der diese unterliegen, konstituiert er sich zu einer
neuen ontologischen Einheit“, und nur dieses Individuum könne die persona-
len Eigenschaften ausbilden.178 Tatsächlich also besteht ein unübersehbarer
Unterschied zwischen den beiden Formen der Potentialität. Ludger Honnefel-
der bringt ihn auf den Punkt: Es sei der grundlegende Unterschied zu beach-
ten, der „zwischen der bloßen Möglichkeit, ein Lebewesen zu werden, und
dem realen Vermögen (...), das einem bereits existierenden Lebewesen zu-
kommt“, besteht.179 Dieser Unterschied entspricht im übrigen der traditionel-

                                          
174 Ebd., S. 247.
175 Vgl. ebd., S. 248.
176 Ebd., S. 250. Er beruft sich hinsichtlich seines Autonomiebegriffes ausdrücklich auf

Kant, vgl. BECKMANN 1996, S. 295-297.
177 Genauer gesagt wird kaum zwischen verschiedenen Formen des Potentialitätsargumen-

tes unterschieden, vgl. z. B. BIRNBACHER 1996b, S. 236; BIRNBACHER 1997, S. 16 f.;
FEINBERG 1982, S. 169 f.; HARRIS 1995, S. 39; HOERSTER 1991, S. 96-103; SINGER

1994, S. 198-202; TOOLEY 1990, S. 176-184.
178 CORRADINI 1994, S. 30.
179 HONNEFELDER 1998, S. 275; vgl. HONNEFELDER 1993, S. 260.
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len Unterscheidung zwischen „potentia obiectiva“ und „potentia subiecti-
va“.180

Absurde moralische Konsequenzen wie die erste Variante des Potentiali-
tätsarguments hat Beckmanns Ansatz demnach nicht. Entscheidend ist jedoch
etwas anderes: Die personale Erfüllung der mit dem menschlichen Naturda-
sein gegebenen Aufgabe besteht bei Beckmann in der vernunftgeleiteten, au-
tonomen Selbstbestimmung. Damit bindet er seinen Personbegriff wiederum
an Bewußtsein und Rationalität, obwohl er gerade dieses begriffliche Junktim
und seine ethischen Konsequenzen vermeiden wollte. Die von ihm postulierte
und gesuchte Einheit von Natur und Person kann er nicht plausibel machen.
Personalität soll Beckmann zufolge ein Entwicklungsprozeß sein, der mit der
Entstehung des Lebewesens seinen Lauf nimmt. Doch wenn Personalität in
bestimmten mentalen Fähigkeiten liegt, dann haben die Lebensphasen, in de-
nen diese Fähigkeiten nur der Anlage nach da sind, keinen Anteil an der Per-
sonalität. Das heißt, die Menschen zu diesen Zeitpunkten sind noch keine
Personen. Auch wenn die Entwicklung von Möglichkeit zu Wirklichkeit zum
Leben eines menschlichen Individuums gehört, macht die bloße Möglichkeit,
eine Eigenschaft auszubilden, noch nicht die Wirklichkeit dieser Eigenschaft
aus.

Beckmann kommt selbst auf das Problem zu sprechen und wendet ange-
sichts der faktischen Nicht-Autonomie der in Frage stehenden Menschen ein,
daß Autonomie „nicht notwendigerweise faktische Unabhängigkeit und
Selbstgesetzlichkeit“ bedeute, „sondern sie besteht bereits in der entsprechen-
den potentiellen Verfaßtheit. Der Mensch ist in allen Phasen seiner Existenz
autonom in dem Sinne, daß ihm selbst dann, wenn ihn Entwicklungen oder
Krankheiten an der Manifestation seiner Autonomie hindern, das Angelegt-
sein auf Autonomie nicht abgesprochen werden kann.“181 Dem letzteren Punkt
wird man zustimmen können: Es gibt eine Anlage zur Autonomie. Doch wie
diese Anlage mit ihrer Wirklichkeit identisch sein soll, wie Autonomie mit
der „potentiellen Verfaßtheit“ zu Autonomie gleichbedeutend sein soll, ist
wohl nicht einsichtig zu machen. Beckmann erklärt schlichtweg die Möglich-
keit zur Wirklichkeit, was man als geradezu dreiste Verwischung grundlegen-
der ontologischer Differenzen bewerten muß.182 Letztlich kommt ein Konzept,
wie es Beckmann vertritt, entgegen der Intention nicht über die erstgenannte
Version des Potentialitätsargument hinaus, die die Personalität und das Le-
bensrecht der Embryonen nicht begründen kann. Wenn bestimmte Fähigkeiten

                                          
180 Vgl. BAUMGARTNER U.A. 1997, S. 230. HOFFMANN spricht im selben Sinne und im An-

schluß an Leibniz von formaler und realer Potentialität, vgl. HOFFMANN 1993, S. 333.
181 BECKMANN 1996, S. 297; vgl. S. 302.
182 So unterscheidet er zwischen „Besitz“ und „Inanspruchnahme“ der Autonomie und

meint mit Besitz lediglich ihre Potentialität. Vgl. ebd., S. 297 f.
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die Personalität konstituieren, dann kann nur die Wirklichkeit dieser Fähigkei-
ten relevant sein.

Selbst wenn es gelänge, die Potentialität theoretisch erfolgreich in die
Personalität zu integrieren, wäre damit nur die Personalität derjenigen Men-
schen begründet, die sich zukünftig zu Personen im vollen Sinne des Begriffs
entwickeln können, da Potentialität sich auf die Zukunft bezieht. Allen verba-
len Beteuerungen der Umfangsgleichheit von Menschen und Personen zum
Trotz würden auch in einem solchen Begründungsansatz alle diejenigen Men-
schen, die nicht mehr oder niemals die Potentialität zur personalen Selbstbe-
stimmung haben, wie z. B. Alzheimerpatienten im fortgeschrittenen Stadium
und von Geburt an geistig Schwerstbehinderte, aus dem Kreis der Personen
herausfallen.183

Gibt es dennoch einen Weg, die Personalität aller Menschen aus ihrer
Potentialität zu begründen? Was für eine Potentialität müßte das sein? Johan-
nes Rosado beschäftigt sich mit der Personalität von Anencephalen.184 Bei
ihnen ist klar, daß sie aufgrund ihrer physischen Ausstattung niemals die per-
sonalen Eigenschaften ausbilden werden. Wie kann ihnen dennoch personale
Potentialität zukommen? Rosado glaubt, daß man die Potentialität ganz an-
ders fassen müsse, nämlich als „primäre Potentialitäten“,185 „ontologisch-
strukturelle Anlagen (...), die in der aktuellen Wirklichkeit des Seienden (...)
gegeben sind.“186 Es handele sich um „prinzipielle Potentialitäten, die in der
spezifischen Seinsweise der Individuen einer bestimmten Spezies begründet
sind.“187 Eine Klärung seines Begriffs von Personalität bleibt Rosado dabei
schuldig. Trotz seiner ungenauen Ausdrucksweise wird deutlich, daß es sich
hierbei im Grunde gar nicht um eine individuelle Potentialität handelt, son-
dern nur um die Anlage zur Personalität, die allgemein der menschlichen Na-
tur eigen ist.188 Ob dies ein gangbarer Weg zur Begründung der Personalität
aller Menschen ist, werde ich in Kapitel 3.6 untersuchen.

Gerd Haeffner hält noch ein anderes Verständnis für möglich und nötig,
das auf das einzelne menschliche Individuum abzielt: „Das, was eine Person
an spezifischen Akten hervorbringen kann – wenn die Bedingungen dafür ge-

                                          
183 Vgl. BIRNBACHER 1997, S. 17.
184 Anencephale sind Säuglinge, die ohne Gehirn geboren werden und im Normalfall eine

maximale Lebensdauer von einigen Stunden bis zu einigen Tagen haben. Vgl. ROSADO

1995, S. 221 f.
185 ROSADO 1995, S. 230.
186 Ebd., S. 228.
187 Ebd., S. 229. Einen ähnlichen Ansatz vertritt Honnefelder, vgl. HONNEFELDER 1991, S.

36.
188 Ähnlich auch HONNEFELDER 1998, S. 275: „Welche reale Potentialität aber einem iden-

tifizierbaren Individuum in der Weise zukommt, zu denen es sich entwickelt, wird bei
Lebewesen durch ihre Natur bestimmt.“
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geben sind –, ist also eine Manifestation dessen, was sie schon wesenhaft ist,
und nicht dasjenige, wodurch ein Naturwesen sich erst zu einer Person quali-
fiziert.“189 Der Mensch ist nach Haeffner immer schon eine Person, er trage
die Personalität in sich, ob er sie zur Erscheinung bringe oder nicht.190 Damit
ist erstmals die Personalität nicht mehr von der Präsenz personaler Eigen-
schaften abhängig: Alle Menschen sind Personen. Allerdings wird dieses Er-
gebnis mit der metaphysischen Prämisse erkauft, daß es ein von allen Er-
scheinungen unabhängiges personales Wesen gebe. Dieses bilde die Substanz
des Menschen und bringe die personalen Eigenschaften zur Erscheinung.
Damit ist der einzig gangbare Weg, den inklusionistischen Personbegriff mit-
tels des Potentialitätskonzepts plausibel zu machen, auf essentialistisch-
metaphysisches Gedankengut angewiesen. Auch Johann S. Ach teilt diese
Einschätzung: „Das Potentialitätsargument läßt sich mithin nur im Rahmen
einer metaphysischen Theorie aufrechterhalten.“191 Damit hängt es an einer
philosophischen Theorie, die in der heutigen Zeit einen äußerst schweren
Stand hat.

Unter metaphysischer Theorie bzw. Metaphysik möchte ich hier nicht
die Disziplin der Ontologie oder eine „große Erzählung“ oder eine kantisch
gedachte Vernunftkritik, sondern die metaphysica specialis von der Art einer
Seelenlehre verstanden wissen, die im Menschen eine immaterielle Substanz
vermutet, wie es in der abendländischen Philosophie über weite Strecken
hinweg geschah, heute jedoch fast nur noch in religiösen Nischen anzutreffen
ist. Allerdings hat auch eine solche metaphysica specialis ihren Ort nur im
Rahmen einer bestimmten metaphysica generalis. Die Überzeugung von der
Beweisbarkeit der Existenz einer unsterblichen und substantiellen Seele hat
schon Kant als unzureichend begründetes Urteil bzw. „transzendentalen Para-
logismus der reinen Vernunft“ abgelehnt.192 Hatte die Idee der Seele bei ihm
wenigstens noch eine praktisch-regulative Funktion,193 gilt sie und überhaupt
die Rede von einem „hinter“ der Erscheinung liegenden Wesen des Menschen
in der heutigen Philosophie weitgehend als irrational und obsolet. Da wir ein
Personkonzept ausfindig machen wollen, das auf möglichst breite, rational
begründete Zustimmung rechnen kann, eignet sich der metaphysische Ansatz
nicht.

Gibt es nicht-metaphysische Wege zur Begründung der Personalität aller
Menschen jenseits des Potentialitätsarguments? Es müßte zu zeigen sein, daß
eine Person mit den Stadien des Menschen, in denen die personalen Eigen-

                                          
189 HAEFFNER 1994b, S. 35. Vgl. FETZ 1988, S. 100-104.
190 Ebenso LOHNER 1993, S. 28 f., 32.
191 ACH 1993, S. 122.
192 KANT 1990b , S. B 399-413, vgl. S. B 383 f.
193 Vgl. ebd., S. B 672.
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schaften nicht zu tage treten, ganz identisch ist, so daß sich die Personalität
auch auf diese Stadien überträgt.

3.3  Die diachrone Identität der Person II

Wir haben bei der Untersuchung des exklusionistischen Personkonzepts gese-
hen, daß es nicht vermag, an die diachrone Identität anzuschließen, wie wir
sie uns in unserem lebensweltlichen Selbstverständnis, unabhängig von allen
theoretischen Überlegungen, als menschliche Personen zuschreiben.194 Viele
inklusionistische Theoretiker führen diese Argumentation weiter, um so die
Personalität aller Menschen zu begründen. Demnach handele es sich bei einer
menschlichen Person zeit ihres Lebens um eine identische Entität, die man
nicht in personale und nicht-personale Abschnitte unterscheiden könne. In
unserem natürlichen Selbstverständnis schreiben wir uns Identität nicht nur
für unsere bewußten Lebensabschnitte zu, sondern auch für diejenigen, in de-
nen wir unserer selbst nicht gewiß waren und sind. Ludger Honnefelder weist
vehement auf diese Struktur unserer praktischen Selbstauslegung hin, die alle
Lebensphasen umfaßt: „denn nie schreiben wir uns nur eine Geschichte zu,
die bis zum Beginn unserer Bewußtseinskontinuität reicht, vielmehr führen
wir unsere personale Identität bis auf den Zeitpunkt zurück, an dem das Le-
bewesen begann, das ich bin.“195 Dies drücke sich z. B. darin aus, daß man
sage: „Ich bin dann und dann geboren.“ Nicht nur das: Da wir uns auch als
Kind bestimmter Eltern verständen, führten wir „unsere Identität auf den
Zeitpunkt zurück, an dem dieses Kind als das von diesen Eltern gezeugte Le-
bewesen begann.“196 Honnefelder läßt die personale Identität also bei der
Empfängnis beginnen.

Hans Michael Baumgartner u.a. vertreten dieselbe Auffassung: Es gehö-
re „zu unserem praktischen Selbstverhältnis und Selbstverständnis, unsere
Identität auf deren zeitlichen Anfang zurück zu beziehen und als eine Einheit
zu begreifen.“197 Dabei beziehen diese Autoren ausdrücklich auch die zu-
künftigen Lebensphasen mit in die personale Identität ein: Die Kontinuität der
Person „zeigt sich in der Weise, in der wir uns rück- und vorblickend als mit
uns selbst identisch erfahren bzw. uns selbst Identität zuschreiben.“198 Also
könne man das Personsein nicht irgendwann im Leben beginnen und even-
tuell auch enden lassen. Das Personsein erstrecke sich somit über das ganze
menschliche Leben. Und die Sorge um den Erhalt der Identität, das heißt der

                                          
194 Vgl. Kapitel 2.5.
195 HONNEFELDER 1998, S. 278.
196 Ebd. Vgl. SPAEMANN 1991a, S. 126, 135; SPAEMANN 1991b, S. 140.
197 BAUMGARTNER U.A. 1997, S. 235.
198 Ebd., S. 233.



59

Wunsch, nicht getötet zu werden, beziehe sich auf alle Phasen des Lebens,
sowohl auf die Zukunft als auch auf die Vergangenheit, so daß zur Identitäts-
sorge der Person auch „das Interesse gehört, nicht zu einem früheren Zeit-
punkt getötet worden zu sein.“199

Honnefelder und Baumgartner verstehen die Person vor allem als ein
sittliches Subjekt, als „Subjekt selbst gesetzter und zu verantwortender Zwek-
ke“200 und knüpfen damit eng an Kant an, womit auch die Begründung für
ihre Schutzwürdigkeit gegeben ist: Die Person ist ein autonomes, selbstge-
setzgebendes Wesen, dessen Autonomie zu achten ist. Sie ist das „Subjekt
aller Zwecke“ und deshalb „Zweck an sich selbst“.201 Die Würde des Men-
schen besteht „in dieser Fähigkeit, allgemein gesetzgebend zu sein.“202

Kann dieser Personbegriff die Personalität aller Menschen begründen?
Nein, vielmehr gerät damit die Problematik des Identitätsargument ins Blick-
feld: Auch hier wird Personalität als Bewußtsein, diesmal als kantisch inter-
pretiertes sittliches Subjektsein, verstanden. Die Beschreibungen unseres
Selbstverständnisses, wie sie Honnefelder und Baumgartner geben, sind kor-
rekt. Wir verstehen uns tatsächlich als ein in der Zeit identisches Wesen mit
einem Lebensanfang und -ende, wobei auch die unbewußten Lebensphasen
miteinbezogen werden. Doch das Manko des darauf beruhenden Arguments
für die Personalität aller Menschen ist, daß diese Beschreibungen eben nur für
solche Menschen zutreffen, die ein derartiges Selbstbewußtsein haben. Wir
schreiben uns zwar diese personale Identität für unser ganzes Leben zu, aber
eben nur dann, wenn wir fähig sind, diese Zuschreibung vorzunehmen. Die
Analysen unseres Selbstverständnisses zeigen zwar, daß das personale Selbst-
verständnis – wenn es vorhanden ist! – nicht vom Bewußtsein seiner selbst als
eines identischen leiblichen Wesens zu trennen ist. Nicht aber wird dadurch
bewiesen, daß die als sittliches Subjekt verstandene Person auch dann schon
besteht, wenn nur die leibliche Seite der Person existiert, das sittliche Sub-
jektsein aber noch nicht in Erscheinung getreten ist. Das heißt, diese Analyse
begründet nicht das, was sie zu begründen vorgibt: die Personalität aller Men-
schen. Dasselbe gälte für das Identitätsargument, wenn der zugrundegelegte
Personbegriff nicht kantischer Prägung wäre, sondern anderweitig durch Be-
wußtseinsfähigkeiten bestimmt wäre.

Es gibt durchaus die objektive, von allen Selbstzuschreibungen unab-
hängige Identität des Organismus, der kontinuierlich, trotz aller gravierenden
Veränderungen von der Empfängnis an bis zum Tode derselbe bleibt. Insbe-
sondere seine genetische Ausstattung ist lebenslang exakt dieselbe. Doch

                                          
199 HONNEFELDER 1998, S. 278. Vgl. BAUMGARTNER U.A. 1997, S. 235.
200 BAUMGARTNER 1997, S. 239. Vgl. HONNEFELDER 1993, S. 250.
201 KANT 1994, S. 431.
202 KANT 1994, S. 440. Vgl. KANT 1990a, S. 87.
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darin besteht nicht die Identität der Person. Wenn beispielsweise Stephen
Schwarz sich explizit an Warrens mentalistischem Personbegriff orientiert
und feststellt, daß er vor vielen Jahren ein Fötus im Bauch seiner Mutter und
etwas später ein kleines Kind gewesen sei, und dann behauptet, daß er den-
noch „dieselbe Person geblieben“ sei,203 handelt es sich um eine Verwechs-
lung der Begriffe von Mensch und Person. Die bloße Kontinuität eines Orga-
nismus über Raum und Zeit ist nicht gleichzusetzen mit personaler Identität,
wenn man Personalität als Inbegriff von Subjektivität begreift.204 Die Abwe-
gigkeit dieser Gleichsetzung illustriert Birnbacher: „(...) denn ansonsten wäre
der Zehnjährige heute schon nicht nur der Zwanzig- und Dreißigjährige, der
er einmal sein wird und mit denen er zweifellos identisch ist, sondern auch
der spätere Leichnam, mit dem er (...) ebenso unzweifelhaft identisch ist.“ Ein
Lebewesen bleibt zwar durch alle Veränderungen hindurch dasselbe, doch
„entscheidend ist, daß sich die normativen Merkmale seiner reifen Phase nicht
ohne weiteres auf alle anderen Phasen übertragen lassen.“205

Wenn die körperliche Identität in der Selbstzuschreibung auf die Person
bezogen wird, handelt es sich also lediglich um eine Projektion.206 Das stellen
Baumgartner u.a. selbst unbeabsichtigt heraus, wenn sie schreiben, daß „die
Personalität in das Ursprungsgeschehen zurückprojiziert (wird): ‘Ich bin ge-
zeugt worden!’ Dieses Selbstverständnis der eigenen Herkunft wird intuitiv
plausibel auf alle übertragen, die zu sich Ich sagen.“207 Das ist richtig, aber es
sagen nicht alle Menschen zu sich „Ich“, und kein Mensch zeit seines Lebens.
Wenn ein eine Woche altes Kind getötet wird, wird es niemals dieses Ichbe-
wußtsein entwickeln und auch nicht zu der entsprechenden Projektion fähig
sein.

Selbst wenn man die Selbstzuschreibung der Identität mit der personalen
Identität gleichsetzen könnte, wäre das Identitätsargument allenfalls auf sol-
che Menschen anwendbar, die einmal das Bewußtsein ihrer Identität hatten,
dieses infolge eines Unfalls oder des Alters aber wieder verloren haben. Denn
die Zuschreibung der personalen Identität bezieht sich auf das ganze Leben,
das heißt auch auf spätere Phasen ihres Lebens, in denen sie eventuell ihr
Selbstbewußtsein wieder verloren haben mögen. Auf gar keinen Fall aber wä-
re dieses Argument für die Lebensphasen zutreffend, in denen ein solches
Identitätsbewußtsein noch nie aufgetreten ist. Dasselbe gilt für die Menschen,
die niemals dazu fähig sind, zu einem solchen Bewußtsein zu gelangen. Die
Personalität aller Menschen ist auf diesem Wege nicht zu begründen.

                                          
203 SCHWARZ 1992, S. 116.
204 Vgl. LEIST 1990, S. 113; SCHÖNE-SEIFERT 1990b, S. 108.
205 BIRNBACHER 1997, S. 17.
206 Vgl. LEIST 1990, S. 114.
207 BAUMGARTNER 1997, S. 234.
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Wir können feststellen, daß sowohl die Exklusionstheorie als auch die
Inklusionstheorie Schwierigkeiten mit der personalen Identität hat: Die eine
steht dem grundlegenden Alltagsverständnis von Identität fremd gegenüber,
die andere vermag die personale Identität nicht auf alle Phasen und Zustände
menschlichen Lebens zu übertragen.

Des Identitätsargumentes bedient sich auch Robert Spaemann, wenn er
sagt: „Das, was wir ‘ich’ nennen, beginnt nicht irgendwann in einem datierba-
ren Augenblick der menschlichen Biographie. Es erhebt sich in einer kontinu-
ierlichen Entwicklung aus der organischen Natur des Menschen.“208 Hierbei
ist unklar, was Spaemann mit dem identischen „Ich“ meint. Meint er das per-
sonale Selbstbewußtsein, das sich in der Selbstbezeichnung als „ich“ aus-
drückt? Dann ist die Aussage offensichtlich falsch, denn dieses auch sprach-
lich ausgedrückte Selbstbewußtsein tritt im Leben eines Menschen erst einige
Zeit nach der Geburt auf.209 Es beginnt also durchaus in einem datierbaren
biographischen Augenblick, mag dieser auch zeitlich gestreckt sein. Aber
Spaemann scheint etwas anderes im Sinn zu haben, nämlich die Vorstellung,
daß es eine Ich-Kontinuität über das Ichbewußtsein hinaus gibt; daß dieses
Ich auch unabhängig von der Ich-Erfahrung besteht. Er zielt auf eine persona-
le Substanz: „Alle empirischen Qualitäten sind nur die nach außen tretende
Erscheinungsform einer sich nicht als sie selbst zeigenden Substanz.“210 Auf
diese Weise wäre die Personalität aller Menschen zwar zu denken, brächte
jedoch wieder dasselbe Problem wie beim Potentialitätsargument: Die inklu-
sionistische Argumentation hinge von der Zustimmung zu einem substantia-
listisch-metaphysischen Verständnis des Menschen ab.

Noch ein Wort zu dem Rekurs auf Kant, der innerhalb der inklusionisti-
schen Persontheorie häufig vorgenommen wird. So wie die Exklusionisten
sich implizit oder explizit auf Locke berufen, greifen die Inklusionisten in ho-
hem Maße auf kantisches Gedankengut zurück.211 Kant bietet ihnen mit sei-
nem Personbegriff einen verlockenden, nicht-utilitaristischen Ansatz, die
Würde und die besonderen moralischen Rechte von Menschen zu begründen.
Sie beziehen sich auf Kants Personbegriff in der Annahme, er impliziere die
Personalität aller Menschen. Doch trifft diese Annahme zu? Kants Wortlaut
zufolge durchaus: Er unterscheidet nicht zwischen verschiedenen Menschen
und behauptet allgemein: „der Mensch (...) existiert als Zweck an sich

                                          
208 SPAEMANN 1987, S. 93.
209 Vgl. MÜTZEL 1995, S. 174 f.
210 SPAEMANN 1987, S. 93. Diese Stelle kennzeichnet Spaemann zwar als Referat, im wei-

teren Verlauf seines Texte gibt er aber zu erkennen, daß er sich dieser Anschauung an-
schließt.

211 Vgl. z. B. BAUMGARTNER U.A. 1997, S. 178-180, 198 f.; BECKMANN 1996, S. 295-297;
BECKMANN 1998, S. 250; HONNEFELDER 1993, S. 249 f.; HONNEFELDER 1996, S. 340 f.;
LÖW 1992, S. 296 f.; WILDFEUER 1998, S. 5.
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selbst“212 und habe einen unbedingten, inneren Wert, der sich nicht verrech-
nen lasse, d.i. „Würde“213. Der Grund für diesen normativen Status des Men-
schen liege darin, daß er durch seine Vernunft dazu fähig sei, sich selbst aus
Freiheit reinen, praktischen Gesetzen zu unterwerfen, das heißt Subjekt des
Sittengesetzes sein könne. Die Bedingung für den moralischen Status des
Menschen liegt nach Kant also in seiner Vernünftigkeit, weshalb er
„vernünftige Wesen“ als Personen versteht.214 Die Achtung gegenüber dem
Menschen ist daran gebunden, daß er Träger des Sittengesetzes ist. Zwar muß
der einzelne Mensch nicht stets vollkommen vernünftig, das heißt sittlich
handeln – das wäre eine utopische Forderung –, aber die Fähigkeit dazu muß
vorliegen.215 Dies ist bei den Menschen, die für die bioethische Frage nach
dem Lebensrecht relevant sind, nicht der Fall; allenfalls gibt es eine Anlage
zu der Fähigkeit, bei manchen auch nicht einmal das.

Kants Argumentation zufolge sind also nicht alle Menschen selbst-
zweckhafte Personen. Zwar grenzt er die Selbstzweckhaftigkeit innerhalb der
Menschheit nicht explizit ein, im Gegenteil: Er betont, daß die Achtung allen
Menschen zukomme: „die Würde der Menschheit besteht eben in dieser Fä-
higkeit, allgemein gesetzgebend“ zu sein.216 Dieser inklusionistische An-
spruch wird jedoch durch seinen eigenen Personbegriff nicht gedeckt.217 Ob-
wohl er in normativer Hinsicht eine Inklusion fordert, ergibt sich aus seinem
Ansatz eine Exklusion. Seinem bewußtseinstheoretischen Personbegriff tun
nicht alle Menschen Genüge.218 Damit steht Kant in demselben Dilemma, in
dem wir auch die bisherigen Inklusionstheorien angetroffen haben.

Zurück zur heutigen Inklusionstheorie: Die Beschreibung unseres identi-
tären Selbstverständisses konnte zwar nicht die Personalität aller Menschen

                                          
212 KANT 1994, S. 428.
213 Ebd., S. 435.
214 Ebd., S. 428. Vgl. KANT 1986, S. 223.
215 Vgl. zu dieser Unterscheidung die Untersuchung von RICKEN 1993, S. 246 f.
216 KANT 1994, S. 440.
217 An einer Stelle spricht Kant davon, daß durch Zeugung eines Kindes „eine Person ohne

Einwilligung auf die Welt gesetzt“ werde (KANT 1986, S. 280f). Diese Redeweise ist
aber dem theoretischen Problem geschuldet, daß es nicht denkbar ist, ein der Freiheit
fähiges Wesen zu schaffen, weshalb die Personalität eben angenommen werden müßte.
Dieser erweiterte praktische Gebrauch des Ausdrucks „Person“ ist aber nicht durch sei-
ne Definition gedeckt.

218 Diese Einschätzung der ethischen Leistungsfähigkeit des kantischen Personbegriffs teilt
auch FETZ 1988, S. 104. Obwohl ihm zugeneigt, gesteht er ein, daß Kants Personbegriff
nur auf jene Menschen „mit einer autonomen Ich-Identität“ anzuwenden ist. Vgl. ebenso
LINKE 1994, S. 405 f. In gewisser Weise sind die Konsequenzen von Kants Philosophie
noch weitgehender als die heutige Exklusionstheorie, denn nach ihm sind alle nicht-
vernünftigen Entitäten Sachen. Vgl. KANT 1994, S. 428. In der Exklusionstheorie hin-
gegen finden auch nicht-personale Fähigkeiten moralische Berücksichtigung, v.a. die
Empfindungsfähigkeit. Vgl. z. B. SINGER 1994, S. 158-176.
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aufweisen, hat aber gezeigt, daß wir uns nicht als ein unkörperliches sittliches
Subjekt oder selbstbewußtes Wesen verstehen, sondern den Leib selbstver-
ständlich mit einbeziehen. Um über diese Selbstzuschreibung hinaus die Per-
sonalität aller Menschen begründen zu können, die noch nicht, nicht mehr
oder niemals die personalen Merkmale zeigen, müßte man einen untrennbaren
Zusammenhang ihres Leibes mit der Personalität aufweisen können. Perso-
nalität und Leib dürfen in der Inklusionstheorie nicht dualistisch auseinander-
fallen. Welche Möglichkeiten gibt es dazu?

3.4  Die Einheit von Leib und Person

Wenn Jean-Pierre Wils betont, daß „der Leib in den moralischen Schutzbe-
reich von Personalität wesentlich hineingehört“219, gilt dies natürlich nicht nur
für die Inklusions-, sondern ebenso für die Exklusionstheorie. In beiden
Richtungen geht es ja gerade um den Schutz des personalen Lebens, und dies
ist ein leibliches Leben. Der Exklusionstheorie zufolge ist jedoch dieser Zu-
sammenhang von Leiblichkeit und Personalität nicht immer gegeben. Die In-
klusionstheorie sucht demgegenüber den notwendigen Zusammenhang von
Personalität und menschlichem Leib. Diese Absicht verfolgen alle inklusio-
nistischen Argumente, da es ja gerade darum geht, die Personalität auch für
diejenigen Lebensphasen oder diejenigen Menschen zu erweisen, bei denen
die leiblichen Voraussetzungen für die Hervorbringung der personalen Eigen-
schaften nicht ausreichen. Aber gerade an diesem zentralen Punkt sind die
bisherigen Argumente fehlgeschlagen. Der Zusammenhang von Leib und Per-
son wird zwar oft bemüht, so z. B. wenn Beckmann unentwegt von „der Ein-
heit von Geistigkeit und Leiblichkeit“ spricht.220 Doch wird selten geklärt,
wie diese Einheit zu denken ist. Welche Möglichkeiten gibt es, in dieser
Richtung die Personalität aller Menschen zu begründen?

Pöltner hält die Trennung von personalem und biologischem Leben des
Menschen für völlig unplausibel und weist darauf hin, daß die Einheit der
personalen und leiblichen Bestandteile des Menschen gerade in dem für die
exklusionistische Argumentation wichtigen Überlebensinteresse sichtbar
werde: „Wer seine ‘physische Existenz’ retten will, will nicht ein biologisches
Substrat als Voraussetzung personalen Lebens funktionstüchtig erhalten, son-
dern sich selbst retten. Im Überlebensinteresse wird die leiblich-personale
Einheit unserer selbst thematisch, nicht aber ein Unterschied zwischen uns
selbst und einem biologischen Substrat.“ Das Überlebensinteresse zeige

                                          
219 WILS 1994, S. 145. Ebenso BAUMGARTNER U.A. 1997, S. 192 f.
220 BECKMANN 1996, S. 304.
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nichts von einer Unterscheidung in wertvolle und wertneutrale Bestandteile
des menschlichen Daseins, sondern richte sich auf „das Dasein in der Einheit
und Ganzheit seiner Momente.“221

Das ist zweifelsohne eine zutreffende Beschreibung des Überlebensin-
teresses. Es intendiert eine Zusammengehörigkeit von Leib und Person und
steht somit der dualistischen Separation entgegen. Jedoch gilt dies nur für sol-
che Menschen, die ein solches Interesse auch tatsächlich haben. Überlebensin-
teresse ist nicht mit der Lust am Augenblick und dem Lebenstrieb zu ver-
wechseln, die es auch bei kleinen Kindern und Tieren gibt. Der Leib-Person-
Zusammenhang stellt sich auch bei diesem Argument als kontingent heraus.
Die Einheit von Leiblichkeit und Personalität ist sogar nur eine Einheit im
Erleben, die selbstverständlich nur dann auftritt, wenn sie auch erlebt wird,
das heißt, wenn auch das Selbstbewußtsein in Erscheinung tritt.

Das gleiche gilt für Wils leibphänomenologische Erkenntnis, „daß auch
der Leib gewissermaßen dem Bewußtsein inhäriert. Der Mensch kann seinen
Leib niemals restlos zu seinem Körper vergegenständlichen.“222 Hierbei be-
ruft er sich wie viele andere auf die luziden anthropologischen Analysen von
Helmut Plessner und Hermann Schmitz.223 So auch Dirk Lanzerath, der den
Menschen als eine „Einheit von Ich und Organismus“ ansieht, in der das Ich
einerseits seinem Körper exzentrisch gegenübertrete und andererseits mit dem
Körper als Leib identisch sei.224 Robert Spaemann fügt hinzu, daß auch alle
einzelnen fundamentalen leiblichen Funktionen in personale Kontexte einge-
bunden seien. Essen und Trinken, Sexualverkehr, etc., „sind beim Menschen
nicht etwas Apersonales, sondern (...) spezifisch personale Vollzüge und Re-
lationen.“225

Alle diese anthropologischen Einsichten sind richtig und wichtig gegen-
über den Verirrungen eines dualistischen Verständnisses des Menschen, wie
es vor allem von Descartes entwickelt wurde.226 Der Leib muß in die Perso-
nalität einbezogen werden, wie wir es auch in unserem Alltagsverständnis und
-erleben voraussetzen: Ein Schläger kann sich nicht auf die Entschuldigung
zurückziehen: „Ich habe nicht dich, sondern nur deinen Körper geschlagen!“
Wir gehen in unserem natürlichen Bewußtsein von einer „Verschränkung von
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222 WILS 1994, S. 143.
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225 SPAEMANN 1996a, S. 255.
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des 20. Jahrhunderts, in denen ein „leibseelischer Monismus“ konzipiert wurde. Doch
gibt er selbst zu, daß „viele der anthropologischen Theorien nicht hinreichend gegen
skeptische Einwände gesichert“ sind. Vgl. SIEP 1993, S. 40-44, hier: S. 44. Vgl. dazu
auch TELLENBACH 1988.
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Selbst und Leib, von Geist und Körper, von leiblicher und personaler Natur
aus.“227 Menschliche Personen sind nur als leibliche Personen vorstellbar,
Leiblichkeit gehört zur Totalität des Personseins.

Doch damit ist nicht gesagt, daß mit der bloßen Leiblichkeit oder Kör-
perlichkeit zugleich schon Personalität gegeben ist. Es gibt zwar die „Einheit
von Ich und Organismus“, aber natürlich nur dann, wenn auch dieses Ich be-
steht. Die Einbeziehung des Leibes in das menschlich-personale Bewußtsein
hat zur Bedingung, daß dieses Bewußtsein existiert. Wenn die Personalität als
ein Bewußtseinsphänomen verstanden wird – und das tun alle diese Autoren
auf die eine oder andere Weise228 –, dann leistet diese psychische Einbezie-
hung des Leibes in die Personalität nicht das, was sie leisten soll: die Begrün-
dung der identischen Extension von Personalität und Menschsein.

Einen anderen Weg zur Integration von Leib und Person schlägt Haeff-
ner ein, wenn er die Behauptung aufstellt: „Alles menschlich Personale hat
auch – in einem mehrfachen Sinn, dessen innere Einheit schwer zu bestimmen
ist – eine naturale Seite.“ Er spricht von einer „geheimen Verwandtschaft“, in
der das „Von-sich-Her der freien Entscheidung“ mit „dem Von-selbst des
Wachsens und Reifens in der Natur“ stehe.229 Sieht man von der geheimnis-
umwobenen Ausdrucksweise ab, scheint Haeffner sagen zu wollen, daß die
Personalität nicht frei von natural-leiblichen Bedingungen sei. Die Leiblich-
keit werde demnach nicht bloß psychisch in die Personalität einbezogen, son-
dern sei ihre reale Grundlage.

Dieses Bedingungsverhältnis versucht Wils genauer zu explizieren, und
zwar gerade an dem für die Personalität so bedeutungsvollen Selbstbewußt-
sein. Er meint, daß das Selbstbewußtsein im allgemeinen, gerade hinsichtlich
des bewußtseinsorientierten Personbegriffs, falsch verstanden werde, nämlich
als ein primär reflexives Phänomen. Demgegenüber vertritt er die Auffassung,
daß das Selbstverhältnis in Form eines ursprünglichen Vertrautseins mit sei-
nem Leib primär leibgebunden und vorreflexiv sei: „Die Vertrautheit der Per-
son mit sich ist erst in zweiter Instanz eine reflexive. Sie ist wesentlich
‘präreflexiv’. Die reflexiven Akte sind sekundär. Die Anwesenheit bei sich im
Selbstbewußtsein (...) scheint vielmehr auf der präreflexiven Gegenwart des
Leibes zu beruhen.“230 Deshalb könne die Diskussion über Personalität nicht

                                          
227 LANZERATH 1998, S. 81.
228 Bei Lanzerath ist es das „Ich“ (LANZERATH 1998, S. 101f); Wils nennt die Personalität

ein „Reflexionsphänomen“ (WILS 1994, S. 141); Pöltner spricht von Personen als
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229 HAEFFNER 1994, S. 38.
230 WILS 1994, S. 141.
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„auf die Frage nach der Anwesenheit von aktuellem Selbstbewußtsein unter
Einklammerung der Personalitätsrelevanz des Leibes verkürzt werden.“231

Auch mit diesen Hinweisen von Haeffner und Wils werden wichtige Er-
weiterungen eines rein bewußtseinstheoretisch verstandenen Personbegriffs
angedeutet. Menschliche Personalität läßt sich nicht als etwas von seinen
leiblichen Voraussetzungen Losgelöstes, sondern nur in seiner Abhängigkeit
vom Leib verstehen. Aber bietet diese Einsicht die Möglichkeit, allen Men-
schen diese leibgebundene Personalität zuzusprechen? Die Ansicht, daß das
personale Bewußtsein nicht ohne bestimmte physische Grundlagen hervorge-
bracht werden kann und die Höherentwicklung primitiverer, leibgebundener
Stufen der Erfahrung darstellt, dürften auch die Exklusionstheoretiker teilen.
Die Leibabhängigkeit der Personalität bedeutet jedoch nicht, daß die pure
leibliche Natur des Menschen selbst schon personal ist. Die Personalität steht
zwar in Abhängigkeit vom Leib, es gibt jedoch viele Menschen, die das, was
als Personalität bezeichnet wird, nicht hervorbringen. Die Bedingung, der
Leib, und das Bedingte, die Personalität, treten nicht notwendig zugleich auf.

Von welcher Perspektive aus die leiblich-personale Einheit auch gedacht
wird, ob das Bewußtsein als Leibbewußtsein gedeutet oder die leibliche Fun-
dierung der Personalität aufgedeckt wird – stets mißglückt dieser Begrün-
dungsansatz, weil genau das, auf das es moralisch ankommt, nicht immer ge-
geben ist. Stets wird vorausgesetzt, daß das personale Element existiert. Dies
ist aber nicht der Fall. Die Argumente reichen nicht über das bloß faktische
Beisammensein von Leib und Bewußtsein hinaus. So scheitert auch dieses
Argument an demselben Grund wie die nicht-metaphysischen Potentialitäts-
und Identitätsargumente. Mit all diesen Argumenten ist nichts für die Begrün-
dung der identischen Extension von Mensch- und Personsein gewonnen.
Recht besehen ist das kein sehr überraschendes Ergebnis, da Personalität stets
an Bewußtsein gebunden wird, das faktisch nicht bei allen Menschen zu jeder
Zeit gegeben ist. Damit legen diese Ansätze denselben empiristisch-
kognitivistischen Personbegriff zugrunde, wie ihn auch die Exklusionisten
verwenden. Genau darin besteht ihr Dilemma: Sie gebrauchen einen Person-
begriff, der zwangsläufig zu einer unterschiedlichen Extension von Mensch-
und Personsein führt, und versuchen gleichzeitig, diese Konsequenz zu ver-
hindern. Die Argumente sind dementsprechend dürftig. Diese Ansätze müssen
scheitern.

Allein die metaphysischen Ansätze zeigten bisher eine gewisse innere
Stringenz. So auch hier beim Leib-Argument. Thomas Sören Hoffmann z. B.
sieht ebenso einen engen Zusammenhang von Leib und Person, die sich
durcheinander individualisieren. Zusammen bildeten sie eine „differente Ein-
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heit als individuelle Totalität“.232 Gegenüber dem bewußtseinsphilosophi-
schen Paradigma aber betont er im Anschluß an Leibniz und Hegel, daß es
sich dabei um eine „substantielle Totalität des Personwesens“ handele.233

Leib und Bewußtsein seien von ihrer „ursprünglichen Einigung und kon-
kretsubstantiellen Identität“ her als „Momente eines und desselben ursprüng-
lichen Ganzen“ aufzufassen.234 Hoffmann geht also über das faktische Bei-
und Ineinandersein von Leib und Bewußtsein hinaus und postuliert eine le-
benslange substantielle Person-Leib-Einheit, die vom Auftreten von Bewußt-
sein unabhängig ist. Die einheitstiftende Ganzheit nennt er „Leben“, aller-
dings nicht im Sinne von wissenschaftlich erfaßbaren Naturvorgängen oder
subjektivem Erleben, sondern im Sinne eines „eigenursprünglichen, totalen
und unverfügbaren Lebens“, das Selbstzweckcharakter habe. Menschen stell-
ten einzigartige Individualisierungen dieses selbstzweckhaften Lebens dar.235

An ältere Traditionen knüpft Johannes Bonelli an: Er schreibt dem Menschen
eine einzigartige übersinnliche Geistseele zu, die mit dem Leib eine lebens-
lange untrennbare Einheit bilde, auch wenn sie nicht in Bewußtseinsäußerun-
gen sichtbar werde. Diese Einheit sei die menschliche Person und verleihe
dem ganzen Menschen eine absolute Würde.236

Wie immer man sich zu den Prämissen dieser Überzeugungen stellt, für
sich genommen vermögen sie plausibel zu machen, warum auch Menschen
ohne aktuelles Bewußtsein Anteil an moralischer Personalität haben – im Ge-
gensatz zu allen bisherigen nicht-metaphysischen Ansätzen, denen ihre eige-
nen Prämissen im Wege stehen. Da es jedoch solcherart metaphysischen An-
sätzen heutzutage an Überzeugungskraft fehlt, möchte man fragen, ob man
den moralischen Personstatus aller Menschen nicht doch ohne Metaphysik
begründen kann. Wenn dies möglich sein soll, darf Personalität überhaupt
nicht an individuellen empirischen Eigenschaften festgemacht werden, son-
dern muß ganz anders bestimmt werden. Ein möglicher Ansatz besteht darin,
die Personalität aller Menschen durch die personale Natur des Menschenge-
schlechts zu begründen.

3.5  Der personale Charakter der menschlichen Natur

Schon bei der Untersuchung des Potentialitätsargumentes sind wir darauf ge-
stoßen, daß zum Teil auch von Potentialität gesprochen wird, wenn gar nicht
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individuelle Potentialität, sondern eine allgemeine in der menschlichen Natur
angelegte Potentialität, die generische Potentialität gemeint ist.

Das Argument der generischen Potentialität findet sich beispielsweise
bei Spaemann, wenn er die Behauptung aufstellt, daß „Person jedes Wesen
einer Spezies (ist), deren normale Mitglieder die Möglichkeit haben, Ichbe-
wußtsein und Rationalität zu erwerben.“237 Ebenso vertritt Honnefelder man-
cherorts die Auffassung, daß wir mit dem Prädikat der Person nicht bestimmte
Eigenschaften bezeichnen, „die dem Menschen zukommen oder nicht zu-
kommen können, sondern dem Menschen, insofern ihm seiner Natur nach die
Entwicklungsform eines Subjekts zukommt.“238 Denselben Sinn hat Rosados
ontologisch ausgerichtete Rede von den „prinzipiellen Potentialitäten, die in
der spezifischen Seinsweise der Individuen einer bestimmten Spezies begrün-
det sind“ und nicht zur realen Ausprägung kommen müßten, um die Personali-
tät des Individuums zu zeigen.239 Personalität ist in all diesen Behauptungen
keine individuelle Qualität, sondern die Beschaffenheit der menschlichen
Gattung.

Wenn mit Natur jeweils die biologische Natur gemeint ist, brauchen wir
uns nicht lange mit diesem Ansatz aufzuhalten, denn es wird rasch deutlich,
daß er dann nicht nur ebensowenig, sondern noch weniger Aussicht auf Er-
folg hat als die zuvor behandelten. In ihm wird Personalität wiederum als Ei-
genschaft vorgestellt – allerdings als eine Gattungseigenschaft. Zwar ist es
keine Frage, daß die menschliche Natur im Sinne der biologischen Ausstat-
tung prinzipiell die Möglichkeit bietet, diese personalen Eigenschaften zu
realisieren, so daß die meisten Menschen Personen sind. Doch ebenso fraglos
ist, daß diese Ausstattung nicht in allen Lebensphasen eines Menschen und
bei manchen Menschen sogar niemals zur Ausbildung von Personalität aus-
reicht. Es ist nicht plausibel zu machen, warum diese biologische Gemein-
samkeit einen individuellen moralischen Schutzstatus begründen soll. Dieser
Ansatz hat noch weniger Überzeugungskraft als die anderen Argumente, weil
nach wie vor die Begründung des moralischen Schutzstatus von einer mora-
lisch ausschlaggebenden Fähigkeit abhängig gemacht wird, jedoch gar keine
Mühe mehr darauf verwendet wird, die Teilhabe des einzelnen Menschen an
dieser Fähigkeit darzulegen. Oder wie Birnbacher sagt: „Die Zuschreibung
des Personstatus wird weiterhin in Fähigkeiten fundiert, wenn auch nur in
Fähigkeiten anderer, normaler Exemplare der biologischen Gattung.“240

Durch die Loslösung des Personstatus von dem individuellen Besitz persona-
ler Eigenschaften gewinnt dieses Argument nicht an Plausibilität, sondern
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wird vollends inakzeptabel, da andererseits Personalität weiterhin als Inbe-
griff bestimmter moralisch relevanter Eigenschaften angesehen wird. Das Ar-
gument der generischen Potentialität ist letztlich eine Ausformung des Spezi-
esismus.

Nun verstehen aber die meisten Inklusionisten das Menschsein nicht als
eine biologische Kategorie und stehen damit in Einklang mit unserem le-
bensweltlichen Begriff des Menschen. Es mutet in der Tat merkwürdig an,
außerhalb der Zoologie mit „Mensch“ nur ein Exemplar einer biologischen
Spezies bezeichnen zu wollen. Unser gewöhnlicher Begriff vom Menschsein
ist immer auch ein sozialer und moralischer. Honnefelder z. B. wehrt sich ve-
hement gegen die Reduktion des Menschseins auf ein biologisches Faktum,
zu dem die Personalität bloß hinzutrete. Der Einwand des Speziesismus sei
nur dann berechtigt, „wenn man zuvor die Natur des Menschen auf das be-
schränkt, was die Taxonomie der Biologie erfaßt, und den Wert des Menschen
auf seinen biologischen Wert reduziert. Den absoluten Wert aber sprechen wir
nicht dem biologischen Substrat, sondern der Natur des Menschen zu, wie wir
sie in unserem lebensweltlichen Sprechen mit dem Ausdruck Mensch be-
zeichnen.“241 Aber gerade diese werthafte Dimension des Menschseins, die
Forderung nach moralischer Rücksicht gegenüber jedem einzelnen Menschen,
will ja begründet werden. Der Bezug auf die menschliche Natur im Sinne der
biologischen Natur leistet diese Begründung nicht.

In dem Zitat von Honnefelder deutet sich jedoch ein anderes Verständnis
von menschlicher Natur an. Es scheint nicht die biologische, sondern eine es-
sentiale Natur des Menschen gemeint zu sein, was aber nur recht verhalten
und undeutlich vorgetragen wird.242 Offensiv führt Ricken diese essentialisti-
sche Sichtweise ins Feld: Er attackiert die nominalistische Auffassung, nach
der sich das Wesen eines Individuums ändere, wenn ihm bestimmte Fähigkei-
ten fehlen, und plädiert ausdrücklich für die aristotelische Überzeugung, daß
ein Individuum durch die reale Wesenheit seiner Art bestimmt werde. Morali-
sche Personalität beruhe nicht auf faktischen Eigenschaften, sondern auf dem
Wesen der menschlichen Natur.243 Dieselbe klassische, antik-mittelalterliche
Sicht vertritt auch Spaemann: „Was ein Mensch von seinem Wesen her sei,
zeigt sich an einem normalen erwachsenen Menschen. An ihm sehen wir, daß
der Mensch ein Jemand, daß er wesentlich Person ist.“244 Der unvollkommene
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Mensch habe ebenso Personalität, zeige sie aber nicht; er berge in sich jenes
Geheimnis, „das wir Person nennen und das uns Ehrfurcht gebietet.“245

Dieser Ansatz läßt sich wiederum als die metaphysische Variante des
inklusionistischen Argumentes ansehen. Es scheint so, als hätten wir zum
wiederholten Male das Ergebnis, daß es die metaphysisch-essentialistische
Position ist, die als einzige die moralische Personalität aller Menschen plausi-
bel machen kann. Allerdings ist es fraglich, ob der moralische Sonderstatus
einem Individuum zugewiesen werden kann, wenn es nur eine einzelne Er-
scheinung eines realen Allgemeinen ist. Der bloße Exemplarcharakter vermag
wohl kaum moralische Achtung zu begründen. Wenn die essentiale Natur
dem einzelnen Menschen Personalität verleiht, müßte es sich um eine indivi-
dualisierte Natur handeln. Zur Begründung eines individuellen Lebensrechtes
bedürfte es einer individuellen personalen Substanz. Welcher dieser beiden
Ansätze verfolgt wird, ist nicht immer eindeutig erkennbar. Ricken scheint
eher den ersten, Spaemann den zweiten zu verfechten. Ricken bemerkt an-
scheinend die Problematik seines Ansatzes, denn zur Begründung der morali-
schen Rücksicht zieht auch er in kantischer Manier das sittliche Subjektsein
des Menschen heran und landet damit wieder in dem bekannten Dilemma des
bewußtseinstheoretischen Personbegriffs.246

Eines dürfte definitiv deutlich geworden sein: Die Personalität aller
Menschen ist nicht in bestimmten mentalen Eigenschaften zu finden, nicht in
individuellen und erst recht nicht in allgemeinen. Der klassische neuzeitliche
Begriff der Person, wie er von Locke und Kant geprägt wurde, hat sich als
ungeeignet dafür erwiesen, allen Menschen einen moralischen Schutzstatus
zuzuweisen. Die Gründung von moralischer Personalität in Bewußtsein führt
im Rahmen der Inklusionstheorie zwangsläufig zu Aporien und sollte deshalb
endgültig verabschiedet werden.

Gibt es andere, nicht-metaphysische Wege zur Begründung des Lebens-
rechtes aller Menschen? Das bewußtseinstheoretische Personkonzept ist für
das inklusionistische Anliegen nicht nur kontraproduktiv. Es ist auch äußerst
einseitig, da es den jeweiligen Menschen als isolierte Entität betrachtet. Men-
schen stehen aber in einem sozialen Zusammenhang, der ihnen nicht äußerlich
gegenüber steht, sondern konstitutiv für ihr gesamtes Dasein ist. Gerade auch
für dasjenige, was bisher vorrangig als Personalität verhandelt wurde, nämlich
das Selbstbewußtsein, scheint der soziale Zusammenhang eine unhintergehba-
re psycho-genetische und logische Bedingung zu sein, wofür zahlreiche em-
pirische und philosophische Untersuchungen sprechen.247 „Selbstbewußtsein
können (...) nur Wesen haben, die sich als eigenständige physische Existenzen
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auf anderes ihrer selbst vor anderen ihrer selbst beziehen.“248 Wenn die per-
sonalen Eigenschaften eine soziomorphe Verfassung haben, wenn soziale
Relationalität fundamentaler als Bewußtsein ist: Sollte man dann nicht sie als
das Konstituens der Personalität ansehen?

3.6  Personalität als Sozialität

Dafür, die Sozialität von Personen als maßgebend anzusehen, spricht schon
ihre Eigenschaft, Rechtsträger zu sein. Der konstitutive Sinn von Rechten
liegt in der Pluralität von Menschen bzw. in der wechselseitigen, interperso-
nalen Zubilligung dieser Rechte. Wenn es nur einen Menschen auf der Welt
gäbe, könnte nicht von Rechten die Rede sein. Rechte sind stets, unabhängig
von ihrer ethischen Begründung, auf die soziale Struktur des menschlichen
Daseins bezogen. Ein sozialtheoretischer Personbegriff ist uns bereits inner-
halb der Exklusionstheorie bei Steigleder begegnet. Hier wird er nun inklu-
sionistisch gewendet.

Mancher inklusionistische Autor verweist schlicht darauf, daß jedes
menschliche Wesen in soziale Verhältnisse, in „die soziale und geistige Ver-
netzung des Menschen“ eingebunden sei und daher als Person zu gelten ha-
be.249 Doch das ist ein unterbestimmter Begriff der Person, der nicht erklären
kann, warum in der sozialen Vernetzung überhaupt ein moralisch bedeutsa-
mes Moment liegt. Auch alle Haustiere und ebenso manche Sachen wie Com-
puter stehen in einem sozialen Gefüge, werden personal angesprochen bzw.
haben ihren Ort in der „sozialen Vernetzung“ und wären demnach Personen.
Selbstverständlich lassen sich weitaus niveauvollere Konzepte ersinnen, die
die Personalität in sozialer Relationalität verankern. Doch wir sind auf der
Suche nach einem moralisch gehaltvollen Begriff der Person. Die bloße sozia-
le Relationalität von Menschen ist noch nicht dazu in der Lage, ihr morali-
sches Personsein auszuweisen.250 Wenn die soziale Relationalität das Begrün-
dungsmoment für Personalität sein soll, dann muß es etwas in ihr geben, auf
dem sich der normative Anspruch in Form des Lebensrechtes gründen läßt.

H. Tristram Engelhardt jr. schließt deshalb an die Tatsache der Moral-
konstituierung an, die sich allein durch vernünftige Personen vollziehe. Er
versteht Personen als solche Wesen, „who are the constituents of the moral
community. Only persons are concerned about moral arguments and can be
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convinced by them. The very notion of a moral community presumes a com-
munity of entities that are selfconscious, rational, free of choose, and in pos-
session of a sense of moral concern.“251 Damit hält Engelhardt an dem exklu-
sionistisch-bewußtseinsphilosophischen Personbegriff fest. Diese moralischen
Subjekte nennt er Personen „im strikten Sinne“. Im Gegensatz zu den Exklu-
sionisten beachtet er jedoch, daß auch Menschen, die keine Personen im
strikten Sinne sind, aber ein Minimum an sozialer Interaktion zustandebrin-
gen, soziale Rollen innerhalb der Personengemeinschaft haben.252 Diese Men-
schen bezeichnet er als „soziale Personen“, wie z. B. kleine Kinder. Sie wür-
den von den eigentlichen Personen so betrachtet, als wären sie Personen im
strikten Sinne, obwohl sie es nicht sind.253

Zur Begründung des moralischen Respekts gegenüber den Personen im
strikten Sinne zieht Engelhardt die kantische Idee der Selbstzweckhaftigkeit
heran: ihnen komme eine unantastbare Würde zu. Dasselbe gelte nicht für die
sozialen Personen. Ihr Schutz liege darin begründet, daß den „echten“ Perso-
nen an dem Fortleben der sozialen Personen liege. Der Nutzen der Personen
im strikten Sinne am Leben der sozialen Personen führe dazu, den Lebens-
schutz auch auf letztere auszudehnen.254 Es handelt sich also um eine utilita-
ristische Argumentation.

Es ist schon fraglich, ob Engelhardts Konzept überhaupt zur Inklusions-
theorie zu zählen ist, denn nach dem Kriterium der sozialen Interaktion wären
Embryonen und Föten zumindest im Anfangsstadium nicht einmal soziale
Personen. Vor allem aber handelt es sich nur um einen indirekt begründeten
Lebensschutz für die sozialen Personen. Sie haben kein originäres Lebens-
recht, sondern nur ein Recht auf Schutz, sofern es ihnen von Personen verlie-
hen wird. Das Gutdünken der Personen ist kein notwendiger, sondern nur ein
kontingenter Tatbestand. Die faktische soziale Integration ist zu sehr von per-
sönlichen und gesellschaftlichen Wertschätzungen abhängig, als daß darauf
ein Recht auf Leben für alle Menschen gebaut werden könnte. In diesem Sin-
ne hält auch Wils diesen Ansatz für untauglich: „Das Konzept der sozialen
Person ist eine zu bewegliche Chiffre, als daß sie den Lebensschutz, der auch
denen gewährt wird, die keine moralisch Handelnden sind, wirksam gewähren
kann.“255 Nach diesem Konzept spricht unter bestimmten Bedingungen nichts
zwingend dagegen, soziale Personen als bloße Mittel zu gebrauchen oder sie
zu töten, wie denn auch die Begründung eines umfassenden strikten Lebens-
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rechtes von einem utilitaristisch erweiterten Kantianismus ohnehin kaum zu
erwarten ist.

Gänzlich frei von utilitaristischer Argumentation ist der Ansatz von
Martin Seel. Im Rahmen seiner differenzierten Studie über den Zusammen-
hang des moralisch Guten mit dem guten Leben verfolgt er eine Ethik der An-
erkennung, nach der allein die wechselseitige Rücksicht moralfähiger Subjek-
te auf Bedingungen eines guten Lebens den Sinn moralischer Verpflichtung
verständlich machen könne.256 Diese moralfähigen Subjekte, die Moral über-
haupt erst konstituieren, nennt er Personen.257 Durch den solcherweise eng
verwendeten Ausdruck „Person“ sollte man sich nicht schon zu der Annahme
verleiten lassen, es liege ein exklusionistischer Ansatz vor. Seel betont, daß
zwar die Verbindlichkeit moralischer Regeln aus der Wechselseitigkeit dieser
Verbindlichkeit resultiere, daß sich jedoch die so konstituierte moralische
Verpflichtung in ihrer Reichweite keineswegs auf moralische Subjekte be-
schränke.258 Für alle Menschen, die keine Personen, aber dennoch Adressaten
der Moral sind, führt er den Begriff des „moralischen Gegenübers“ ein.259

Auch sie könnten ein gutes oder schlechtes Leben haben. Personen würden
erkennen, daß es jenen wie ihnen selbst um ein für sie gutes Leben gehe, und
könnten daher nicht umhin einzusehen, daß sie ebenso moralisch zu berück-
sichtigen seien.260 In diesem Sinne plädiert Seel für einen „moralischen Uni-
versalismus“.261

Für die Zubilligung eines moralischen Schutzstatus gegenüber menschli-
chen Nicht-Personen spreche, so Seel, „das Argument der Angewiesen-
heit“.262 Zu den Bedingungen eines für sie guten Lebens gehöre nämlich, daß
sie auf menschlich-personale Zuwendung, auf soziale Interaktion angewiesen
seien. Diese Angewiesenheit sei anzuerkennen wie in der wechselseitigen
Anerkennung, auch wenn es sich hier um eine asymmetrische Anerkennung
und moralische Berücksichtigung handele.263 So seien z. B. Neugeborene in
besonderem Maße auf diese personale Zuwendung angewiesen und verdien-
ten „uneingeschränkte moralische Rücksicht“. Das gelte für alle geborenen
Menschen. 264 Ebenso seien ungeborene Menschen ein moralisches Gegen-

                                          
256 Vgl. SEEL 1995, S. 257-260.
257 Vgl. ebd., S. 260.
258 Vgl. ebd., S. 257-261. Moralität sei somit eine „dreistellige Relation“: „Moralische

Rücksicht ist Respekt unter Personen, gegenüber Personen und Nicht-Personen“ (ebd.,
S. 260f).

259 Ebd., S. 266.
260 Vgl. ebd., S. 264.
261 Ebd., S. 266.
262 Ebd., S. 272.
263 Vgl. ebd., S. 272-274.
264 Ebd., S. 277.
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über, denn auch sie verlangten in gewisser Weise nach sozialer Interaktion.265

Seel nimmt die ersten drei Monate einer Schwangerschaft von dem Tötungs-
verbot aus, da in dieser Zeit der Fötus noch nicht empfindungsfähig sei und
das Argument der Angewiesenheit noch nicht gelte.266 Damit ist er kein
„reiner“ Inklusionstheoretiker. Wegen der weitgehenden Inklusion fast aller
menschlichen Wesen in die Gemeinschaft der Schutzwürdigen erscheint es
aber dennoch berechtigt, ihn als solchen zu behandeln.

Seel bietet eine inklusionistische Theorie auf sehr hohem Reflexionsni-
veau, in der er zudem – wie hier nicht im einzelnen gezeigt werden konnte –
sehr differenziert und problemsensibel vorgeht. Der moralische Schutzstatus
hängt bei ihm nicht an bestimmten mentalen Eigenschaften, auch nicht an be-
liebiger sozialer Wertschätzung wie bei Engelhardt, sondern an der objektiven
sozialen Angewiesenheit der Nicht-Personen auf die Zuwendung der Perso-
nen. „Personen haben keinen privilegierten Status als moralisches Gegen-
über“267, alle Menschen haben Anspruch auf moralische Rücksicht. Aus die-
sem Grunde hält Rehbock es für angemessen, wenn Seel auch den Personbe-
griff auf alle Menschen anwenden würde.268

Es scheint so, als wäre damit das bisherige Dilemma der Inklusions-
theorie überwunden, als hätten wir endlich eine schlüssige Lösung der inklu-
sionistischen Aufgabe gefunden. Doch es scheint nur so. Seels Argumentation
für die moralischen Rechte auch derjenigen Menschen ohne Bewußtsein und
Handlungs- und Anerkennungsfähigkeit ist reichhaltig, differenziert und
undogmatisch, und dabei übersieht man leicht, daß er gar nicht das begründet,
worum es im inklusionistischen Projekt geht: das Lebensrecht dieser Men-
schen. Nach Seel ist die Forderung nach moralischem Respekt gegenüber al-
len menschlichen Wesen gerechtfertigt, nicht aber die Aufrechterhaltung ihres
Lebens. Die Rechtfertigung für moralische Rücksicht liegt in dem Bedürfnis
nach einem guten Leben und der Angewiesenheit auf personale Zuwendung.
Es besteht aber kein Verlangen nach Weiterleben, da diese Menschen keine
Vorstellung ihres Weiterlebens haben. Wenn diese Menschen leben und wei-
terleben sollen, ist selbstverständlich ein angemessener Umgang mit ihnen
moralisch geboten, aber es ist nicht geboten, daß sie weiterleben. In der Tat-
sache, daß man sich zu Nicht-Personen als einem Gegenüber verhält, liegt
kein Potential zur Begründung für die Forderung danach, daß dieses Gegen-
über auch weiterexistieren soll. Auch Tieren gegenüber nehmen wir eine per-
sonale Einstellung ein, auch wenn diese sie gar nicht erwidern können. Den

                                          
265 Vgl. ebd., S. 282-285.
266 Vgl. ebd., S. 285 f.
267 Ebd., S. 278.
268 Vgl. REHBOCK 1998, S. 82.
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Anspruch, daß nicht nur Personen, sondern alle Menschen „uneingeschränkte
moralische Rücksicht“269 verlangten, kann Seel nicht einholen.270

Bezeichnenderweise spricht er bei der Begründung der moralischen
Rechte von Nicht-Personen gar nicht vom Recht auf Leben, sondern nur all-
gemein von moralischen Rechten. Moralische Rechte jedoch gibt es viele.
Durch diese ungenaue Ausdrucksweise stellt sich der Eindruck ein, daß zu-
gleich ein Lebensrecht begründet sei. Dieser Eindruck trügt. Moralische
Rechte zu haben, impliziert nicht zwangsläufig den Besitz des Lebensrechtes.
Seels Ansatz unterscheidet sich daher im Ergebnis, das freilich nicht von ihm
intendiert war, letztlich wenig von exklusionistischen Ansätzen, wie sie z. B.
Singer vertritt, der ja auch vehement eine bestimmte moralische Rücksicht
gegenüber empfindungsfähigen Nicht-Personen fordert.271 Seels verbale Un-
terscheidung zwischen Personen und Nicht-Personen ist also durchaus konsi-
stent, in ihr deutet sich das nicht-inklusionistische Ergebnis seiner Argumen-
tation an. Es handelt sich um eine überzeugende Begründung eines über die
Persongemeinschaft hinausgehenden moralischen Respekts, nicht jedoch um
eine stichhaltige Inklusionstheorie.

So führt auch das Verständnis von moralischer Personalität als Sozialität
nicht zum gewünschten Ergebnis. Sowohl Engelhardts utilitaristische Erwei-
terung des kantischen Personkonzepts als auch Seels differenzierte Ethik der
Anerkennung vermag nicht das Lebensrecht aller Menschen plausibel zu ma-

                                          
269 SEEL 1995, S. 277.
270 Ebenso wenig erfolgreich ist der Ansatz von Tugendhat, für den der Begriff der Person

nicht zentral ist, weshalb ich ihn hier nur am Rande erwähne. Das Konzept und seine
Problematik ist dem Seelschen Ansatz jedoch ganz ähnlich. Auch er vertritt eine aner-
kennungstheoretische Ethik. So ist für Tugendhat Moral durch eine „Gemeinschaft ko-
operativer Wesen“ konstituiert (TUGENDHAT 1995, S. 193). Achtung sei nur gegenüber
den kooperationsfähigen Subjekten der Achtung möglich. Sie müsse sich aber nach Tu-
gendhat auch auf die Wesen erstrecken, die noch nicht kooperationsfähig sind, sich aber
auf dem Wege dorthin befinden. Kinder gehören in diesem Sinne auch zur moralischen
Gemeinschaft. Daher ist ihre Tötung Unrecht (vgl. ebd., S. 193-195). Allerdings setzt
Tugendhat die moralisch maßgebliche Zäsur bei der Geburt an, weil Ungeborene an-
geblich noch nicht kommunizieren würden, was natürlich einigermaßen unplausibel ist
(vgl. ebd., S. 194; vgl. dazu auch die Kritik bei SEEL 1995, S. 284) Damit ist er noch
weniger als Seel als Inklusionstheoretiker anzusehen. Entscheidend für die Beurteilung
der Leistungsfähigkeit seines Konzeptes ist aber, daß es nicht einzusehen ist, warum
Menschen, die noch nicht kooperationsfähig sind, den gleichen moralischen Status wie
die kooperationsfähigen Menschen haben sollen. Auch Kooperationsfähigkeit ist eine
Eigenschaft, die man haben oder nicht haben kann. Bestimmte Menschen wie kleine
Kinder haben sie nicht, ein Neugeborenes ist nicht kooperationsfähig. Tugendhat ver-
fällt somit dem Problem des Potentialitätsargumentes, bei dem Möglichkeit und Wirk-
lichkeit unberechtigterweise auf eine Stufe gestellt werden. Mit anderen problemati-
schen Fällen wie den Altersdementen befaßt sich Tugendhat gar nicht. Auch bei ihnen
ist die moralisch ausschlaggebende Eigenschaft nicht gegeben.

271 Vgl. SINGER 1994, S. 158-176.
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chen. Die Integration des Sozialen in den Personbegriff ist anthropologisch-
theoretisch von größter Wichtigkeit, doch ist keine Theorie in Sicht, die auf
dieser Grundlage die moralische Personalität von Menschen zu begründen
vermag.

Nach Rehbock ist die Schwäche von Seels theoretischem Ansatz darauf
zurückzuführen, daß er nicht genügend „zwischen den Ebenen der Sinnkonsti-
tution (der Moral, R.K.) und des faktisch Gegebenen“ unterscheide und da-
durch wieder in die Nähe empiristischer Persontheorien gerate.272 Auch Seel
halte sich bei der Begründung der moralischen Rechte noch zu sehr an die
faktisch gegebene Eigenschaft der Moralfähigkeit. Die Zuschreibung des Per-
sonstatus müsse stattdessen vollständig von den kontingenten Attributen der
einzelnen menschlichen Wesen losgelöst werden. Um eine solche nicht-
empiristische Persontheorie zu entwickeln und so die Personalität aller Men-
schen schlüssig zu begründen, bedürfe es in stärkerem Maße „einer sinnkriti-
schen Reflexion der begrifflichen und praktischen Möglichkeitsbedingungen
der Rede und Erfahrung des Menschen von sich selbst.“ Solch eine für die
Inklusionstheorie erforderliche Sinnanalyse des Personbegriffs, eine
„phänomenologische oder begrifflich-grammatische Analyse menschlicher
Grundverhältnisse“ findet Rehbock in Teilen von Spaemanns Persontheo-
rie.273

3.7  Personalität als unhintergehbare Struktur menschlichen Lebens

Spaemann möchte radikal mit der Auffassung brechen, Personalität hänge
vom Vorhandensein irgendwelcher Eigenschaften ab. Personen sind ihm zu-
folge die Träger von Eigenschaften, und Personalität bezeichne die Seinswei-
se von Menschen: „Person ist kein Artbegriff, sondern die Weise, wie Indivi-
duen der Art ‘Mensch’ sind.“274 Diese Seinsweise besteht darin, daß jeder
Angehörige dieser menschlichen Persongemeinschaft einen unverwechselba-
ren Platz innehat.275 Denn Personen hätten eine „innere Differenz“, durch die
sie „aus der Zentralstellung hinaus(treten), die jedes natürliche Lebewesen im
Verhältnis zu seiner Umwelt einnimmt.“276 Positiv heißt das, daß sie nicht ih-
re Natur wie Tiere einfach hätten, sondern sich zu ihr noch einmal verhielten,

                                          
272 REHBOCK 1998, S. 86.
273 Ebd., S. 79; vgl. S. 74 f.
274 SPAEMANN 1996a, S. 263. Ein ähnliches Verständnis von Personalität vertritt auch Pölt-

ner. Vgl. PÖLTNER 1992, S. 20; PÖLTNER 1995, 133 f. Spaemann entwickelt in
SPAEMANN 1996a eine umfassende und äußerst komplexe Theorie der personalen
Seinsweise des Menschen. Wir können nur einige Kernpunkte betrachten.

275 Vgl. SPAEMANN 1996a, S. 12, 263; vgl. auch SPAEMANN 1996b, S. 225.
276 SPAEMANN 1996a, S. 23.
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Freiheit besäßen und somit nicht bloß Angehörige ihrer Art, sondern selbstur-
sprüngliche Individuen seien.277 So gingen Personen als Subjekte nicht ein-
fach in ihren Akten auf, sondern bildeten selbständige, „kontinuierliche Akt-
zentren“.278 Personen seien nicht etwas, sondern jemand von inkommensurab-
ler Einzigkeit und Würde. Hierauf beruhe ihre moralische Ausnahmestel-
lung.279

Liegt hier nicht entgegen der Ankündigung wiederum ein attributiver
Personbegriff vor, zumal ein sehr anspruchsvoller und exklusiver? Es ist evi-
dent, daß die von Spaemann zur Charakterisierung der personalen Seinsweise
des Menschen herangezogenen Eigenschaften – Selbstdistanz, Freiheit, Indi-
vidualität – hochentwickelte Fähigkeiten im Bereich des Bewußtseins darstel-
len, über die beileibe nicht alle Menschen verfügen. Spaemann aber meint,
daß es zur „Anerkennung als Person nicht auf das tatsächliche Vorhandensein
dieser Merkmale ankommt“.280 Eine paradoxe Situation: einerseits sei Perso-
nalität mit Hilfe bestimmter Merkmale beschreibbar, andererseits komme es
auf diese Merkmale gar nicht an. Wie kann dieser Widerspruch aufgelöst
werden?

Spaemanns Antwort liegt darin, daß die Personalität bei jedem Menschen
unabhängig von seinem empirisch gegebenen Zustand vorausgesetzt werde.
Das Fehlen der personalen Eigenschaften z. B. bei Neugeborenen oder Al-
tersdementen lasse sich nur als Zustand von Personen adäquat beschreiben.
Wir nähmen z. B. schwer debile Menschen nicht als Dinge oder als Tiere ei-
ner eigenen Art, als Wesen mit einer „spezifischen Normalität“ wahr, sondern
als unnormale, kranke Personen.281 Mit kleinen Kindern gingen wir nicht in
dem Bewußtsein um, Personen zu generieren, sondern wir träten ihnen von
Anfang an mit der Art von Zuwendung entgegen, die für Personen vorbehal-
ten ist. Das heißt, wir behandelten sie als Personen, setzten ihr Personsein
unwillkürlich voraus, und bekanntlich könnten nur die auf solche personale
Weise behandelten Kinder gesund heranwachsen und die personalen Qualitä-
ten ausbilden.282 Insofern sei ein Mensch von Beginn an eine Person, ein Je-
mand: „Es gibt keinen gleitenden Übergang von ‘etwas’ zu ‘jemandem’.“283

                                          
277 Vgl. ebd., S. 42. Vgl. SPAEMANN 1996b, S. 222. Dieses Charakteristikum von Personen

entspricht den von Frankfurt eingehender untersuchten „Volitionen zweiter Ordnung“
(„secondary volitions“). Vgl. FRANKFURT 1997.

278 SPAEMANN 1996a, S. 67-69.
279 Vgl. ebd., S. 81, 136, 175, 196.
280 Ebd., S. 11.
281 Ebd., S. 259 f.
282 Vgl. ebd., S. 11, 256-258, 261; vgl. auch SPAEMANN 1991a, S. 126; SPAEMANN 1991b,

S. 141. Dieselbe Idee findet sich in bezug auf Ungeborene bei KOBUSCH 1997, S. 274:
„Aber offenkundig wird der Embryo, bzw. der Fötus (...) in der Lebenswelt als ein ens
morale behandelt und angesehen.“

283 SPAEMANN 1996a, S. 258.
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Personsein entstehe nicht durch Anerkennung, sondern Anerkennung baue
gewissermaßen auf dem Personsein.284

Andererseits mache gerade diese interpersonale Anerkennung den Sinn
des Personbegriffs aus: Personsein sei „nur im Akt der Anerkennung gege-
ben.“285 Denn Personsein existiere nicht im Singular und nicht allein faktisch
in einer Vielzahl von Personen, sondern sei notwendig bestimmt durch die
wechselseitigen Relationen der Personen zueinander: „Personsein ist das Ein-
nehmen eines Platzes, den es gar nicht gibt ohne einen Raum, in dem andere
Personen ihre Plätze haben.“286 Personale Individualität und Sozialität sind
demnach untrennbar miteinander verbunden. Personsein gebe es nur in einer a
priori „auf Anerkennung basierenden wechselseitigen Beziehung“287, in einem
„apriorischen Beziehungsraum“288. Menschen seien ungeachtet ihrer tatsäch-
lichen Fähigkeiten in diese personale Gemeinschaft einbezogen. Personsein
sei somit nichts der äußeren Wahrnehmung Gegebenes, sondern ausschließ-
lich in der Anerkennung zugänglich. Diese Anerkennung sei die Form, wie
Personen „wahrgenommen“ würden.289 Und in dieser anerkennenden Wahr-
nehmung von Personen liege auch alles moralische Sollen ihnen gegenüber
begründet: „Die Pflichten von Personen gegen andere Personen ergeben sich
aus der anerkennenden Wahrnehmung dieser Personen.“290

Was Spaemann hier unternimmt, scheint also nichts weniger als der Ver-
such einer transzendentalen Bestimmung des Personbegriffs zu sein, womit er
sich prinzipiell von allen vorhergehenden Personbegriffen unterscheidet, die
allesamt nicht über die empiristische Bestimmung des Personbegriffs hinweg-
kamen.291 Personalität scheint die Bedingung der Möglichkeit menschlichen
Lebens zu sein. In derselben Weise hält auch Rehbock die Unterstellung von
Personalität für eine der unhintergehbaren „anthropologischen Präsuppositio-

                                          
284 Vgl. ebd., S. 11, 257 f.
285 Ebd., S. 193.
286 Ebd.
287 Ebd., S. 11.
288 Ebd., S. 196.
289 Ebd., S. 194: Das Personsein „ist wesentlich das nie Gegebene, sondern in freier Aner-

kennung Wahrgenommene.“
290 Ebd., S. 195. Vgl. SPAEMANN 1991b, S. 133. Hier findet sich auch ein Bezug auf Le-

vinas Philosophie des Anderen. Vgl. auch Pöltner, der von der Erfahrung des unbeding-
ten Gutseins spricht, das Eltern der Existenz ihrer Kindern gegenüber von Anbeginn
hätten. Vgl. PÖLTNER 1992, S. 28 ff.

291 Spaemann läßt sich als eine hegelianisch gedachte Überwindung beider Persontheorien
lesen, der bewußtseinstheoretischen und der sozialtheoretischen. Er lehnt die von ihnen
jeweils gedachte alleinige Konstituierung der Personalität durch Bewußtsein bzw. Aner-
kennung ab, bewahrt aber sowohl den Gedanken eines konstitutiven Zusammenhanges
zwischen Personen und Anerkennung als auch den, daß sich die Anerkennung auf ein
nicht von ihr Gesetztes beziehe. Vgl. zu dieser Interpretation SCHICK 1998, S. 256.
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nen (...) der Semantik unserer moralischen Sprache.“292 Sie stellt fest, daß
„Personalität nicht als eine empirische Eigenschaft allererst festgestellt wer-
den müßte, sondern in unserer Begegnung mit Menschen, vor jeder konkreten
Einzelerfahrung, präsupponiert wird. Personalität ist ein wesentlicher Aspekt
unserer Einstellung zum Anderen als Mensch, und zwar selbst dann, wenn er
nicht positiv als Person in Erscheinung tritt, (...) nicht über die dafür notwen-
digen Fähigkeiten verfügt, in irgendeiner Weise krank oder behindert ist
(...).“293 Indem dieser Ansatz die Personalität nicht empiristisch bestimmt, be-
freit er sich von dem aussichtslosen Zwang zur Vermittlung zwischen eigen-
schaftsbestimmter Personalität und faktischer Nichtexistenz dieser Eigen-
schaften, in dem alle bisher behandelten nicht-metaphysischen inklusionisti-
schen Theorien verfangen waren.

Spaemann und Rehbock wiederholen also nicht den alten Fehler des
empiristischen Personbegriffs. Aber wie steht es mit der Überzeugungskraft
ihrer transzendentalen Persontheorie? Sie steht und fällt mit der Vorausset-
zung, daß die Unterstellung der Personalität unabdingbar sei. Genau diese
Voraussetzung trifft jedoch nicht zu. Es besteht keinerlei logische oder psy-
chologische Notwendigkeit, alle Menschen als Personen zu verstehen bzw.
allen Menschen mit der personalen Einstellung zu begegnen. Die Behauptung,
Menschen könnten nicht umhin, andere Menschen ungeachtet ihrer Eigen-
schaften und Zustände als Personen wahrzunehmen, ist schlicht falsch. So
überaus reflektiert vor allem Spaemanns anthropologisch-ontologische Ana-
lyse auftritt, erscheint doch ihr Ergebnis angesichts der bioethischen Perso-
nalitätsdiskussion geradezu verwegen. Denn daß es diese Diskussion gibt, ist
der schlagendste Beweis für die Falschheit der These von der Unhintergeh-
barkeit von Personalität. Wenn sie zuträfe, gäbe es nicht die Exklusionstheo-
rie mit ihren vielen Vertretern. Man könnte zwar erwidern, daß diesen Theo-
retikern, indem sie die Tatsache der umfassenden anerkennenden Wahrneh-
mung von Menschen als Personen leugnen, ein fundamentales Element
menschlicher Erfahrung fehle. Doch diese psychologisch-persönliche statt
philosophische Rede würde den Exklusionisten freilich wenig imponieren.

Spaemanns und Rehbocks Beobachtungen sind nicht völlig falsch, im
Gegenteil: Sie sind von erheblichem Wert, aber nur als Phänomenologie einer
kontingenten kulturellen Praxis. Tatsächlich wird gemeinhin das Verhalten
insbesondere kleiner Kinder so gedeutet, als ob es sich um das Verhalten um
sich selbst wissender, moralisch selbständiger Menschen handeln würde.
Doch der Umgang mit solchen Menschen kann auch anders aussehen, und er
sieht tatsächlich oftmals anders aus. Die Beobachtung, daß den Menschen
ohne personale Eigenschaften in einer Art von „Du-Evidenz“ Personalität und
                                          
292 REHBOCK 1997, S. 72.
293 Ebd., S. 75.
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damit verbundene Rechte zugesprochen werden, kann nicht einsichtig ma-
chen, daß ihnen diese Rechte in einem für jedermann einsichtigen Sinn zu-
kommen.294 Es handelt sich also im Kern gar nicht um einen transzendentale
Persontheorie, sondern größtenteils nur um eine phänomenologische Anthro-
pologie im transzendentalen Gewande.

Dennoch bleibt eine Verwunderung darüber bestehen, daß ein Denker
vom Range Spaemanns einem solch offensichtlichen Irrtum aufsitzt. Wie
kann er etwas so evidentes wie die massive Faktizität nicht-personaler Ein-
stellungen gegenüber Menschen übersehen? Gerade die exklusionistischen
Thesen haben doch seine ganze persontheoretische Untersuchung provoziert.
Natürlich übersieht er sie nicht. Haben wir es uns mit der Kritik an ihm viel-
leicht doch etwas zu einfach gemacht?

Ein Problem von Spaemanns Person-Philosophie ist, daß er seine Vorge-
hensweise nicht explizit reflektiert. Auch Rehbock moniert, daß seine Aus-
führungen oft zu „unbestimmt und suggestiv“ seien und dadurch gelegentlich
eine „metaphysisch-essentialistische Lesart“ nahelegt werde.295 Dafür lassen
sich in der Tat zahlreiche Beispiele anführen. Nicht nur Spaemanns Rede von
der menschlichen Natur klingt nach einem essentialistischen Verständnis.296

Auch wenn er sagt, daß die „Anerkennung nicht dem Personsein als dessen
Bedingung vorausgeht, sondern auf einen Anspruch antwortet, der von je-
mandem ausgeht“297, hat man den Eindruck, mit Personalität sei nicht eine
unhintergehbare, intersubjektive Voraussetzung, sondern eine Anerkennung
gebietende personale Substanz gemeint. So schreibt er denn auch, Personsein
sei „im eminenten Sinn Existieren-aus-eigenem-Ursprung“298, und die Person
„ist Substanz. Sie beginnt nicht später als der Mensch zu existieren und hört
nicht früher auf.“299 Die substantielle Person stehe jenseits aller qualitativen
Bestimmungen. Das, was einer Person Einzigartigkeit verleihe, seien nicht
ihre individuellen Eigenschaften, sondern ihr absolut einzigartiges Wesen.
„Alle Namen, mit denen die Person benannt wird, meinen zwar diesen Einzel-
nen, aber sie können nicht sagen, was sie meinen.“300 Dieser Einzelne entzie-
he sich jeder menschlich-sprachlichen Benennung, da er letztlich göttlicher
Abkunft sei. So sagt Spaemann im Anschluß an die Beschreibung mystischer
Erfahrungen: „Was der Mensch ‘berührt’, wenn er im Ichbewußtsein die
Gottheit berührt, ist nicht ein Meer, in dem er als Individualität verschwindet,

                                          
294 Dies ist auch Birnbachers Haupteinwand gegen Spaemanns Ansatz. Vgl. BIRNBACHER

1997, S. 19.
295 REHBOCK 1998, S. 79 f., 74.
296 Vgl. SPAEMANN 1996a, S. 26, 210, 254.
297 Ebd., S. 11, vgl. S. 262.
298 Ebd., S. 257.
299 Ebd., S. 261, vgl. S. 166.
300 Ebd., S. 160.
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sondern der Ort, an dem er schlechthin unverwechselbar dieser Mensch und
als dieser Mensch gemeint ist.“301

Ich denke, es ist unübersehbar, daß Spaemann nicht nur manchmal eine
„metaphysische Lesart nahelegt“, sondern unübersehbar einer metaphysischen
Konzeption folgt, wie es auch schon oben mehrfach deutlich wurde.302 Er zielt
somit nicht so sehr auf eine transzendentale, als vielmehr auf eine transzen-
dente Personalität. Personalität bestehe nicht in einer „kontrafaktischen Un-
terstellung“,303 sondern in einem unter Umständen contra alle empirische
Fakten unterstellten personalen Sein. Nur dank dieser metaphysischen Fun-
dierung seiner Theorie wird verständlich, warum Personalität „nicht das Er-
gebnis einer Entwicklung, sondern immer schon die charakteristische Struktur
einer Entwicklung“ sei,304 und alle Menschen unter allen Umständen als Per-
sonen zu gelten haben. Die Person-Substanz sei es, die die Ausbildung der
typischen personalen Fähigkeiten ermögliche und ungeachtet ihrer realen Er-
scheinung moralischen Respekt gegenüber jedem Menschenleben einfordere.

So zeigt sich auch hier wieder das mittlerweile sattsam bekannte Phäno-
men, daß die inklusionistische Idee allein auf metaphysischem Wege stringent
darzulegen ist. Die starken Anteile moderner Anerkennungstheorie in Spae-
manns Theorie widersprechen der metaphysischen Grundtendenz nicht
zwangsläufig, sondern können als Ergänzung verstanden werden, die das
reale Dasein menschlicher Personen aufklärt.305 Gleichwohl stehen diese theo-
retischen Elemente miteinander in einer Spannung, die er leider nicht aufklärt.

3.8  Zweifelsargument / Resümee

Wir stehen vor dem bemerkenswerten Ergebnis, daß trotz intensiver und
mannigfaltiger theoretischer Anstrengungen, trotz differenzierter Fassungen
der Personalität, divergenter Perspektiven und diverser moralphilosophischer
Ansätze keiner der sieben philosophischen Argumente in der Lage ist, ohne
metaphysische Anleihen einen schlüssigen inklusionistischen Personbegriff
zu präsentieren. Die Inklusionstheorie steht vor der Alternative, entweder ei-

                                          
301 Ebd., S. 161.
302 Allerdings gibt sich Spaemann erstaunlich viel Mühe, diese metaphysische Grundfär-

bung seines Denkens im Rahmen seiner Personphilosophie nur dezent hervorscheinen
zu lassen. Vgl. dazu z. B. den Abschnitt über die Unsterblichkeit der Seele in
SPAEMANN 1996a, S. 171-174.

303 REHBOCK 1998, S. 83 f.
304 SPAEMANN 1996a, S. 261.
305 Eine solch undeutliche Verbindung von metaphysischem und sozialtheoretischem Per-

sonbegriff findet sich überraschenderweise (fern von bioethischen Überlegungen) auch
bei Hannah Arendt, vgl. dazu KIPKE 1999.



82

ner metaphysischen Anthropologie anzuhängen oder das Beweisziel zu ver-
fehlen.

Die sieben Argumente der Inklusionstheorie wurden der Reihe nach ab-
gehandelt. Man könnte entgegnen, daß diese Vorgehensweise der Inklusions-
theorie nicht gerecht würde, da alle oder viele Argumente zusammengehörten
und nur in dieser Zusammengehörigkeit ihre Überzeugungskraft zu entfalten
vermögen. Dies ist der Einwand Hermann Baums. Er meint, daß verschiedene
Argumente „in der argumentativen Tiefenschicht“ eine „unauflösliche Ein-
heit“ bildeten, die es in der Diskussion wahrzunehmen gelte. Durch die
inadäquate Isolierung würden sie ihr Gewicht einbüßen.306 Gewiß hängen die
meisten Argumente miteinander zusammen. Der Zusammenhang besteht dar-
in, daß sie gemeinsam von einem bewußtseinstheoretischen Personbegriff
ausgehen und die so verstandene Personalität von verschiedenen Gesichts-
punkten aus auf alle Menschen auszudehnen bemüht sind. Diese Gemeinsam-
keit jedoch ist auch ihre gemeinsame Schwäche, wie wir wiederholt bemerken
konnten. Den Fokus auf die Zusammengehörigkeit der Argumente zu richten,
setzt keine zusätzliche argumentative Energie frei und ändert nichts am nega-
tiven Ergebnis der Untersuchung.

Bleibt schließlich die Möglichkeit, die Personalität aller Menschen ex
negativo zu verteidigen, in der Weise, daß man die Erkennbarkeit von Perso-
nalität grundsätzlich in Zweifel zieht. Wie wir schon bei der Kritik an der
Exklusionstheorie kennengelernt haben, gebraucht Schwarz dieses Argu-
ment.307 Ebenso Honnefelder, der meint, daß sich „der Status eines Subjektes
unmittelbar nur aus der Perspektive der Ichstellung, d.h. vom Subjekt selbst
wahrnehmen läßt“.308 Die Personalität entziehe sich somit der Beobachterper-
spektive, und ihre Anerkennung müsse sich deshalb auf die Wahrnehmung
des Menschseins beschränken. In ähnlicher Weise denkt Wald, daß „diese
personkonstitutiven Eigenschaften wegen und in der ihnen eigentümlichen
Weise nicht für andere zu beobachten sind.“309

Sicher können in einzelnen Fällen Zweifel hinsichtlich der personalen
Eigenschaften bestehen, vor allem bei Menschen in „Übergangsstadien“, z. B.
von einer schwachen zu einer starken Ausprägung der Alzheimerkrankheit.
Das gleiche mag für Fälle totaler Lähmungen des ganzen Körpers gelten.
Doch Honnefelder und Wald haben prinzipielle Zweifel an der Erkennbarkeit
von Personalität. Richtig daran ist, daß Personalität im Sinne von Subjektivi-

                                          
306 BAUM 1995, S. 62. Er meint damit die Argumente der Potentialität, der Identität

(Kontinuität) und der menschlichen Natur. Letzteres nennt er „Spezieszugehörigkeits-
Argument“.

307 Vgl. SCHWARZ 1992, S. 129.
308 HONNEFELDER 1998, S. 280. Vgl. HONNEFELDER 1993, S. 263.
309 WALD 1996, S. 83.
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tät, Selbstbewußtsein, etc. bei anderen Menschen nicht unmittelbar wahrge-
nommen werden kann. Doch diese Eigenschaften haben für die lebensweltli-
che Erfahrung ihren zumeist unzweifelhaften Ausdruck in bestimmten Verhal-
tensweisen. Diese Verhaltensweisen sind der Wahrnehmung zugänglich und
fehlen ganz offensichtlich z. B. bei Embryonen oder schwer Alzheimerkran-
ken. Ungeachtet aller theoretischen Probleme des sogenannten Fremdpsychi-
schen310 gibt es somit eine Grundlage für die Zuschreibung oder Nicht-
Zuschreibung von personalen Eigenschaften. Die bloß spekulative Bestrei-
tung dieser Tatsache würde im übrigen wieder den Graben zwischen Leib und
Bewußtsein aufreißen, den die Inklusionisten zu überbrücken genötigt sind.
Man wird doch nicht ernsthaft meinen wollen, daß ein Menschenfötus im
nicht-metaphysischen Sinne auf verborgene Weise über bestimmte mentale
Eigenschaften verfügt, die z. B. ein Katzenfötus nicht hat?

Selbst wenn das Argument zuträfe, wäre es ein sehr schwaches Argu-
ment, gewissermaßen gar kein Argument, da es keine positive Begründung
der Personalität aller Menschen, sondern lediglich die Bestreitung der Mög-
lichkeit ihrer Erkennbarkeit darstellt. Schließlich wäre zu fragen, ob wir nicht
bei allen Tieren zweifeln müßten, ob sie nicht entgegen unserer Erfahrung
personale Eigenschaften in sich tragen, die nicht wahrnehmbar sind. Diese
Konsequenz möchte wohl niemand in Kauf nehmen, eben weil alle Erfahrun-
gen mit der überwiegenden Mehrzahl von Tierarten dagegen sprechen.

Im Nachhinein nimmt es kaum wunder, daß es nicht gelingen will, ohne
metaphysische Annahmen Menschen einen ausgezeichneten moralischen
Status zuzubilligen, die nichts von den typisch menschlichen und im Person-
begriff fokussierten Fähigkeiten verwirklichen; die weitaus weniger vermö-
gen als z. B. ein sicher nicht für personal gehaltenes Kaninchen; an denen
nichts empirisch zu erkennen ist, was einen solchen moralischen Status recht-
fertigen könnte. In diesem Sinne stellt auch Birnbacher fest, daß das
„Argumentationsziel, die Umfangsgleichheit der Prädikate ‘menschlich’ und
‘Person’ von vornherein wenig plausibel“ sei.311 Es mag ein moralisches Un-
behagen oder Erschrecken durch solch eine Aussage evoziert werden, das si-
cher auch das philosophische Engagement der Inklusionstheoretiker moti-
viert. Doch ist keine nicht-metaphysische Theorie in Sicht, die diese morali-
schen Empfindungen philosophisch zu rechtfertigen weiß.

                                          
310 Dies betrifft eher die Verstehbarkeit des spezifischen Charakters fremdartiger subjekti-

ver Erlebnisse, wie z. B. Nagel analysiert hat, vgl. NAGEL 1997.
311 BIRNBACHER 1997, S. 13.
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4. Schlußbetrachtung

4.1  Das Ergebnis der Untersuchung

Haben alle oder nur die meisten Menschen ein Recht auf Leben? Die syste-
matische Analyse der persontheoretischen Kontroverse innerhalb der Bioethik
diente der Suche nach einer Antwort auf diese Frage. Das Ergebnis lautet: Es
gibt keine eindeutige Antwort. Sowohl die Exklusionstheorie als auch die In-
klusionstheorie ist nicht frei von Schwächen. Allerdings sind diese Schwä-
chen von sehr unterschiedlicher Beschaffenheit und Tragweite. Während die
Exklusionstheorie auf der Basis ihrer moralphilosophischen Prämissen die
Unterscheidung zwischen Personen und Nicht-Personen plausibel machen
kann, allerdings einige schwerwiegende moralische Folgeprobleme mit sich
bringt, vermag die Inklusionstheorie auf der Basis anerkannter anthropologi-
scher Prämissen erst gar nicht ihr Argumentationsziel zu erreichen. Die Ex-
klusionstheorie stolpert über nicht-intendierte Folgen, die Inklusionstheorie
scheitert schon immanent. Für die Exklusionstheorie scheint der bewußtseins-
theoretische Personbegriff eine einigermaßen stabile Grundlage abzugeben,
auf der Gegenseite hingegen vermag weder der bewußtseinstheoretische noch
der sozialtheoretische Personbegriff das inklusionistische Anliegen zum Er-
folg zu führen. Allein ein metaphysisches Menschenbild hat Aussicht, die
Personalität aller Menschen zumindest immanent überzeugend darzulegen.

Der Grund für dieses unausgeglichene Ergebnis ist folgender: Unter der
Notwendigkeit, die Schutzwürdigkeit von Menschen nicht einfach vorauszu-
setzen, sondern philosophisch zu begründen, entsteht der Zwang, diese an
gewissen Eigenschaften festzumachen. Dies gilt auch für jene Theoretiker, die
die Personalität vordergründig von aller Eigenschaftsbindung freihalten wol-
len. Es hat sich aber keine moralisch relevante Eigenschaft finden lassen, die
bei allen Menschen anzutreffen wäre. Wie man es auch dreht und wendet,
stets fallen bestimmte Gruppen von Menschen aus dem Kreise der Personen
heraus. Zwar scheint es kein Problem zu sein, verschiedensten Menschen über
ethnische, soziale, kulturelle, sexuelle, religiöse Grenzen hinweg begründe-
terweise Personalität zuzusprechen und damit den gleichen Schutzstatus zu
gewähren, wie es in der heutigen Menschenrechtsdebatte geschieht.312 Denn
jenseits aller globalen Differenzen sind Menschen bestimmte grundlegende
Fähigkeiten gemein. An denjenigen Menschen aber, die am Anfang und Ende
menschlichen Lebens stehen oder mittendrin ebensoweit vom Normalmaß des
Menschlichen entfernt sind, läßt sich nichts finden, das für alle rational nach-

                                          
312 Vgl. GOSEPATH/LOHMANN 1998; TUGENDHAT 1995, S. 336-391.
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vollziehbar den Status der Personalität begründen kann. Ihnen fehlen die ent-
scheidenden Merkmale.

Insofern die Exklusionstheorie diesen Sachverhalt geradlinig zur
Kenntnis nimmt und daraus unzweideutig ihre ethischen Schlußfolgerungen
zieht, erscheint sie als die konsequentere Theorie, wie immer man sich sonst
zu ihr stellen möchte. Die nicht-metaphysische Inklusionstheorie muß sich
dagegen den Vorwurf gefallen lassen, in weiten Teilen dauerhaft begriffliche
Schönfärberei zu betreiben, z. B. wenn potentielle Autonomie als Autonomie
deklariert wird oder die Projektion des Ichbewußtseins auf das ganze Leben
zur lebenslangen Identität der Person im moralischen Sinne umgedeutet wird,
etc. Zwar kann auch die Exklusionstheorie nicht gänzlich überzeugen, ihrer
theoretischen Gegenspielerin jedoch ist sie argumentativ weit überlegen.

4.2  Einschätzung und Folgen des Ergebnisses

So stellt sich das Ergebnis dieser Untersuchung dar, wenn man einen neutra-
len Beobachterstandpunkt wählt, auf dem man sich eines moralischen Urteils
enthält. Nimmt man hingegen eine bestimmte moralische Position ein, ver-
steht man das heute kulturell dominante Konzept einer allen Menschen ge-
meinsamen Trägerschaft individueller Würde und unveräußerlicher Rechte als
eine wertvolle Idee, die es zu bewahren, stärken und begründen gilt, muß man
der Philosophie ein Armutszeugnis ausstellen. Spaemann spricht von einer
„theoretischen Verlegenheit“313, die durch die exklusionistischen Thesen in
Fachphilosophie und Öffentlichkeit entstanden sei. Wir müssen feststellen,
daß die Gegenbewegung der Inklusionstheorie diese Verlegenheit nicht aus-
räumen kann. Honnefelder erkennt die exklusionistische Ethik als eine
„Herausforderung an die Philosophie“.314 Nicht innerhalb der Philosophie
bestehe eine Herausforderung, sondern die Philosophie selbst werde heraus-
gefordert. So wie sich die Philosophie heute mehrheitlich gibt, nämlich anti-
metaphysisch, antisubstantialistisch, kann sie diese Herausforderung nicht
bestehen. Sie ist unter diesen Voraussetzungen nicht imstande, die Idee eines
für alle Menschen gleichen Schutzstatus zu begründen.

Insofern steht am Ende dieser Untersuchung ein erschütterndes Ergebnis.
Ein Ergebnis, das nicht nur einen kleinen innerphilosophisch-akademischen
Wirbel verursachen kann, sondern ins Herz heutiger Moral und Kultur trifft.
Allenthalben ertönt die Rede von der Würde des Menschen, die es ungeachtet
aller Unterschiede zu achten gelte. Der heutige ethische, politische, öffentli-
che Diskurs ist nicht denkbar ohne die dauerhafte Bemühung der universalen

                                          
313 SPAEMANN 1996a, S. 10.
314 HONNEFELDER 1993, S. 264.
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Gültigkeit von Menschenwürde und Menschenrecht. Manchmal kann man
fast den Eindruck gewinnen, als habe sich das Pathos vergangener Epochen,
das man heute – zumindest in Deutschland – lieber vermeidet, in diese letzte
Nische universal gültiger Moralgrundsätze verzogen. 315

Dieses vielfach gepriesene Moralfundament heutiger Kultur erweist sich
nun als äußerst brüchig. Zwar ist die Idee der Inklusionstheorie in Reinform
heutzutage kein Allgemeingut, insofern Abtreibung in den ersten Monaten der
Schwangerschaft mehrheitlich auf Zustimmung stößt. Doch schon bei der
Abtreibung in späteren Stadien der Schwangerschaft, wenn der Fötus zuneh-
mend typisch menschliche Züge trägt und sich bemerkbar macht, dürfte dies
ganz anders aussehen. Am augenfälligsten wird die inklusionistische Haltung
der öffentlichen Meinung in bezug auf kleine Kinder. Wer würde schon au-
ßerhalb philosophisch-ethischer Programme auf die Idee kommen, die Tötung
kleiner Kinder bis zu einem bestimmten Alter für prinzipiell moralisch zuläs-
sig zu erklären? Die Tötung kleiner Kinder gilt im allgemeinen als noch ver-
werflicher als die Tötung erwachsener Menschen.

Tugendhat nennt die Verantwortung gegenüber kleinen Kinder an einer
Stelle den „intuitiv einfachste(n) Fall einer moralischen Verpflichtung“ und
stellt dann fest: „und doch haben wir keine moralische Theorie, die sie ver-
ständlich machen kann.“ Aus diesem Grund spricht er von dem „Mißerfolg
der modernen Moralphilosophie“.316 Ich möchte hinzufügen: Es ist ebenso ein
Mißerfolg der modernen Anthropologie, die kein Bild des Menschen zu ent-
werfen vermag, auf dem sich eine moralische Schätzung aller Menschen auf-
bauen ließe. Insofern die Hauptströmungen der Kultur so entschieden wie nie
den Menschenrechtsgedanken feiert, zugleich aber ebenso entschieden die
antimetaphysische Haltung einnimmt, entpuppt sie sich als zutiefst wider-
sprüchlich.

Welche Folgen hat die theoretische Stärke der Exklusionstheorie? Bei
manchen Darstellungen der Exklusionstheorie muß man glauben, sie zöge –
als gültig akzeptiert – sogleich ein ungehemmtes, schonungsloses Töten aller
Nicht-Personen nach sich, ja womöglich auch darüber hinaus aller behinder-
ten Menschen.317 Hierbei handelt es sich um eine grobe Verzerrung der ex-
klusionistischen Intention. Die meisten Behinderungen bedeuten im Horizont

                                          
315 Diese kulturphilosophische Einordnung des Untersuchungsergebnisses bezieht sich in

erster Linie auf Deutschland, gilt aber in ähnlicher Weise für andere westliche Länder.
316 TUGENDHAT 1992, S. 382. Dieser Ansicht war er offensichtlich zu einem Zeitpunkt,

bevor er von seinem kooperationstheoretischen Standpunkt aus auf die Idee verfiel, das
Potentialitätsargument zu verwenden. Vgl. dazu Anm. 270.

317 So warnt z. B. Feuser: „(...) diese Thesen von Singer und Kuhse sind blanker Aufruf
zum Mord“ (FEUSER 1989, S. 296). Ebenso RIESS 1990, S. 56. Grode sieht „das Lebens-
recht der Behinderten insgesamt in Frage (ge)stellt“ (GRODE 1989, S. 287). Vgl. zum
Stil dieser Auseinandersetzungen HEGSELMANN 1992.
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der Exklusionstheorie selbstverständlich keinen Verlust der Personalität.
Desweiteren geben die exklusionistischen Theoretiker eine ganze Reihe von
Begrenzungen der Tötungserlaubnis auch hinsichtlich nicht-personaler Men-
schen. So ist für fast alle die Empfindungsfähigkeit von Lebewesen ein guter
Grund, mit ihnen in gewissem Maße rücksichtsvoll umzugehen. Damit ist
auch ihre Tötung nicht moralisch irrelevant, wenn auch nicht strikt unzulässig
wie bei Personen.318 Gegen die Tötung nicht-personaler Menschen nach der
Geburt sprechen nach Einschätzung zahlreicher Exklusionisten soziale Ne-
benfolgen und das eventuelle Interesse anderer, personaler Menschen an ih-
nen.319 In vielen Fällen dürfte zudem gar kein Interesse bestehen, die mora-
lisch nicht strikt verbotene Tötung auch durchzuführen, insbesondere bei
nicht-behinderten kleinen Kindern. Auch die oft bemühte Gleichsetzung ex-
klusionistischer Ethik mit dem nationalsozialistischen Euthanasieprogramm320

ist insofern irreführend, als die Exklusionisten die Perspektive der Betroffe-
nen zum maßgeblichen Kriterium für die Legitimität oder Illegitimität von
Tötung machen. Die Ideologie des Nationalsozialismus indes erhob eine ten-
denziöse externe Sicht gesellschaftlicher Nützlichkeit zum Maßstab. 321

Dennoch stellt sich die Frage, ob die moralische Kultur nicht beträchtli-
chen Schaden nehmen muß, wenn das Lebensrecht der „normalen“ Menschen
aus prinzipiellen ethischen Gründen heraus gesichert ist, der Schutz bestimm-
ter Menschengruppen hingegen nur auf pragmatischen Erwägungen basiert.
Entscheidend ist, daß es für diese Menschen kein striktes intrinsisches Le-
bensrecht gäbe. Die Grenze zwischen denen mit besonders ausgezeichnetem
moralischen Schutzstatus und denen ohne einen solchen Status würde sich
nicht mit der Grenze der Menschheit decken, sondern liefe durch sie hin-
durch. Es sprächen keine direkten Gründe gegen die Tötung von „Nicht-
Personen“, es wäre kein Unrecht, das ihnen angetan würde. Das wäre kein
gradueller, sondern ein prinzipieller Bruch mit unserer moralischen Traditi-
on.322 Es ist unübersehbar, daß dieser Bruch eine verheerende moralische De-
formation darstellt.323 Die tiefe Abscheu etwa, die die Tötung eines Säuglings

                                          
318 Vgl. z. B. HOERSTER 1991, S. 88-95; SINGER 1994, S. 85, 97, 100, 197, 212-214, 235;

TOOLEY 1990, S. 185.
319 Vgl. z. B. HOERSTER 1990, S. 236; SINGER 1994, S. 224.
320 Vgl. z. B. FEUSER 1989, S. 297.
321 Vgl. HEGSELMANN/MERKEL 1992, S. 14.
322 Damit soll nicht suggeriert werden, daß diese Tradition seit unvordenklichen Zeiten

stabil bestehe. Es ist offensichtlich, daß sie eine relativ späte kulturelle Errungenschaft
darstellt und auch in jüngster Zeit schwerwiegende Mißachtung erfahren hat und bis
heute erfährt. Dennoch ist der ideelle und rechtliche Bezug auf eine prinzipielle Gleich-
heit hinsichtlich der grundlegenden Menschenrechte für die heutige Kultur von größtem
Gewicht.

323 Ich möchte mich hier nicht auf die Diskussion der umstrittenen „Dammbruch-„ oder
„Schiefe-Bahn-Argumente“ einlassen. Sie postulieren eine über die ethischen Maximen
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bei normalen Menschen heutzutage hervorruft, gälte nur noch als ein subjek-
tives Mißbehagen, als eine irrationale Empfindung.324

Nach Baumgartner hat die philosophische Ethik die Aufgabe, „die Idee
der Menschenwürde davor zu bewahren, daß ihr abstrakter Gebrauch allmäh-
lich zur Leerformel wird, zur abgegriffenen Münze, die man schließlich aus
dem Verkehr zieht.“325 Nach der Untersuchung der Inklusionstheorie müssen
wir sagen, daß, so wie es um die Begründung dieser Idee bestellt ist, sie schon
längst nur noch eine abgegriffene Münze ist; zwar noch rege im Verkehr, aber
sozusagen ohne theoretischen Gegenwert. „Menschenwürde“ wäre zu erset-
zen durch „Personenwürde“.

Diese moralische Einschätzung des Untersuchungsergebnisses geht frei-
lich nicht aus der Untersuchung hervor, sondern gründet auf einem externen
Standpunkt. Wer ihn nicht einnimmt, wird jene nicht teilen können. Sich am
Ende dieser Untersuchung auf einen solchen Standpunkt zu stellen, muß wie
Ignoranz gegenüber dem besseren philosophischen Argument erscheinen. In
der Analyse der Inklusionstheorie wurde jedoch deutlich, daß das, was meta-
physischer Ansatz genannt wurde, in der Lage wäre, ihr Anliegen plausibel zu
machen. Bisher gingen wir davon aus, daß ein solcher Ansatz nicht in Frage
kommt. Das ist insofern richtig, als die Analyse der Suche nach einem allge-
mein zustimmungsfähigen philosophischen Ansatz galt. Auch ist es wohl
kaum angebracht, eine metaphysische Position aus Verzweiflung über die mo-
ralischen Folgen der nicht-metaphysischen Position einzunehmen. Theoreti-
sche Positionen orientieren sich auch bei größtem Relativismus an einem
Maßstab der Wahrheit und können nicht nach Maßgabe moralischer Intuitio-
nen eingenommen und verlassen werden.

Manch einer mag versucht sein, angesichts dieser Lage den Gedanken-
gang der Arbeit in ein kulturpessimistisches Lamento münden zu lassen. Ich
möchte jedoch vielmehr dem Ergebnis der Untersuchung noch weiter auf den
Grund gehen, indem ich zwei paradigmatische Voraussetzungen beider Per-
sontheorien aufdecke, die ihren Erfolg bzw. Mißerfolg maßgeblich bestim-
men. Daran anschließend werde ich zwei alternative Perspektiven grob skiz-
zieren, in denen eine Bewahrung des Menschenwürde-Konzeptes als morali-
scher Leitidee unserer Kultur denkbar bleibt. Eine Diskussion und Begrün-
dung dieser Perspektiven ist hier nicht möglich, es kann sich nur um thesen-
hafte Hinweise handeln.

                                                                                                                                
der Exklusionstheorie noch weiter hinausgehende Erosion der Moral (vgl. dazu
HEGSELMANN 1992, S. 206-214). Ich meine hingegen, daß schon die Prinzipien dieser
Ethik selbst katastrophal sind.

324 Genauer gesagt: bei einer schmerzlosen und von den Eltern gewünschten Tötung. Wie
in anderen Punkten ist Singer auch hier derjenige, der diese abominablen ethischen
Konsequenzen am ungeniertesten ausspricht. Vgl. SINGER 1994, S. 219-221.

325 BAUMGARTNER 1997, S. 40.
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4.3  Die naturalistische Banalisierung des Menschen und ihre
Überwindung

Zu den grundlegenden Prämissen beider Persontheorien gehört das Ver-
ständnis der Menschheit als einer biologischen Art neben anderen Arten. Die-
se Sichtweise liegt der Kritik am Speziesismus zugrunde. Ihre konsequente
Verfolgung entscheidet mit über den Erfolg der Exklusions- und die Nieder-
lage der Inklusionstheorie. Denn wenn die Menschheit nichts weiter als eine
biologische Art neben anderen Arten ist, dann ist es nicht gerechtfertigt, ihr
eine moralisch exponierte Stellung zuzusprechen. Dann kann ein menschli-
ches Individuum einen moralischen Sonderstatus nicht allein aufgrund seiner
Spezieszugehörigkeit erhalten. Das ist der berechtigte Gedanke der Spezies-
ismus-Kritik. Aber daß die Menschheit nichts weiter als eine Gattung unter
anderen ist (deren Angehörige freilich die Möglichkeit haben, personale Ei-
genschaften auszubilden), ist eine theoretische Voraussetzung, die nicht un-
widersprochen bleiben sollte. Ich möchte sie die naturalistische Banalisie-
rung des Menschen nennen.

Sie gibt sich als konsequente philosophische Folgerung aus den Er-
kenntnissen der modernen Naturwissenschaft. So weisen Hegselmann und
Merkel in einer Verteidigungsschrift der exklusionistischen Ethik darauf hin,
daß der Anti-Speziesismus nicht die spezifische Haltung einer bestimmten
ethischen Richtung sei, „sondern sich der modernen wissenschaftlichen
Weltsicht verdankt, die eben wenig Möglichkeiten bietet, für eine moralisch
privilegierte Stellung des Menschen im Kosmos zu argumentieren.“326 Insbe-
sondere die Evolutionsbiologie wird herangezogen, wenn es gilt, die Mensch-
heit jeder Sonderstellung zu berauben, z. B. von Hoerster: „Unsere heutige
Kenntnis von der Evolution der biologischen Arten im Lauf der natürlichen
Entwicklungsgeschichte spricht nicht für, sondern gegen eine in irgendeiner
Weise einzigartige Stellung des Menschen.“327 Auch Singer läßt keine Gele-
genheit aus, auf der Basis zoologischer und evolutionsbiologischer Befunde
die Animalität des Menschen zu betonen und jeden prinzipiellen Unterschied
zwischen Mensch und Tier vehement zu negieren.328

Zwar wurde die naturalistische Banalisierung von den Exklusionstheo-
retikern in die Debatte eingeführt, und bei ihnen findet sie sich auch teilweise
explizit ausgesprochen, aber auch die nicht-metaphysischen Inklusionisten
folgen ihr selbstverständlich. Sie wissen der naturalistischen Banalisierung
des Menschen nichts entgegenzusetzen, andernfalls hätten sie nicht die mas-
siven Probleme bei der Begründung ihrer moralischen Intuition. Zwar wehren

                                          
326 Hegselmann/Merkel 1992, S. 19.
327 HOERSTER 1991, S. 119.
328 Vgl. z. B. SINGER 1998, S. 167-181.
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sie sich gegen die exklusionistische Vorstellung, ein Mensch könne nur ein
Angehöriger seiner Art sein. Die Annahme, der Mensch als Gattung nehme
innerhalb der Naturordnung keine Ausnahmestellung ein, setzen jedoch auch
sie wie selbstverständlich voraus. Dieses naturalisierte Verständnis des Men-
schen verunmöglicht einen normativen Gebrauch des Begriffs „Mensch“, wie
er in der Alltagssprache heute noch lebt, und zwingt dazu, die Abwehr exklu-
sionistischer Thesen persontheoretisch zu gestalten. Damit binden auch die
Inklusionstheoretiker das Lebensrecht an mentale Fähigkeiten und bereiten so
ihren eigenen theoretischen Mißerfolg vor.

Das naturalistisch banalisierte Verständnis des Menschen ist nicht nur in
bioethischen Persontheorien, sondern weit darüber hinaus im heutigen Den-
ken beheimatet. Der Mensch erscheint in dieser Sichtweise als eine spät auf-
getretene Säugetierspezies aus der Ordnung der Primaten mit großem Hirnvo-
lumen und einigen anatomischen Besonderheiten. Der Zeitgeist ist dafür sehr
empfänglich und reproduziert gern suggestive Charakterisierungen des Men-
schen als bewußtseinsbegabtem Tier, als „nacktem Affen“,329 als „denkendem
Affen“,330 als „drittem Schimpansen“331, etc. Diese dominante und oftmals
genüßlich eingenommene Attitüde der naturalistischen Herabsetzung des
Menschen bestimmt selbstverständlich nicht allein das heutige Selbstver-
ständnis des Menschen. Dazu ist die Evidenz nicht-naturaler lebensweltlicher
Erfahrungen seelischer und geistiger Art zu stark. Sie ist aber von beträchtli-
chem Gewicht, wenn seine normative Stellung philosophisch in Frage steht,
wie die Speziesismus-Kritik gezeigt hat. Eine Sonderstellung des Menschen
anzunehmen, gilt heutzutage weithin als Relikt eines vormodernen, unwissen-
schaftlichen Offenbarungsglaubens, das je nach intellektuellem Temperament
belächelt oder scharf angefeindet wird.

Diese naturalistische Banalisierung ist jedoch keineswegs die unüber-
troffene und unübertreffbare Erkenntnis einer allein gültigen Biologie. Ich
halte sie vielmehr für ein unwissenschaftliches, aber äußerst wissenschafts-
wirksames Vorurteil. Zahlreiche Biologen arbeiten indes schon seit geraumer
Zeit daran, ein anderes wissenschaftliches Bild des Menschen zu entwerfen,
in dem durchaus eine ihm eigene hervorragende Stellung innerhalb der Natur
deutlich wird. Auffälligerweise stehen viele von ihnen in der phänomenologi-
schen Tradition Goethes.332 Wolfgang Schad etwa macht darauf aufmerksam,
daß die besondere Anatomie des Menschen nicht eine irgendwie geartete
Weiterentwicklung bestimmter Säugetiermerkmale darstelle, sondern daß sich
in der aufsteigenden Reihe der Wirbeltiere – von den Fischen über Amphibi-

                                          
329 Morris 1968. Vgl. Gribbin/Gribbin 1995.
330 BYRNE 1995.
331 DIAMOND 1992.
332 Vgl. z. B. KRANICH 1995, SCHAD 1971, VERHULST 1999.
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en, Reptilien, Vögel, Säugetiere bis zum Menschen – eine zunehmende, durch
die Verselbständigung bestimmter Organsysteme generierte Autonomisierung
gegenüber der Umwelt feststellen lasse, die allein mit dem Menschen durch
sein spezifisches Gliedmaßensystem zu einem objektiven Abschluß gekom-
men sei.333 Vor allem aber belegt Schad in einer umfassenden komparativen
Studie morphologischer, anatomischer, physiologischer und ethologischer Art
die alte These, daß der Mensch innerhalb der Säugetierwelt eine Art Zentrum
und Maßstab bilde, von dem alle Spezien lediglich mehr oder weniger starke
Vereinseitigungen darstellten.334 Alle Spezien und Gattungen vereinseitigten
demnach ein bestimmtes Organsystem, woraus sich ihr spezifischer Charakter
ergebe. Beim Menschen ständen die Teilsysteme des Körpers in einer für die
Säugetierwelt einmalig ausgeglichenen Ordnung zueinander.335 Dieser Unter-
schied gelte auch für das Verhältnis zwischen Menschen und Menschenaf-
fen.336

Ernst-Michael Kranich hat diese Betrachtungsweise auf die gesamte
Tierwelt ausgedehnt und kommt dabei zu demselben Ergebnis: „Der mensch-
liche Organismus, der als letzter in der Evolution erscheint, ist zugleich das
gemeinsame Zentrum des ganzen Tierreichs.“337 Eine solche Anthropologie
zielt nicht auf die typischen Bewußtseinsfähigkeiten des Menschen ab, die
faktisch nicht jedes menschliche Individuum besitzt, sondern nimmt gerade
das biologische, körperliche Sein des Menschen in Augenschein. Anschei-
nend weist schon allein die physische Eigentümlichkeit des Menschen auf
eine einzigartige Sonderstellung hin. Das Tierreich, so Kranich, stelle sich als
ein geordnetes System dar, dessen Mitte der Mensch sei. So werde einsichtig,
„daß das ganze Tierreich ohne den Menschen nicht denkbar ist. Der Mensch
ist das geistige Bindeglied, durch das das Tierreich eine zusammengehörige

                                          
333 Was natürlich nicht bedeutet, daß es keine Weiterentwicklung innerhalb der Evolution

mehr geben könne. Aber sie kann sich nicht mehr auf der Linie dieser Verselbständi-
gung des Organismus durch die sukzessive Autonomisierung bestimmter Organssyteme
bewegen. Diese Entwicklungslinie ist mit dem heutigen Menschen zum Ende gekom-
men. Sie beginnt mit dem Auftreten eines zentralen Nervensystems bei den Fischen,
setzt sich bei den Amphibien mit der Internalisierung des Atmungssystems fort, bei den
Reptilien mit dem Abschließen des Flüssigkeitssystems gegenüber der Außenwelt, bei
den Vögeln mit der Ausbildung eines selbstregulierten Wärmesystems und bei den Säu-
getieren mit der Verinnerlichung des Fortpflanzungssytems. Vgl. SCHAD 1971, S. 247-
252.

334 Vgl. SCHAD 1971. Schon am Beginn des 20. Jahrhunderts erschien diese These z. B. bei
BOLK 1926. Bei Gehlen wurden die biologische Befunde negativ interpretiert, so daß
der Mensch als unspezialisiertes „Mängelwesen“, als retardiertes Tier erschien (GEHLEN

1986, S. 20). In dieser Sichtweise erkennt man zwar eine Ausnahmestellung, nicht je-
doch den zentralen Ort, den der Mensch im Ganzen der Natur einnimmt.

335 Vgl. SCHAD 1971, S. 245-260.
336 Vgl. ebd., S. 250-259.
337 KRANICH 1995, S. 318.
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Ganzheit und nicht nur eine Summe einzelner Gestalten ist.“338 Die tierische
Natur scheint also bei einer naturwissenschaftlich-phänomenologischen Be-
leuchtung eine reale Anthropozentrik zu offenbaren.

Es wird deutlich, daß diese Sonderstellung sich schwerlich im darwini-
stischen Sinne als ein Produkt vom Zufall der Mutationen und von der Not-
wendigkeit der Umweltanpassung verstehen läßt. Jos Verhulst hat die Idee der
menschlichen Sonderstellung in einer detaillierten Studie evolutionsbiolo-
gisch vertieft.339 Nach ihm bilde die Gestalt des Menschen eine Art immate-
rieller Typus, der der tierischen Evolution als treibendes Prinzip zugrundelie-
ge, von deren Verlauf für die empirische Forschung indiziert werde und erst
mit dem Homo sapiens in Erscheinung getreten sei.340 Insofern ist der Mensch
nicht ein letztes Erzeugnis der natürlichen Evolution, nicht bloß ein Nachzüg-
ler aus einem vergessenen Winkel Afrikas, sondern das Leitprinzip aller tieri-
schen Artentwicklung. Das Menschliche wird nicht vom Tierischen, sondern
das Tierische vom Menschlichen abgeleitet, ohne in einen naiven Anthropo-
morphismus zu verfallen.341 Tiere erscheinen somit als mehr oder weniger von
Spezialisierungen überwucherte Abweichungen vom Urbild des Menschen.342

Auf ganz neue Weise läßt sich so an das überholt geglaubte und heute als Hy-
bris verurteilte Bild des Menschen als der „Krone der Schöpfung“ anknüpfen.

Verhulst versteht dieses Entwicklungsprinzip als eine „aristotelische fi-
nale Ursache“343. Dieser Begriff allerdings kann heute irreführend sein, da
man ihn leicht nach Analogie einer menschlichen Zwecksetzung versteht.344

Um Mißverständnissen vorzubeugen bietet es sich an, von einer Formursache
zu sprechen, die sich aber sukzessive entfaltet. Sie selbst ist nicht unmittelbar
wahrzunehmen, aber ihre Wirkung ist in Gestalt und Entwicklung von Tier
und Mensch aufzuweisen. Damit wird deutlich, daß ein solcher Ansatz von
der darwinistischen Hauptströmung heutiger Evolutionsbiologie, die die
Evolution allein aus materiellen Ursachen rekonstruieren zu können glaubt,
stark abweicht. Hier ist nicht der Platz, um solch ein alternatives wissen-

                                          
338 Ebd., S. 319. Vgl. SCHAD 1971, S. 246 f., 255.
339 Vgl. VERHULST 1999.
340 Ebd., S. 14 f. Ebenso bei KRANICH 1995, S. 318: „Der menschliche Leib ist jener Orga-

nismus, der als Typus im Hintergrund von allen Formen des Tierreiches steht.“
341 Eine Einsicht, die u. a. durch die populäre Visualisierung der Evolutionstheorie mit Hil-

fe von Stammbäumen erschwert wird, in denen die Art Homo sapiens an einem Ende
eines Zweiges erscheint. Vgl. SCHAD 1971, S. 245 f.

342 Zu abstrusen Theorien führt es freilich, wenn solche Ideen materialistisch interpretiert
werden, so daß die zentrale Rolle des Menschen in der Evolution im Sinne einer realen,
physischen Abstammung vorgestellt wird. Vgl. dazu LÖTHER 1992, S. 153-157.

343 VERHULST 1999, S. 14.
344 Daß sich vielmehr in der Evolutionstheorie darwinscher Provinienz eine unüberwindli-

che Teleologie verborgen hält, wurde sehr überzeugend von Keil herausgearbeitet. Vgl.
KEIL 1993, S. 107-121.
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schaftliches Unterfangen methodologisch und wissenschaftstheoretisch zu
untermauern. Das ist andernorts geschehen.345 Wichtig ist der Hinweis, daß
eine naturwissenschaftliche Betrachtung des Menschen nicht zwangsläufig zu
der naturalistischen Banalisierung führen muß. Die Sonderstellung des Men-
schen in der Ordnung der Natur läßt sich nicht durch Berufung auf tradierte
religiöse Lehren verteidigen oder durch philosophische Spekulationen er-
gründen. Sie muß und kann durch erfahrungs-wissenschaftliche Forschung
aufgedeckt werden.

Gegen das anthropozentrische Weltbild, wie es mit diesen Forschungsre-
sultaten skizziert ist, dürfte sich aber nicht nur aus wissenschaftstheoreti-
schen, sondern ebenso aus ethischen Gründen Widerstand regen. Es ist ein
gern bemühter Topos heutiger Kulturkritik, die rücksichtslose Ausbeutung
der Natur auf ein anthropozentrisches Weltbild zurückzuführen.346 Demnach
führe es zu einem rein instrumentellen Verhältnis des Menschen zur Natur,
wenn er sich als ihr Zentrum oder ihre Spitze ansieht. Doch dabei handelt es
sich um eine Deutung, die sich in keiner Weise zwingend aus einem anthro-
pozentrischen Weltbild ergibt.347 Daß sich in der Natur eine anthropozentri-
sche Struktur entdecken läßt, heißt nicht, daß der Mensch in der Art eines ab-
solutistischen Potentaten ihr gegenübertreten dürfe und den Naturwesen kei-
nen anderen als einen instrumentellen Wert zumessen könne.

Kommen wir zurück zu unserem Thema. Wir haben gesehen, daß die
naturalistische Banalisierung des Menschen das Fundament für die Kritik am
Speziesismus und damit für den Mißerfolg der Inklusionstheorie abgibt.
Demgegenüber hat sich erwiesen, daß diese Banalisierung eine mögliche, je-
doch nicht notwendige Deutung wissenschaftlicher Befunde ist. Vielmehr läßt
sich zeigen, daß Anthropozentrik nicht notwendig eine Art unreflektierter
kollektiver Selbstbezogenheit darstellt, sondern als eine Struktur der natürli-
chen Wirklichkeit aufgewiesen werden kann. Damit wird nicht dem Spezies-
ismus, das heißt einer unbegründeten Gruppenmoral das Wort geredet, son-
dern der Speziesismus-Kritik und den auf ihr basierenden ethischen Überzeu-
gungen die sicher geglaubte wissenschaftliche Basis entzogen.

Freilich ist mit einer Sonderstellung der menschlichen Gattung noch
wenig über ein Lebensrecht jedes menschlichen Individuums gesagt. Die
Einsicht in den Ort des Menschen innerhalb der Natur kann für ethische Fra-
gen hinsichtlich menschlicher Individuen lediglich Hinweis-Charakter haben.
Entscheidend für die Zubilligung eines Lebensrechtes ist die Personalität des
in Frage stehenden Wesens. Der Bindung von Personalität an empirische

                                          
345 Vgl. BÖHME 1988; BORTOFT 1995, KRANICH 1989.
346 Vgl. z. B. ALTNER 1991, S. 114 f., 199-201; VOSSENKUHL 1999, S. 49, 51-54.
347 Diese Einsicht wird auch von zahlreichen Vertretern der heutigen Naturethik anerkannt.

Vgl. dazu KREBS 1997, S. 364-378.
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mentale Eigenschaften liegt ein weiteres Paradigma zugrunde, das es zu ver-
deutlichen gilt.

4.4  Der psychophysische Materialismus und seine Überwindung

Der Status der Personalität wird sowohl von der Exklusions- als auch von der
nicht-metaphysischen Inklusionstheorie an mentale Fähigkeiten geknüpft.
Schon in der Analyse der Persontheorien wurde deutlich, daß dieses Ver-
ständnis der Personalität spezifisch neuzeitlich ist und sich in prinzipieller
Weise von den älteren, mittelalterlichen Personbegriffen unterscheidet.348 In
ihnen lag die Personalität in einer personalen Substanz begründet, wie es be-
reits in Boethius´ Diktum „persona est naturae rationalis individua substan-
tia“349 richtungsweisend zum Ausdruck kam. In solch einer substantialistisch-
metaphysischen Anschauungsweise ist die Realisierung bestimmter person-
typischer Fähigkeiten für die Zuschreibung von Personalität nicht nötig. Sie
stellt nur das In-Erscheinung-Treten einer wesenhaften Entität dar. Hinsicht-
lich dieser Unterscheidung zwischen Wesen und Erscheinung ist es neben-
sächlich, ob das personale Wesen als Substanz, Seele oder Geist o.ä. bezeich-
net wird.

Entscheidend für die Konstitution der heutigen Persontheorien ist die
weitgehende Ablehnung einer solchen metaphysischen Auffassung und ihre
Ersetzung durch das materialistische Paradigma. Das Mentale wird zwar als
moralisch maßgebend, nicht jedoch als eigenständige Substanz angesehen.
Vielmehr werden die mental-personalen Eigenschaften lediglich als Sekun-
därphänomen der belebten Materie, als hochkomplexes Produkt des Groß-
hirns verstanden. Demnach existiere das menschliche Bewußtseins nur durch
diese zerebrale Grundlage. Über die neuronal generierten mentalen Zustände
hinaus gebe es kein immaterielles Prinzip – keine personale Substanz, keine
Seele, kein Geist –, das der eigentliche Träger dieser mentalen Eigenschaften
sei und das Gehirn lediglich zu seiner Bewußtwerdung benötige. Für die At-
tribuierung der Personalität sind im Rahmen dieses Paradigmas bestimmte
Hirnzustände erforderlich.350 Ein Mensch mit unreifem oder lädiertem Hirn
sei demnach keine Person.

Wir haben es also mit der heute dominanten materialistischen Antwort
auf das uralte Leib-Seele-Problem zu tun.351 Hinsichtlich dessen, worauf es in
moralischer Hinsicht ankommt, sind sämtliche Unterschiede zwischen den

                                          
348 Vgl. Kapitel 2.3.
349 BOETHIUS 1988, S. 74.
350 Vgl. LINKE 1990, S. 5 f.
351 Genauer müßte man vom Leib-Bewußtsein-Problem sprechen, da es in dieser Perspekti-

ve eine Seele im Sinne einer eigenständigen Substanz ja gerade nicht gibt.
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heute diskutierten Spielarten des Materialismus wie dem „nicht-reduktiven
Materialismus“, „eliminativen Materialismus“, etc. völlig nebensächlich.352

Sie stellen nur unterschiedliche Gewichtungen der alltagssprachlich-
mentalistischen Ausdrucksweise dar. In ontologischer Hinsicht sind sie sich
in der antimetaphysischen Stoßrichtung einig. Ich möchte unspezifisch vom
psychophysischen Materialismus, oder, da damit eine ganze Ontologie ver-
bunden ist, allgemein vom Materialismus sprechen.

Die Rückführung mentaler Zustände auf Hirnzustände führt in ihrer Ex-
tremform zur Identifikation der Person mit einem intakten (Groß)Hirn.353 Sei-
nen unmittelbaren bioethischen Ausdruck findet dieser reduktionistische Per-
sonbegriff in dem Konzept des sogenannten „Teilhirntodes“, das heißt in der
Deklaration des irreversiblen Ausfalls der Funktionen der Großhirnrinde als
Kriterium für den Tod der Person.354 Auch auf den Beginn des menschlichen
Lebens findet das Hirnkriterium Anwendung. So haben Michel Lockwood
und Hans-Martin Sass vorgeschlagen, parallel zum Kriterium des Hirntods
das Kriterium des „Hirnlebens“ einzuführen. Der Beginn der Existenz von
Hirnaktivität bzw. von hirnspezifischem Zellmaterial soll demnach den Be-
ginn der Schutzwürdigkeit eines menschlichen Fötus markieren.355

Ungeachtet dessen, ob man derartige moralische Konsequenzen zieht, ist
das materialistische Paradigma in der heutigen neurobiologisch informierten
Kultur, jenseits minoritärer philosophischer Positionen oder bestimmter welt-
anschaulicher Gruppen wie der Kirchen, weitgehend selbstverständlich, so
daß ihre Explizierung schon fast kurios oder befremdlich wirkt. Dennoch ist
es wichtig, sie zur Kenntnis zu nehmen, denn von dieser Hintergrundannahme
hängt die Überzeugungskraft der Exklusionstheorie und die Schwäche der
Inklusionstheorie ab. Besteht die Personalität in bestimmten Bewußtseinsfä-

                                          
352 Vgl. z. B. BRÜNTRUP 1996; HECKMANN 1994.
353 Somit spielen biologische Merkmale indirekt doch wieder eine Rolle bei der Scheidung

von Personen und Nicht-Personen, obwohl die Erhebung biologischer Kriterien zur
Grundlage für das Lebensrecht seit der Speziesismus-Kritik als verpönt gilt.

354 Vgl. DICKE/ROTH 1995; KURTHEN U.A. 1989; MERAN/POLIWODA 1995. Dieses Kriteri-
um des Teilhirntodes ist nicht zu verwechseln mit dem Kriterium des sogenannten
„Ganzhirntodes“, bei dem alle Hirnfunktionen erlöschen. Der Ganzhirntod ist heute in
der Bundesrepublik Deutschland das gültige Kriterium für die Todesfeststellung als
Voraussetzung zur Entnahme von Organen. Vgl. TRANSPLANTATIONSGESETZ 1997, § 3,
Abs. 2, Nr. 2.

355 Vgl. LOCKWOOD 1990, SASS 1989. Lockwood befürwortet das Kriterium der funktiona-
len Aktivität und nennt sechs Wochen nach der Konzeption als Zäsur, vgl. LOCKWOOD

1990, S. 249. Für Sass dagegen ist schon das Vorhandensein von noch nicht funktions-
fähigen Hirnzellen Kriterium genug, er befürwortet aber den 57. Tag der Embryona-
lentwicklung als Grenze, vgl. SASS 1989, S. 173. Beide Ansätze operieren ohne den
Personbegriff, weshalb sie in der Analyse der Persontheorien nicht berücksichtigt wur-
den. Da die moralische Relevanz rein biologischer Fakten äußerst fraglich ist, ernten sie
innerhalb der Bioethik kaum Zustimmung.
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higkeiten, und ist ein funktionierendes Gehirn die notwendige Bedingung für
das Auftreten dieser Fähigkeiten, gibt es ohne voll ausgebildetes und funk-
tionierendes Gehirn keine Personalität. Auch in diesem Punkt findet sich wie-
der der bekannte Strukturunterschied zwischen Exklusions- und Inklusions-
theorie: Die Exklusionstheorie akzeptiert den psychophysischen Materialis-
mus ohne Umschweife und zieht daraus konsequent die ethischen Schlußfol-
gerungen. Die nicht-metaphysische Inklusionstheorie leidet durchgängig dar-
an, daß sie einerseits die materialistische Prämisse teilt, andererseits ihre mo-
ralischen Implikationen mit tollkühnen Konstruktionen zu vermeiden trachtet.
Dieser innere Widerspruch macht ihre Kraftlosigkeit aus. Allein die meta-
physische Inklusionstheorie überschreitet diese Annahme, vermeidet so den
Widerspruch und kann einen alle Menschen umfassenden Personbegriff prä-
sentieren.

So gesehen stehen sich in der Bioethik nicht Exklusions- und Inklusions-
theorie gegenüber, sondern vielmehr Materialismus und Metaphysik. Eine
solche Polarisierung dieser zwei grundlegenden weltanschaulichen Positionen
konnte man wohl zuletzt im Marxismus erleben356 und gilt heute eher als an-
tiquiert, ja ideologieverdächtig. Nichtsdestotrotz ist sie erstens konzeptionell
berechtigt und macht zweitens erst Erfolg und Mißerfolg der Persontheorien
verständlich. Die Überzeugung, wie sie Habermas formuliert, „daß der nor-
mative Gehalt der Moderne auch und gerade unter materialistischen Prämis-
sen eingeholt und bewahrt werden kann“, ist zumindest in Hinsicht auf die
grundlegende Idee eines menschheitsumfassenden individuellen Lebensrech-
tes verkehrt.357 Auf der Basis des psychophysischen Materialismus läßt sich
ein Lebensrecht der Menschen ohne personale Fähigkeiten nicht überzeugend
begründen. Die Idee eines besonderen moralischen Status aller Menschen ist
unter anderem ein Produkt der Aufklärung. Erkennt man auch den Materia-
lismus als maßgeblich durch die Aufklärung produziert und befördert, drängt
sich einmal mehr der Verdacht einer „Selbstzerstörung der Aufklärung“358

auf.
Zur Bewahrung der Idee eines allen Menschen gleichen Lebensrechtes

bedarf es eines metaphysischen Ansatzes.359 An dem Begriff „Metaphysik“
allerdings liegt mir überhaupt nichts. Im Gegenteil: Da er wie kaum ein ande-

                                          
356 Dies ist zumindest die Einschätzung von Habermas, vgl. HABERMAS 1988, S. 26 f.
357 HABERMAS 1988, S. 28.
358 Adorno/Horkheimer 1995, S. 1.
359 Dies gilt im übrigen nicht nur für das Problem des Lebensrechtes von Menschen ohne

personale Eigenschaften, sondern auch für eine Reihe anderer bioethischer Probleme. So
läßt sich meines Erachtens beispielsweise die heute noch weit verbreitete heftige Ableh-
nung von manipulatorischen Eingriffen in die menschliche Keimbahn nur auf der Basis
eines metaphysischen Menschenbildes rational begründen. Aber dies kann hier nur als
Behauptung hingestellt werden und bedürfte einer eigenen Begründung.
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rer philosophischer Ausdruck mit negativen Konnotationen belastet ist wie
realitätsvergewaltigendem Totalitätsdenken, Operieren mit begrifflichen Hy-
postasierungen und ideologischem Dogmatismus, wäre er besser zu vermei-
den. Ein philosophisch etablierter Alternativbegriff steht jedoch nicht zur
Verfügung. Insofern hat „Metaphysik“ hier eher die Funktion eines Platzhal-
ters.

Genauso wie bei der Ideologie der naturalistischen Banalisierung spielen
auch bei dem psychophysischen Materialismus naturwissenschaftliche Befun-
de eine tragende Rolle, hier nun neurobiologischer Art. Auch in diesem Fall
bedeutet dies nicht, daß sich der Materialismus zwingend aus den wissen-
schaftlichen Erkenntnissen ergibt. Die Notwendigkeit einer intakten zerebra-
len Grundlage zur Ausbildung von Bewußtsein bedeutet nicht, daß diese
Grundlage dafür auch hinreichend ist. Anders gesagt: Aus der Tatsache, daß
wir aller Erfahrung nach Bewußtsein nur an körperlichen Wesen mit gesun-
dem Gehirn wahrnehmen können, folgt nicht, daß Bewußtsein nur ein Epi-
phänomen der neuronalen Materie ist.360 Es handelt sich um eine unter mehre-
ren möglichen Deutungen der wissenschaftlichen Befunde.

Anders als bei der naturalistischen Banalisierung sehe ich hinsichtlich
des psychophysischen Materialismus aber keine Möglichkeit, ihn mit einem
existenten alternativen naturwissenschaftlichen Ansatz zu konfrontieren.
Wenn das Mentale des Menschen nicht in Erscheinung tritt, läßt sich empi-
risch nichts über die Existenz einer womöglich dennoch vorhandenen menta-
len Substanz feststellen.

Gleichwohl ist der psychophysische Materialismus stärker umstritten als
die naturalistische Banalisierung. Der Widerstand arbeitet jedoch auf der
Ebene philosophischer Überlegungen und ist fast so alt wie die Philosophie
selbst. Wie schon Platon versuchte, die Existenz einer substantiellen Seele
diskursiv zu erweisen,361 argumentieren auch heute noch manche Theoretiker
hartnäckig gegen den materialistischen Monismus und für die Existenz einer
mentalen Substanz.362 Und in der Tat gibt es starke Argumente gegen die ma-
terialistische These, daß alle mentalen Phänomene nichts weiter als Produkte
hochkomplexer organischer Materie sind. So ist bis heute nicht klar, wie „es
überhaupt der Fall sein können soll, daß Gehirnprozesse mit dem Haben ir-
gendwelcher Meinungen identisch sind (...), wie die eigentümliche Eigen-
schaft, die keiner Meinung, die man hat, fehlen kann, nämlich ihre Intentio-
nalität (...), einer materialistischen Interpretation zugänglich sein können
sollte“, wie Konrad Cramer das Problem auf den Punkt bringt.363

                                          
360 Vgl. FRANK 1996, S. 74
361 Vgl. PLATON 1994, 70a-81a, 102a-106d.
362 Vgl. z. B. Eccles/Popper 1982; Seifert 1989.
363 CRAMER 1996, S. 128. Vgl. NAGEL 1997, S. 261 f.
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Dennoch ist mit solchen antimaterialistischen Argumenten aus mehreren
Gründen wenig gewonnen. Denn erstens handelt es sich bei ihnen vor allem
um negative Argumente, das heißt, sie richten sich gegen die Geltung des
psychophysischen Materialismus. Darin besteht ihre Stärke, damit ist aber
auch ihre Schwäche bezeichnet: Sie vermögen kaum ein eigenes, positives
Konzept davon zu entwickeln, wie physische und psychische Substanzen sich
zueinander verhalten. Wenn dies dennoch geschieht, entstehen zweitens zu-
meist dualistische Vorstellungen, die den erlebten Zusammenhang, die le-
bensweltlich selbstverständliche Einheit des ganzen Menschen nicht begreif-
bar machen können.364 Dies ist zwar nicht notwendig, geschieht aber heute
zumeist, weil ein gänzlich mechanistisches Verständnis belebter Materie zu-
grundegelegt wird, wodurch unerklärlich wird, wie mentale Vorgänge auf die
geschlossene Kausalität (neuro)physischer Vorgänge einwirken können soll-
ten.365 Das Leib-Seele-Problem bleibt damit ungelöst. Drittens und vor allem
helfen uns die antimaterialistischen Argumente nicht weiter, weil sie sich nur
auf den menschlichen Normalfall beziehen, das heißt auf solche Menschen,
die über die maßgeblichen mentalen Fähigkeiten verfügen. Sie sagen über-
haupt nichts über diejenigen Menschen, die darüber nicht verfügen und deren
Personalität deshalb in unserem bioethischen Kontext in Frage steht.

So gelangen wir wieder zu dem aus Kapitel 3 bekannten Ergebnis, daß es
eines metaphysischen Erklärungsansatzes bedarf, um die moralische Perso-
nalität auch dieser Menschen zu begründen. Nur wenige der philosophischen
Inklusionisten gestehen diese Notwendigkeit offen ein. So spricht Fetz von
der „Unverzichtbarkeit eines metaphysisch fundierten Personbegriffs“.366

Weitere Beispiele sind Baum, Haeffner und Linke.367 Spaemann geht noch
weiter und erachtet sogar eine religiöse Anschauung für notwendig. Der Be-
griff der Menschenwürde, der einem inklusionistischen Personalitäts-Konzept
zugrundeliegt, meine „etwas Sakrales: Er ist ein im Grunde religiös-
metaphysischer.“368 In bezug auf diese Idee der Menschenwürde konstatiert
er: „Es ist ein auch heute noch nicht ganz ausgestorbener Irrtum, man könne

                                          
364 So begnügt sich auch Seifert in seinem umfangreichen Werk zum Leib-Seele-Problem

mit der Feststellung, daß „die genaue Weise der Berührung zwischen Körper und Geist
im Menschen ein natürliches Geheimnis“ sei (SEIFERT 1989, S. 164).

365 So z. B. geschehen bei HECKMANN 1994, S. 57 f. Vgl. BRÜNTRUP 1996, S. 44-50. Zu
einem plausiblen Konzept des Zusammenhangs wäre eine Reanimation des „Sein und
Bewußtsein verbindende(n) Mittelbegriff(s) des Lebens“ nötig, wie sie von Spaemann
propagiert wird (SPAEMANN 1996a, S. 146). Er meint auch, daß „die Geschichte der
Destruktion des Personbegriffs (...) die Geschichte der Destruktion des Lebensbegriffes“
sei (ebd.). „Wo der Gedanke des Lebens undenkbar wird, da wird es a fortiori der Ge-
danke der Person, denn Personen sind Lebewesen“ (ebd., S. 147).

366 FETZ 1988, S. 105.
367 Vgl. BAUM 1995, S. 71-76; HAEFFNER 1994b, S. 35; LINKE 1990, S. 15.
368 SPAEMANN 1987, S. 88.
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die religiöse Betrachtung der Wirklichkeit fallenlassen, ohne daß einem etli-
ches andere mit abhanden kommt, auf das man weniger leicht verzichten
möchte.“369

Doch abgesehen davon, daß das geistige Klima für solche Ansätze nicht
günstig ist, vermögen auch die etablierten philosophisch-metaphysischen und
religiösen Ideen kaum zu erklären, wie das angenommene höhere Prinzip,
„Seele“ oder „Geist“, mit dem Leib des Menschen verbunden ist. Innerhalb
heutiger Philosophie sehe ich keine Möglichkeit, hinsichtlich dessen zu be-
friedigenden Lösungen zu kommen. Sie liegen meines Erachtens eher in
Randgebieten des Geisteslebens, wie z. B. in der von Rudolf Steiner entwik-
kelten Anthroposophie. Sie stellt ohne rationalistisch-spekulative Konstruk-
tionen hochdifferenzierte und sehr konkrete Anschauungen über den Zusam-
menhang der immateriellen und physischen Bestandteile des Menschen zur
Verfügung.370 Dabei überwindet sie die heutige Fixierung auf das Gehirn als
ausschließlichem Ort des Humanum und entwickelt präzise Vorstellungen
darüber, wie der ganze Leib in allen Lebensphasen, auch solchen ohne Be-
wußtsein, in unterschiedlicher Weise Träger dessen ist, was man als indivi-
duelle menschlich-personale Substanz bezeichnen könnte.371 So wird denkbar,
inwiefern auch Menschen ohne Selbstbewußtsein und Rationalität als Perso-
nen im moralischen Sinne anzusehen sind. In diesem anthropologischen
Rahmen ist die inklusionistische Annahme selbstverständlich, daß allen Men-
schen eine inkommensurable Dignität und der Status strikter Schutzwürdig-
keit zukommt.372

Freilich bedürften diese Behauptungen einer ausführlichen Begründung,
die an diesem Ort nicht einmal ansatzweise möglich ist. Entscheidend ist hier
jedoch der Hinweis, daß Wege zu einer Anthropologie beschritten werden, die
jenseits von hilflosen philosophischen Inklusionsbemühungen und jenseits
von rationalistischer Spekulation eine kohärente inklusionistische Perspektive
ermöglichen können. Selbstverständlich ist auch damit nicht die gesuchte all-
gemein zustimmungsfähige Grundlage für die inklusionistische Intuition ge-
funden, denn anthroposophische Theorien und insbesondere ihre epistemolo-
gischen Auffassungen über die Möglichkeit übersinnlicher Erkenntnisse müs-

                                          
369 Ebd.
370 Vgl. z. B. SELG 2000.
371 Vgl. ebd. Auf dieser metaphysischen Anthropologie beruhen die erfolgreiche und weit-

hin anerkannte anthroposophische Medizin und Waldorfpädagogik.
372 Birnbacher bezweifelt mit Schopenhauer die Prämisse, „daß das metaphysisch Höhere

auch das moralisch Höhere ist“ (BIRNBACHER 1997, S. 16). Ein solcher Einwand ist na-
türlich nur zu erheben, wenn ein Begriff wie „metaphysisch Höheres“ nur noch ein theo-
retisch geronnenes Abstraktum von lediglich historischem Interesse darstellt. Das heißt,
der Einwand vermag nicht einmal versuchsweise die Perspektive des kritisierten Stand-
punktes einzunehmen und weiß somit gar nicht mehr, wogegen er sich wendet.
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sen aus dem Blickwinkel der meisten heutigen philosophischen Paradigmen
als zügellose und hoffnungslos überholte Phantastereien erscheinen. Mit der
Rede von der Möglichkeit solcher Erkenntnisformen werden die sicher ge-
glaubten Grundlagen erkenntnistheoretischer Anstrengungen mehrerer Jahr-
hunderte verlassen. Ja, es sieht so aus, als wenn die philosophische Rationali-
tät im allgemeinen verabschiedet würde. Solche Erkenntnisse, wie sie bei-
spielsweise von anthroposophischer Seite in Anspruch genommen werden, als
irrational, unmöglich oder inkommunikabel abzutun, halte ich jedoch nicht so
sehr für philosophisch solid abgesichert als vielmehr für einen Ausdruck der
Hilflosigkeit gegenüber dem gänzlich Fremden. Es ist ja heute eine weit ver-
breitete Unart, alles, was sich nicht in die gebräuchlichen intellektuellen und
erfahrungsmäßigen Schemata einordnen läßt, mit dem Verdikt des
„Mystizismus“ zu belegen und damit als nicht-diskussionswürdig erwiesen zu
glauben.

Vielmehr rekurriert jedes philosophische Denken explizit oder implizit
auf menschliche Erfahrungen, sei es die Vertrautheit mit Sprache, die unmit-
telbare Kenntnis von Bewußtseinsphänomenen, die Ergebnisse erfahrungs-
wissenschaftlicher Forschung, etc. Aus der tendenziell allgemeinen Zugäng-
lichkeit dieser Erfahrungen speist sich die allgemeine Überzeugungskraft der
Argumentation. Der Horizont menschlicher Erfahrungen ist jedoch hochgra-
dig historisch und kulturell variabel. Sogenanntes Übersinnliches, Immateriel-
les, Geistiges, etc. galt die längste Zeit in der Geschichte selbstverständlich
als Bestandteil menschlicher Erfahrungsmöglichkeiten und hat sich in My-
thos, Religion, Kunst und mancher Philosophie niedergeschlagen. Daß heute
die Mehrheit über entsprechende Erfahrungen nicht verfügt, zeugt keinesfalls
von ihrer fehlenden Bedeutsamkeit und spricht nicht gegen ihre prinzipielle
Zugänglichkeit. Die gegenwärtig starke Verbreitung des naturwissenschaft-
lich basierten und philosophisch begründeten Materialismus stellt bisher nur
einen kleinen Augenblick in der langen Geschichte der Menschheit dar. Ihn
für das letzte Urteil über menschliche Erfahrungsmöglichkeiten zu halten,
könnte bedeuten, einem kolossalen Irrtum aufzusitzen.
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